
An die

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
FriedrichstraRe 11
35321 Laubach

Absender:

Sc -124 I.Awa2C 4/

Datum: 2 cF,4_ 2041

Einwendungen

im Rahmen Beteiligung der offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans "Wohnanlage
Johann-Sebastian-Bach-StraRe" der Stadt Laubach

Hier: Einwendungen gema § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Baulertplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das RUcksichtnahmegebot verletzt werden.

Perstinliche Betroffenheit

Unser Haus befindet sich ca.2-20Meter Entfernung bis zum ehem. Singalumnat. Durch die
geplante Bebauung bin ich personlich betroffen und machte auf folgende Beeintrachtigungen
meiner Rechte hinweisen:

a Durch eine Larm- u. Verkehrsbelastung wahrend der Abrissentsorgung und Neubauarberten
o Durch die Anzahl der geplanten Wohnungen und die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner
a Durch den stark zunehmenden ruhenden und flieflenden Verkehr
a Durch zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat
a Durch evtl. entstehende Kosten fur eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Johann-

Sebastian-Bach-StraRe sowie eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Allgemein:
Die Lage des Planungsgebietes ist der htichste Punict im gesamten Musikerviertel, die Gebaude
werden welt Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in Gesamthdhe
und Geschosszahl ist fur das gesamte Musikerviertel unublich und wird das Erscheinungsbild
deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus weiterer Entfernung nicht
entkommen.

1. Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss angegeben.

GIeichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird,
dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird. Damit werden es wohl 3
Vail- und em n Staffelgeschoss.

2. In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse oder eine Firsthohe von mehr als 12,5 Meter zugeIassen.

3. Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehbhe von 235,14 Meter Li.N.N. Das
referenzierte Nachbargebaude hat eine vergleichbare Hohe. Der Entwurf des Bebauungsplanes
sieht nun vor, dass eine maximale Hale von 238,0 Metern zugelassen werden sot. Das sind fast
3 Meter mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthbhe der
Gebaude betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthdhe 13,3 Meter.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

zu 1: Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Vail- und 1 Staffelgeschoss
zu 2: Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,5 Meter
zu 3: Festlegung der maximalen Hbhe auf 236 Meter ii.N.N.

Anzahl Wohnungen

Allgemein:
In der BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben, dass
bis zu 50 Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus. Das bedeutet, dass man mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen kanno

.

Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca. 100
Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.

0 Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenuber dem
alctuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wurde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 32



Verdichtung / Grundflachenzahl

Allgemein:
Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach §17
Abs. 1 BauNVO fur Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen fur Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Oberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% errmiglicht bzw. nur noch 40% des Grundstuckes
konnen gartnerisch angelegt werden.

o Eine Verdichtung in dieser Grogenordnung ist für Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt) und
speziell für das Musikerviertel absolut untiblich. Das Plangebiet befindet sich direlct am
Ortsrand in Waldrandlage.

o Fiir die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser GrOgenordnung nicht
iiblich.

o Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mat der baulichen Nutzung

o Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von auRen wahrnehmbare Erscheinung der
Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berilicksichtigen.

o Die in Laubacher Wohngebieten iibliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

• Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

Allgemein:
In der Begrandung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung gewahrleistet sei
(s. "Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan", Seite 10). Dies wird nur
dadurch begriindet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober die Kapazitat des
Abwassersystems werden keine Angaben gemacht.

Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bach-StraRe ist aber moglicherweise fur
die hohere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.

O Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des Grundstikkes versiegelt und filihren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung würde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).

o Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegeniiber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl an
Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des
Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-StraRe die hohere Abwassermenge aufnehmen kann.

o Alternativ eine Abwasserriickhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen nicht
ausreichend sein sollte.

Bauablaufplanung / StraBenzustand Johann-Sebastian-Bach-Strage

Allgemein:
In der „Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heiRt es im Abschnitt
„Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-Bach-StraRe
erfolgt. Alternativen hierzu bestiinden keine.

o Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-StraRe dijnn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die StraRe schwer beschadigen wird.

Auch, wenn derzeit keine Strallenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober die StraRenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der StraRe
bezahlen massen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Strafte grundhaft erneuert werden muss.

O Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen,
die moglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Ein Gutachten soli den derzeitigen Strallenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine
Festlegung Ober die Kosteniibernahme einer miiglichen grundhaften Erneuerung der Fahrbahn,
verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und Laubacher Burger
sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht benachteiligt werden. Dieses
Gutachten soli Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

O Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Stragen des Musikerviertels ist begrenzt und
derzeit fijr den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass wahrend
der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den StraRen des Musikerviertels entfallen.

0 Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens gegeniiber heute nicht verringert
werden.

Stellplatzschliissel

Allgemein:
im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschliissel angegeben und ausschlieRlich unter „2.
Vorhaben und ErschlieRungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hingewiesen. Die



bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stenolaze pro Wohneinheit. Die Stellplatzsatzung der
Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.06.2019
aufgehoben. Aktuell besteht keine gultige Stellplatzsatzung und damit auch keine Festlegung Ober

die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem GrundstOck. Daher ist im aktuellen Entwurf keine
Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen. Dem Planungsbiiro und dem
Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine gOltige Stellplatzsatzung hat.

Die Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Strage sind durch den Bestand bereits nahezu
erschopft. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an Stellplatzen vollumtnglich auf dem
Grundstiick zu schaffen.

Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan drehte sich
u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der Projektgesellschaft bereits
darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem Grundstilck schaffen mochte.
"Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach vor", (vgl.
BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-
Sebastian-Bach-Strage" Kapitel 2 Vorhaben- und Erschliegungsplan, Seite 10) ist aus meiner Sicht
em n Versuch der Baugesellschaft, einen Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger

Stellplatze zu bekommen.

o Das von der Projelctgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem Grundstuck
kann man daraus ableiten.

O Die ursprUngliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschllissel von 1,75.
Dies wurde nicht ohne Grund bei der EinfOhrung der Satzung festgelegt. Die Versorgung mit
OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und nach Giegen waren
ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl PKW je Einwohner noch holler als zur Einfiihrung der
Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschliissel unterhalb von 1,75 kann nur dadurch begriindet
werden, dem Bautrager moglichst weit entgegen zu kommen, urn moglichst viel Quadratmeter
verkaufbare Wohnflache zu schaffen auf Kosten aller Anwohner.

lch beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Festlegung des StellplatzschlOssels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des Stellplatzschlijssels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan

Grundstucksfreiffachen

Allgemein:

Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Oblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baume und Pflanzen soil dabei geschUtzt werden. Der
Bestand an alten Baumen auf und neben dem Grundstiick pragt das derzeitige Bild im oberen
Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage und Angrenzung an
em n Naturschutzgebiet sollte dabei berOcksichtigt werden.

lch beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Mindestens 30% der GrundstUcksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen
o 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben

Zusammenfassung

lch bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen an die
Stadtverordneten der Stadt Laubach fiir ihre Stellungnahme zuzuleiten. DarOber hinaus beantrage
ich die Erorterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die
Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

lch halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im laufe des Verfahrens ggf. neue
Erkenntnisse einzubringen.

Datenschutz

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte (z.B.
PlanungsbOro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdrOcklich nicht zu, sofern mein Name oder
meine genaue Anschrift fur die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.

LS P, 4-C
/
2e,4.204,)

Ort, Datum Unterschrift



An die

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
FriedrichstraBe 11
35321 Laubach

Absender:

3 53 2 4 a,t4 a ch
Datum: 2e. AA. 2-61,1

Einwendungen

im Rahmen Beteiligung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans "Wohnanlage
Johann-Sebastian-Bach-Strafte" der Stadt Laubach

Hier: Einwendungen genial& § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das RUcksichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

Unser Haus befindet sich ca.224/leter Entfernung bis zum ehem. Singalumnat. Durch die
geplante Bebauung bin ich personlich betroffen und mochte auf folgende Beeintrachtigungen
meiner Rechte hinweisen:

a Durch eine Larm- u. Verkehrsbelastung wahrend der Abrissentsorgung und Neubauarbeiten
a Durch die Anzahl der geplanten Wohnungen und die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner
a Durch den stark zunehmenden ruhenden und flieBenden Verkehr
* Durch zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat
a Durch evtl. entstehende Kosten fiir eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn derJohann-

Sebastian-Bach-StraBe sowie eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Allgemein:
Die Lage des Planungsgebietes ist der hOchste PunIct im gesamten Musikerviertel, die Gebaude

werden weit Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in Gesamthohe
und Geschosszahl ist fur das gesamte Musikerviertel unublich und wird das Erscheinungsbild
deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus weiterer Entfernung nicht
entkommen.

1. Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss angegeben.

Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird,
dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird. Damit werden es wohl 3

Volt- und em n Staffelgeschoss.

2. In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse oder eine FirsthOhe von mehr als 12,5 Meter zugelassen.

3. Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter U.N.N. Das
referenzierte Nachbargebaude hat eine vergleichbare Rohe. Der Entwurf des Bebauungsplanes
sieht nun vor, dass eine maximale Hohe von 238,0 Metern zugelassen werden soli. Das sind fast
3 Meter mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der
Gebaude betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsth6he 13,3 Meter.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

zu 1: Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
zu 2: Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,5 Meter
zu 3: Festlegung der maximalen Hohe auf 236 Meter U.N.N.

Anzahl Wohnungen

Allgemein:

In der Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben, dass
bis zu 50 Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus. Das bedeutet, dass man mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen kann.

O Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca. 100
Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.

o Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenUber dem

alctuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wiirde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen Im Planungsentwurf:

a Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 32



Verdichtung / Grundflachenzahl

Allgemein:
Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach §17
Abs. 1 BauNVO fOr Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen fur Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Oberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermOglicht bzw. nur noch 40% des Grundstuckes
konnen gartnerisch angelegt werden.

O Eine Verdichtung in dieser Grogenordnung ist fur Laubach (mit Ausnahme der lnnenstadt) und
speziell fur das Musikerviertel absolut uniiblich. Das Plangebiet befindet sich direkt am
Ortsrand in Waldrandlage.

o Fur die lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser GrOgenordnung nicht

Oblich.
O Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie

sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mag der baulichen Nutzung

o Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von augen wahrnehmbare Erscheinung der

Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berucksichtigen.
o Die in Laubacher Wohngebieten Obliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

• Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

Allgemein:
In der Begrandung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung gewahrleistet sei
(s. "Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan", Seite 10). Dies wird nur
dadurch begrOndet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober die Kapazitat des
Abwassersystems werden keine Angaben gemacht.

Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Stralle ist aber moglicherweise für
die hohere Menge an Abwasser nicht ausgelegt,

o im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des Grundstiickes versiegelt und fOhren zu einer

Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wOrde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).

O Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegenOber dem alctuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl an
Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Strage die hohere Abwassermenge aufnehmen kann.

o Alternativ eine AbwasserrOckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen nicht

ausreichend sein sollte.

Bauablaufplanung / Stragenzustand Johann-Sebastian-Bach-Strage

Allgemein:
In der „Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heigt es im Abschnitt
„Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-Bach-Strage
erfolgt. Alternativen hierzu bestOnden keine.

o Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke derJohann-Sebastian-Bach-Strage Kinn ist und emn

dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Strage schwer beschadigen wird.

Auch, wenn derzeit keine Stragenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober die Stragenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Strage
bezahlen mussen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Stralle grundhaft erneuert werden muss.

o Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen,

die moglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Em n Gutachten soil den derzeitigen Stragenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung Ober die Kosteraibernahme einer moglichen grundhaften Erneuerung der Fahrbahn,
verursacht durch Baustellenverkehr soli getroffen werden. Anwohner und Laubacher Barger
sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht benachteiligt werden. Dieses
Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Stragen des Musikerviertels ist begrenzt und

derzeit fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass wahrend
der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Stragen des Musikerviertels entfallen.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der

Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens gegenOber heute nicht verringert
werden.

Stellplatzschlussel

Allgemein:
Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschlussel angegeben und ausschlieglich unter „2.
Vorhaben und Erschliegungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hingewiesen. Die



bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die Stellplatzsatzung der
Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.06.2019
aufgehoben. Aktuell besteht keine giiltige Stellplatzsatzung und damit auch keine Festlegung Ober
die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem GrundstOck. Daher ist im aktuellen Entwurf keine
Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen. Dem Planungsbiiro und dem
Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine gultige Stellplatzsatzung hat.

Die Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Strafte sind durch den Bestand bereits nahezu
erschcipft. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an Stellplatzen vollumfanglich auf dem
GrundstOck zu schaffen.

Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan drehte sich
u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der Projektgesellschaft bereits
darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem Grundsthck schaffen machte.
"Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach vor", (vgl.
BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-
Sebastian-Bach-Strafte" Kapitel 2 Vorhaben- und Erschliaungsplan, Seite 10) ist aus meiner Sicht
em n Versuch der Baugesellschaft, einen Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger
Stellplatze zu bekommen.

o Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden ink!. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem GrundstOck
kann man daraus ableiten.

O Die ursprOngliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen StellplatzschlUssel von 1,75.
Dies wurde nicht ohne Grund bei der EinfUhrung der Satzung festgelegt. Die Versorgung mit
OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und nach Giellen waren
ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl PKW je Einwohner noch hiiher als zur EinfOhrung der
Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschlussel unterhalb von 1,75 kann nur dadurch begrOndet
werden, dem Bautrager mbglichst weit entgegen zu kommen, urn moglichst viel Quadratmeter
verkaufbare Wohnflache zu schaffen auf Kos-ten alter Anwohner.

lch beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Festlegung des StellplatzschlUssels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des StellplatzschlOssels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan

Grundstiicksfreiflachen

Allgemein:
Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Oblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Hume und Pflanzen soil dabei geschiitzt werden. Der
Bestand an alten Baumen auf und neben dem GrundstUck pragt das derzeitige Bild im oberen
Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direlcte Waldrandlage und Angrenzung an
em n Naturschutzgebiet sollte dabei beriicksichtigt werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Mindestens 30% der GrundstOcksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen
o 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben

Zusammenfassung

ich butte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen an die
Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme zuzuleiten. DarOber hinaus beantrage
ich die Eriirterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die
Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

lch halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue
Erkenntnisse einzubringen.

Datenschutz

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte (z.B.
PlanungsbOro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdrOcklich nicht zu, sofern mein Name oder
meine genaue Anschrift fOr die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.
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0-35321 Laubach. den 24.11.19

An die
Stadtverwaltung Laubach
FB Bauen und Umwelt
Friedrichstralle 11
35321 Laubach

Betr.: Einwendungen im Rahmen Beteiligung der offentlichkeit bei der Aufstellung des
Bebauungsplans „Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Strage" der Stadt Laubach, hier:
Einwendungen genial!. § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende
Einwendungen. da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1
Satz 1 GG) sowie das Gebot der Konfiiktbewaltigung und das Rucksichtnahmegebot verletzt
werden.

Personliche Betroffenheit

Ganz personlich machte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planung hinweisen (personliche Betroffenheit):

Mein Haus / mein Grundstiick befindet sich in ca. 125 Meter Entfernung zum Plangebiet.
Durch die geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und
die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine Larm- und Verkehrsbelastung
wahrend der Bauarbeiten, durch den zunehmenden ruhenden und flieffenden Verkehr, durch
die zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat unmittelbar
betroffen. Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten fur eine grundhafte
Erneuerung der Fahrbahn der Johann -Sebastian -Bach -Strafe sowie fur eine
Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.
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Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehahe

Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die
Gebaude werden weit Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in
GesamthOhe und Geschosszahl ist fur das gesamte Musikerviertel unublich und wird das
Erscheinungsbild deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus
weiterer Enffernung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebaude eine vergleichbare Flohe. Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht nun vor,
dass eine maximale Hohe von 238,0 Metem zugelassen werden soil. Das sind fast 3 Meter
mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der Gebaude
betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthohe 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss
angegeben. Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon
ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird (vgl.
Begrandung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2). Damit werden es 3
Volt- und em n Staffelgeschoss.
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine Firsthahe von mehr als 12,50 Meter
zugelassen.

lch beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der maximalen Halle auf 236 Meter U.N.N.
O Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
o Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,50 Meter

Anzahl Wohnungen

In der Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind (vgl. Begriindung zum Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan, S. 6. Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3.1). Das bedeutet, dass man
mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen muss.
Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca.
100 Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.
Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenuber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wiirde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet
werden.

SeIle 2 von 7 Selten



D-35321 Laubach, den 24.11.19

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.

Verdichtung / Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der
nach §17 Abs. 1 BauNVO fur Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze,
Zufahrten, Nebenanlagen und Standflachen fur Abfallbehalter darf diese Grenze um 50%
Oberschritten werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermoglicht bzw. nur noch
40% des Grundstuckes k6nnen gartnerisch angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser Gr61lenordnung ist fur Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt
und dem Industriegebiet Geisenwiese) und speziell fur das Musikerviertel absolut unublich.
Das Plangebiet befindet sich direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
Fur die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser Groflenordnung nicht
Oblich.
Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mail der baulichen
Nutzung einfugt.
Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von auflen wahrnehmbare Erscheinung
der Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu ber0cksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten fiche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
• Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

In der BegrUndung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung
gewahrleistet sei (s. „Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan",
Seite 10). Dies wird nur dadurch begrundet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober
die Kapazitat des Abwassersystems wird keine Angabe gemacht.
Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bache-Stralle ist aber
mOglicherweise fur die hohere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des GrundstUckes versiegelt und fuhren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung 'NI:11*de sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine ErhOhung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspfiegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegenLiber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl
an Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

lch beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann -Sebastian -Bach -Strafe die hohere Abwassermenge aufnehmen kann.
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o Eine Regelung der KostenUbernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich sein wird

o Alternativ eine Abwasserruckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen
nicht ausreichend sein sollte.

Bauablaufplanung I Straftenzustand Johann -Sebastian -Bach -Strafe

In der „BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heat es im
Abschnitt „Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Uber die Johann-Sebastian-
Bach-Strafle erfolgt. Altemativen hierzu bestiinden keine.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann -Sebastian -Bach -Strafe &Inn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von
Bauschutt und Baumaterialien die Stralle schwer beschadigen wird.
Ich weise an dieser Stelle schon auf die bestehende Uberlastung der einzigen Zufahrt im
Bereich Joh.-Seb.-Bach-Str. H-Nr: 2 bis 8 hin, was sich durch standiges Befahren des
Gehweges z.B. bei H-Nr. 5 in der Beschadigung der Asphaltdecke niederschlagt (6 Bilder s.
Anhang).
Auch, wenn derzeit keine Straflenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober Strallenausbaubeitrage eine grundhafte Emeuerung der Stralle
bezahlen mussen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Stralle grundhaft erneuert werden muss.
Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche
Fahrbahnverengungen, die maglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs
behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
o Ein Gutachten soil den derzeitigen Straflenzustand feststellen (Beweissicherung) und

eine Festlegung Ober die Kosteniibernahme einer moglichen grundhaften Erneuerung der
Fahrbahn, verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und
Laubacher Burger sollen durch eine erforderliche grundhafte Emeuerung nicht
benachteiligt werden. Dieses Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Straflen des Musikerviertels ist begrenzt
und derzeit fur den vorhandenen Bedarf eher als zu gering zu bezeichnen. Es soli
festgehalten werden, dass wahrend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den
Strallen des Musikerviertels entfallen.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.

o Die Schaffung eines Entlastungsweges durch den Bautrager Ober die Lange Hohl mit
Anschlufl an die Brahms-Stralle / Richard-Wagner-Stralle.
Mit anschlieftender Teilung des Verkehrs auf beide Zufahrten im Musikerviertel durch

bauliche Trennungen in den Straflen.
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Steliplatzschhissel

Im Planentwurf wird kein konkreter Steliplatzschlussel angegeben und ausschlieillich unter
„2. Vorhaben und ErschlieRungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach
hingewiesen. Die bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die
Stellplatzsatzung der Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell besteht keine gilltige Stellplatzsatzung und damit auch
keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem Grundstiick. Daher ist im
aktuellen Entwurf keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen.
Dem PlanungsbUro und dem Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine giiltige
Stellplatzsatzung hat.
Die bestehenden Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Strae sind bereits nahezu
erschOpft und weitestgehend ausgelastet. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an
Stellplatzen vollumfanglich auf dem Grundstuck zu schaffen.
Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
drehte sich u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der
Projektgesellschaft bereits darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem
GrundstOck schaffen mochte. „Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die
Stellplatzsatzung der Stadt Laubach vor", (vgl. BegrUndung zum Entwurf des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Strafle"
Kapitel 2 Vorhaben- und Erschlieflungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der
Baugesellschaft, einen Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu
bekommen.
Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem
Grundskick kann man daraus ableiten.
Die ursprUngliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschlussel von
1,75. Nicht ohne Grund wurde bei Einfuhrung der Satzung der Schlussel von 1,75 festgelegt.
Die Versorgung mit OPNV, Entfemung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und
nach Gieflen waren ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl Pkw je Einwohner noch holler
als zur EinfUhrung der Stellplatzsatzung. Ein StellplatzschlUssel unterhalb von 1,75 kann nur
dadurch begrandet werden, dem Bautrager moglichst welt entgegen zu kommen, urn
moglichst viel Quadratmeter verkaufbare Wohnflache zu schaffen - auf Kosten alter
Anwohner.
Die gegenseitige ROcksichtnahme gebietet es, dass auf dem GrundstUck ausreichend
Stellplatze eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der Stralle und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen u.a. auch fur Rettungsfahrzeuge zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung geht davon aus, dass insbesondere in den Knotenbereichen im
Musikerviertel Stellplatzmarkierungen auf der Stralle wegfallen werden. „Das erlaubte
Strallenparken in markierten Flachen stellt jedoch em n Sichthindemis dar und sollte
insbesondere in Knotenbereichen reduziert werden" (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12).
Die Verkehrsuntersuchung geht in ihrem Fazit zwar davon aus, das „das prognostizierte
Verkehrsaufkommen [...) leistungsfahig abgewickelt werden kann.". Dennoch ist auch im
Verkehrsgutachten unstrittig, dass das Verkehrsaufkommen durch die hohe Zahl an
zusatzlichen Bewohnern und Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen:

0 Festlegung des SteliplatzschlUssels von 1,75 je Wohneinheit
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o Festlegung des Stellplatzschlussels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
o Schaffung alter erforderlichen Stellplatze auf dem GrundstOck
o Die Zahl der Stellplatzmarkierungen im gesamten Musikerviertel darf nicht durch die

neue Wohnanlage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. durch
neue Grundstiickseinfahrten) muss an anderer Stelle ausgeglichen werden.

o Erganzung des Verkehrsgutachtens urn die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem
GrundstOck des Bauvorhabens (mit wie vielen Pkws ist bei 50 Wohnungen und 2,2
Bewohnern je Wohneinheit zu rechnen).

o Die verbindliche Begrenzung der Fahrzeuge alter Bewohner des Komplexes auf die
festgestellte Fahrzeugmenge, welche auf dem Gelande abgestellt werden konnen,
einschliefIlich der zu erwartenden Besucher KFZ.

Grundshicksfreiflachen

Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Oblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baume und Pflanzen soil dabei geschutzt
werden. Der Bestand an aiten Baumen auf und neben dem GrundstOck pragt das derzeitige
Bild im oberen Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage
und Angrenzung an em n Naturschutzgebiet sollte dabei berucksichtigt werden.
Ich beantrage daher folgende Anderungen:

o Mindestens 30% der Grundstiicksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen
O Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume
gekennzeichnet werden.
O 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben.

C. Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme zuzuleiten. Daruber
hinaus beantrage ich die Erorterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren
Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.

neue Erkenntnisse einzubringen.
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D. Datenschutz

lch berufe mich auf mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem
Recht, zu bestimmen, was mit meinen Daten geschieht und woftir sie nicht verwendet
werden diirfen (Art. 1 DSGVO). Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name,
Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse) an Dritte (z.B. Planungsbilro,
Gemeindevertretung) stimme ich ausdriicklich nicht zu sofern mein Name oder meine
genaue Anschrift ftir die Bearbeitung meiner Stellungname nicht relevant sind.

Laubach, den:

Anhang: 6 Bilder Gehwegschaden durch KFZ/LKW Befahrung J.-S.-B.-Str. 5
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Getiweg J.-S.-B.-Str. 5
BIId 4:
Befahrungen durch
KFZ/LKW

Gehweg J.-S.-B.-Slr. 5
Bild 5:
Befahrungen durch
KFZ/LKW



An die

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstrage 11
35321 Laubach

Abs.:

Datum: 27.11.2019

Einwendungen

im Rahmen Beteiligung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans
„Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Strasse" der Stadt Laubach

Hier: Einwendungen gemafi § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen die oben genannten Planungender Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen, da
durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie das
Gebot der Konfliktbewaltigung und das Riicksichmahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

ganz personlich miichte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planung hinweisen (persiinliche Betroffenheit):

Mein Grundstiick befindet sich in ca. 65 Meter Entfemung zum Plangebiet. Durch die
geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anuhl der Wohnungen und die hohe
Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine Larm- und Verkehrsbelastung wahrend der
Bauarbeiten, durch den zunehmenden mhenden und flieEenden Verkehr, durch die zu hohe
Verdichtung und durch eine Verrninderung meiner Wohnqualitat unmittelbar betroffen.
Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten fOr eine grundhafte
Erneuerung der Fahrbahn der Johann -Sebastian -Bach Strasse / Beethoven Strasse sowie fiir
eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

1



Inhaldiche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gehaudeheihe

Allgemein:
Die Lage des Planungsgebietes 1st der hochste Punkt lin gesamten Musikerviertel, die
Gebaude werden welt iiber alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in
Gesamthohe und Geschosszahl 1st fiir das gesamte Musikerviertel uniiblich und wird das
Erscheinungsbild deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus
weiterer Entfernung nicht entkommen.

1.
Das bestehende Gebaude (Singalumnat) hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter, das
Nachbargebaude hat eine vergleichbare Hobe. Lt. Entwurf des Flebauungsplanes wird das
entstehende Gebaude mit maximal 238,0 Meter Hohe zugelassen. Also 3 Meter mehr als
bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die gesamte Gebaudehohe betragt von
der Gelandeoberflache bis zur Firsthohe 13.30 Meter.

2.
Durch die zu erwartende 1-fithe von 238,0 Meter befiirchte ich den Einblick in mein gesamtes
Gruncistiickes. Unser Kind kann don mit Freunden nicht mehr unbeobachtet spielen.
Auch eine freie Sicht in den privaten Bereich wie Kinderzimmer und Bad 1st moglich.
Was daraus entstehen kann bekommt man taglich in Zeitungen, Femsehen und Internet zu
sehen.

3.
2 Vollgeschosse und 1 Staffelgeschoss wird angegeben. Es wird angemerkt, dass man im
Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als
Vollgeschoss go,vertet werden wird. Dann werden es wohl 3 Voll- und 1 Staffelgeschoss.

4.
In keinem anderen Laubacher Bebauungsplan und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse oder eine Firsthiihe von mehr als 12,50 Meter zugelassen.

Ich beantrage folgende Artderungen im Planentwurf:
zu 1 Festlegung der max. libhe auf 236,0 Meter ii.N.N.
zu 2 Festlegung der max. Geschosszahl auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
zu 3 Festlegung der max. Firsthiihe auf 12,50 Meter

Anzahl der Wohnungen

Allgemein:
In der Begriindung zum Entwurf der vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohner
je Wohneinheit aus. Das kann man also mit 110 Bewohner auf dem Plangebiet rechnen.

Das Muskikerviettel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten mid hat eine Gesamtflache
von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratrneter Boden je Wohneinheit. Das
Plangebiet umfasst ca. 5.000 Quadratmeter, also 0,5 ha und 50 Wohneinheiten, was ca. 100
Quadratmeter Boden pro Wohneinheit entspricht.

2.
Auf kleinstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegeniiber dem
aktuellen Bestand gebaut. Dem Gebot des sparsamen Umgang mit Grund und Boden wiirde
man auch mit einer kleineren Anzahl an Wohnungen Folge leisten.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Festlegung der Anzahl max. zulassiger Wohnungen auf 33.

Verdichtung I Grundflachenzahl

Allgemein
Die Grundflachenzahl wird mit 0,4 im Planentwurf angegeben. Dies ist nach § 17 Abs. I
BauNVO fiir Wohngebiete der max. zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahnen und
Standflachen fiir Abfallbehalter darf diese Grenze urn SO% iiberschritten werden. Somit
wird eine Verdichtung von 60% ermoglicht oder nur !loch 40% des Grundsttickes bleiben
für gannerische Anlagen.

1.
Solche Verdichtung 1st fiir Laubach, mit Ausnahme der Innenstadt, speziell im
Musikerviertel absolut untiblich. Das Plangebiet 1st direkt am Ortsrand am Waldrand.

2.
In soldier Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser GrUenordnung
nicht Eiblich.

3.
Bei sparsamem Umgang mit Grund und Boden is auch zu beachten, wie sich solch emn
Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach Ma8 der baulichen Nutzung

4.
Zu beachten ist bei Festlegung in Bebauungsplanen auch wie die wahrnehmbare
Erscheinung der Gebaude im Verhaltnis zu der Umgebungsbebauung 1st.

5.
Die Obliche Grundflachenzahl betragt in Wohngebieten von Laubach 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Festlegung der Grundflachenzahl auf 0,3.



Abwasser / Oberflkhenentwasserung

Allgemein
In der Begriindung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserentsorgung
gewahrleistet sei. Dies wird nur damit begnindet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist.
Ober die Kapazitiat des Abwassersystems werden keine Angaben gemacht.
Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Strasse ist aber vielleicht
nicht ftir die gragere Menge an Abwasser ausgelegt.

1.
Derzeit sind ca. 1500 Quadratmeter des Grundsctickes versiegelt und flihren zu einer
Oberflachenentwasserung. Durch Umsetzung der angestrebten Planung wiirde sich aber die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadrarmeter verdoppeln. Dadurch verdoppelt sich auch Menge an Oberflachenwasser in
diesem Plangebiet. Eine F,rhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
landschaftspflegerischen Fachheitrag bestarigt.

2.
Die Abwassermenge im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegentiber dem heutigen Bestand an Wohneinheiten urn 25% erhohen da die Wohneinheiten
von heute ca. 200 auf 250 steigt.

Ich beantrage folgende Andetungen im Planentwurf:
Durch em n hydraulisches Gutachten ais Bestancheil der Unterlagen zum Entwurf des
Bebauungsplanes soil errnittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich
der Johann-Sebastian-Bach-Strasse die grogere Abwassermenge aufnehmen kann.

Eine Regelung der Kostentibernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich wird.

Altemativ dazu eine Abwasserruckhalteeinrichtung, falls die KapazitAt der
Abwasserleitungen nicht ausreichend sein sollte.

Bauablaufplanung / Strassenzustand Johann-Sebastian-Bach-Strasse

Allgemein
In der Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan heigt es im
Abschnitt „Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle ausschlieglich nber die
Johann-Sebastian-Bach-Strasse erfolgt. Altemativen hierzu gibi es nicht.

1.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Strasse &inn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtranspon von
Bauschutt und Baumaterialien die Strasse schwer beschadigen wird.
Auch wenn zur Zeit keine Strassenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober Stassenausbaubeitrage eine grundhafte Emeuerung der Strasse

bezahlen mtissen, kann man davon ausgehen, dass nach Ende des Bauprojektes die Johann-
Sebastian-Bach-Strasse grundhaft erneuen werden mug.

2.
Durch Stellplatzinarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahriverengungen, die
moglicherweise den Durchflug des F3ausiellenverkehrs behindem werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
EM Gutachten soil den heutigen Strassenzustand feststellen (Beweissicherung) und
eine Festlegung tiber die Kostentibernahme einer moglichen grundhaften Emeuerung
der Strasse, verursacht durch Baustellenverkehr, soli getroffen werden. Anwohner
und Laubacher Biirger sollen durch eine erforderliche grundhafte F,rneuerung nicht
benachteiligt werden.
Dieses Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Strassen des Musikervienel ist
begrenzt und derzeit ftir den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten
werden, dass wahrend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen im
MusikeMertel entfallen.
Die Anzahl der Strassenmarkierungen soli im gesamten Musikerviertel wahrend und
nach dem Bauvorhaben, der Fertigstellung des Bauvorhabens, nicht verringert
werden.

Stellplatzschlbssel

Allgemein
Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschltissel angegeben und ausschlieglich unter
„2. Vorhaben und Erschliegungsplan" auf die Stellplatzordnung der Stadt Laubach
hingewiesen. Die seitherige Stellplatzordnung schrieb 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit vor,
diese wurde aber von den Stadtverordneten in der Versammlung am 14.06.2019 aufgehoben.
Akruell gibt es keine gultige Stellplatzordnung und somit keine Festlegung tiber notige
Stellplatze auf dem Grundstiick. Somit ist im aktuellen Entwurf keine Festlegung Ober die
Zahl der notwendigen Stellplatze getroffen. Dies Offnet den Planern Ttir und Tor an
Stellplatzen auf dem Grundsrtick.

Die Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Strasse reichen durch den Bestand bereits
Ofters nicht aus. Es ist unbedingt erforderlich den Bedarf an Stellplatzen in vollem Umfang
auf dem Grundstuck zu schaffen.

In der Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
ging es u.a. urn die Anzahl der norwendigen Stellplatze. Die Projektgesellschaft hat hier
bereits hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem Grundstiick schaffen
mochte. Die Anzahl der Stellplatze gibt die Laubacher Stellplatzsatzung vor. Es sieht nach
einem Anlauf der Baugesellschaft aus, einen Bebauungsplan vollkornmen ohne Festlegung
fiber erforderliche Stellplatze zu bekommen.



1.
Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht bei einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Das Gutachten kommt auf 216 Fahrten zu oder
von den Wohngebauden inkl. Besucher. Daraus kann die bentitigte Anzahl an Stellplatzen
abgeleitet werden.
Daraus ableiten kann man auch das der Schulweg f-tir die jiingsten Schulkinder unsicherer
und gefahrlicher wird, wegen dem vermehrten Verkehrsaufkommen. Da die Kinder die
Geschwindigkeit heranfahrender Autos sehr schnell unterschatzen und somit das
Reaktionsvermbgen der Kinder nicht so schnell reagieren kann wie bei uns Erwachsenen,

2.
Die urspningliche Stellplatzordnung der Stadt Laubach bane 1,75 als Stellplatzschltissel.
Ausschlaggebende Griinde fiir diesen Schlussel sind die Versorgung mit OPNV, F.ntfernung
zum nachsten Bahnanschlug und Autobahn, sowie nach Giegen. Heute ist die Anzahl der
PKW je Wohnung hoher wie bei Einfthrung der Stellplatzordnung. Ein Stellplatzschlussel
kleiner 1,75 kann nur ein Zugestandnis sein dem Bautrager mOglichst weit entgegen zu
kommen, urn gratmogliche verkaufbare Wohnflache zu schaffen. Dies dann auf Kosten
aller Anwohner.

3.
Die gegenseitige Rticksichmalune gebietet es, dass auf dem GrundstOck ausreichend
StellpMtze geschaffen werden, urn eMe Not an Stellplatzen auf der Strasse und so
Verkehrsbehinderungen zu vermeiden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
Festlegung des StellplatzschlOssel 1,75 je Wohneinheit im vorhabenbezogenen
Bebauungsplan.

Grundstiicksfreiflachen

Allgemein
Insbesondere bei neueren Bebauungsplanen 1St es iiblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. lnsbesondere der Altbestand an Baurne und Pflanzen soli so geschtitzt werden.
Der Bestand der alien Baurne auf und neben dem Grundstiick 1st pragend fiir das heutige
Bild des oberen Musikerviertels. BertIcksichtigt sollte die direkte Waldrandlage und
Angrenzung an em n Naturschutzgebiet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
Mindestens 30% der Grundstticksfreiflachen sind mit laubgeholzen zu bepflanzen.

Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume
gekennzeichnet werden.

30% der Bestandsbaume sollen erhalten werden.

Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fiir ihre Stellungnahme weiterzugeben.Dartiber
hinaus beantrage ich die ErOrterung und Beantworrung meiner Stellungnahme im weiteren
Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich hake mir offen, weitere Stellungnalunen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue Erkennmisse einzubringen,

Datenschutz

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten, wie Name und Anschrift, an Dritte (z.B.
Planungsbtiro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdrticldich NICHT zu sofem mein Name
oder meine genaue Anschrift fiir die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.

%
On, Datum Untersadft



An die

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
FriedrichstraRe 11
35321 Laubach

Absender:

-) A I
s .1 I

Datum: .-.)‘ 1 /11 c

Einwendungen

im Rahmen Beteiligung der offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans "Wohnanlage
Johann-Sebastian-Bach-Straile" der Stadt Laubach

Hier: Einwendungen gemag § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das ROcicsichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

Unser Haus befindet sich ca.3.6% Meter Entfernung bis zum ehem. Singalumnat. Durch die
geplante Bebauung bin ich perstinlich betroffen und mochte auf folgende Beeintrachtigungen
meiner Rechte hinweisen:

o Durch eine Larm- u. Verkehrsbelastung wahrend der Abrissentsorgung und Neubauarbeiten
o Durch die Anzahl der geplanten Wohnungen und die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner
o Durch den stark zunehmenden ruhenden und fliegenden Verkehr

O Durch zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat
O Durch evtl. entstehende Kosten fur eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Johann-

Sebastian-Bach-Strage sowie eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Allgemein:
Die Lage des Planungsgebietes 1st der hifichste Punkt im gesamten Musikerviertel, die Gebaude

werden welt Ober alle anderen Bes-tandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in Gesamthohe
und Geschosszahl ist fur das gesamte Musikerviertel unOblich und wird das Erscheinungsbild

deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus weiterer Entfernung nicht
entkommen.

1. Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss angegeben.
Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird,
dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird. Damit werden es wohl 3
Vail- und em n Staffelgeschoss.

2. In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse oder eine FirsthOhe von mehr als 12,5 Meter zugelassen.

3. Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter O.N.N. Das
referenzierte Nachbargebaude hat eine vergleichbare HOhe. Der Entwurf des Bebauungsplanes
sieht nun vor, dass eine maximale Neale von 238,0 Metern zugelassen werden soil. Das sind fast
3 Meter mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der
Gebaude betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthohe 13,3 Meter.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

zu 1: Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
zu 2: Festlegung der maximalen Firsthohe out 12,5 Meter
zu 3: Festlegung der maximalen HOhe auf 236 Meter

Anzahl Wohnungen

Allgemein:
In der Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben, dass
bis zu 50 Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus. Das bedeutet, dass man mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen kann.

O Das gesamte Musikerviertel besteht alctuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca. 100
Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.

o Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenither dem

aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wiirde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

• Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 32



Verdichtung / Grundflachenzahl

Allgemein:
Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach §17
Abs. 1 BauNVO fur Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen fur Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Oberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermiiglicht bzw. nur noch 40% des Grundstackes
konnen gartnerisch angelegt werden.

o Eine Verdichtung in dieser Grogenordnung ist kir Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt) und

speziell fur das Musikerviertel absolut unflblich. Das Plangebiet befindet sich direkt am
Ortsrand in Waldrandlage.

O Fur die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser Grogenordnung nicht
Ublich.

o Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie

sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mali der baulichen Nutzung
eiragt.

o Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von augen wahrnehmbare Erscheinung der

Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berUcksichtigen.
o Die in Laubacher Wohngebieten iibliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

Allgemein:
In der BegrUndung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung gewahrleistet sei
(s. "BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan", Seite 10). Dies wird nur
dadurch begrUndet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober die Kapazitat des
Abwassersystems werden keine Angaben gemacht.

Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Strage ist aber moglicherweise ftir
die hbhere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.

O Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des Grundstickes versiegelt und fuhren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wOrde sich die
Oberfiachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).

o Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten

gegeraiber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl an
Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des
Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Strafie die hohere Abwassermenge aufnehmen kann.

o Alternativ eine AbwasserrOckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen nicht

ausreichend sein sollte.

Bauablaufplanung / StraBenzustand Johann-Sebastian-Bach-Stratte

Allgemein:
In der „Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heigt es im Abschnitt
„Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-Bach-Strage
erfolgt. Alternativen hierzu bestUnden keine.

o Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Strage &inn ist und emn

dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Strage schwer beschadigen wird.

Auch, wenn derzeit keine Stragenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direlct ilber die Stragenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Strage
bezahlen mUssen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Strage grundhaft erneuert werden muss.

o Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen,

die mbglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Ein Gutachten soli den derzeitigen Stragenzustand fests-tellen (Beweissicherung) und eine
Festlegung Ober die Kostenubernahme einer mbglichen grundhaften Erneuerung der Fahrbahn,
verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und Laubacher Burger
sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht benachteiligt werden. Dieses
Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

O Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Stragen des Musikerviertels ist begrenzt und
derzeit fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass wahrend
der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Stragen des Musikerviertels entfallen.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der

Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens gegen(iber heute nicht verringert
werden.

Stellplatzschliissel

Allgemein:
Im Planentwurf wird kein konkreter StellplatzschlUssel angegeben und ausschlieglich unter „2.
Vorhaben und Erschliegungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hingewiesen. Die



bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die Stellplatzsatzung der
Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.06.2019
aufgehoben. Alctuell besteht keine giiltige Stellplatzsatzung und damit auch keine Festlegung tiber
die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem Grundstuck. Daher ist im aktuellen Entwurf keine
Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen. Dem Planungsbiiro und dem
Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine giiltige Stellplatzsatzung hat.

Die Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Stralle sind durch den Bestand bereits nahezu
erschapft. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an Stellplatzen vollumfanglich auf dem
Grundstuck zu schaffen.

Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan drehte sich
u.a. auch um die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der Projelctgesellschaft bereits
darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem Grundstiick schaffen mochte.
"Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach vor", (vgl.
Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-
Sebastian-Bach-Strage" Kapitel 2 Vorhaben- und Erschliegungsplan, Seite 10) ist aus meiner Sicht
em n Versuch der Baugesellschaft, einen Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger
Stellplatze zu bekommen.

o Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem Grundstiick
kann man daraus ableiten.

o Die urspriingliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschlussel von 1,75.
Dies wurde nicht ohne Grund bei der EinfOhrung der Satzung festgelegt. Die Versorgung mit
OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und nach Giellen waren
ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl PKW je Einwohner noch holler als zur Einftihrung der
Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschliissel unterhalb von 1,75 kann nur dadurch begrundet
werden, dem Bautrager moglichst weit entgegen zu kommen, urn moglichst viel Quadratmeter
verkaufbare Wohnflache zu schaffen auf Kosten aller Anwohner.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Festlegung des Stellplatzschliissels von 1,75 je Wohneinheit
O Festlegung des Stellplatzschlussels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan

GrundstOcksfrelflachen

Allgemein:
Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es tiblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baume und Pflanzen soil dabei geschiitzt werden. Der
Bestand an alten Baumen auf und neben dem Grundstuck pragt das derzeitige Bild im oberen
Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage und Angrenzung an
em n Naturschutzgebiet saute dabei beriicksichtigt werden.

lch beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Mindestens 30% der Grundstiicksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen
o 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben

Zusammenfassung

ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen an die

Stadtverordneten der Stadt Laubach far ihre Stellungnahme zuzuleiten. DarUber hinaus beantrage
ich die Erarterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die
Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue
Erkenntnisse einzubringen.

Datenschutz

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte (z.B.
PlanungsbOro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdrucklich nicht zu, sofern mein Name oder
meine genaue Anschrift fur die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.

L u ilvl• .
Ort, Datum Unterschrin



An die

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
FriedrichstraRe 11
35321 Laubach

Absender:

(I,

Datum :  .243 /11 1c:. 1i

Einwendungen

im Rahmen Beteiligung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans "Wohnanlage
Johann-Sebastian-Bach-StraBe" der Stadt Laubach

Hier: Einwendungen gemaR § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das ROcksichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

Unser Haus befindet sich ca.ikC'Meter Entfernung bis zum ehem. Singalumnat. Durch die
geplante Bebauung bin ich personlich betroffen und mochte auf folgende Beeintrachtigungen
meiner Rechte hinweisen:

o Durch eine Larm- u. Verkehrsbelastung wahrend der Abrissentsorgung und Neubauarbeiten
o Durch die Anzahl der geplanten Wohnungen und die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner
o Durch den stark zunehmenden ruhenden und flieBenden Verkehr
o Durch zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat
o Durch evtl. entstehende Kosten filir eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Johann-

Sebastian-Bach-Strage sowie eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Allgemein:

Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die Gebaude
werden weit Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in Gesamthohe
und Geschosszahl ist fiir das gesamte Musikerviertel uniiblich und wird das Erscheinungsbild
deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus weiterer Entfernung nicht
entkom men.

1. Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss angegeben.

Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird,
dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird. Damit werden es wohl 3
Voll- und em n Staffelgeschoss.

2. In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse oder eine Firsthohe von mehr als 12,5 Meter zugelassen.

3. Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehiihe von 235,14 Meter Das
referenzierte Nachbargebaude hat eine vergleichbare Halle. Der Entwurf des Bebauungsplanes
sieht nun vor, dass eine maximale Flahe von 238,0 Metern zugelassen werden soil. Das sind fast
3 Meter mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der
Gebaude betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthohe 13,3 Meter.

ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

zu 1: Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
zu 2: Festlegung der maximalen Firsthephe auf 12,5 Meter
zu 3: Festlegung der maximalen Rohe auf 236 Meter Ü.N.N.

Anzahl Wohnungen

Allgemein:
In der Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben, dass
bis zu 50 Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus. Das bedeutet, dass man mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen kann.

O Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca. 100
Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.

o Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenOber dem

aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden würde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

• Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 32



Verdichtung / Grundflachenzahl

Allgemein:
Die Grundflachenzahl wird im Pianungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach §17
Abs. 1 BauNVO fur Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen fOr Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Uberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermoglicht bzw. nur noch 40% des GrundstOckes
k6nnen gartnerisch angelegt werden.

o Eine Verdichtung in dieser Grogenordnung ist fOr Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt) und

speziell fiir das Musikerviertel absolut uniiblich. Das Plangebiet befindet sich direkt am
Ortsrand in Waldrandlage.

O FUr die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser Grogenordnung nicht
Oblich.

O Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mag der baulichen Nutzung
einffigt.

o Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von augen wahrnehmbare Erscheinung der

Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berOcksichtigen.
o Die in Laubacher Wohngebieten Obliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

Allgemein:
In der Begriindung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung gewahrleistet sei
(s. "Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan", Seite 10). Dies wird nut
dadurch begaindet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober die Kapazitat des
Abwassersystems werden keine Angaben gemacht.

Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Strage ist aber moglicherweise fur
die h6here Menge an Abwasser nicht ausgelegt.

O im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des GrundstOckes versiegelt und fuhren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung warde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).

O Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich dutch 25% mehr Wohneinheiten
gegenUber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl an
Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Strafte die hOhere Abwassermenge aufnehmen kann.

O Alternativ eine AbwasserrOckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen nicht
ausreichend sein sollte.

Bauablaufplanung / StraBenzustand Johann-Sebastian-Bach-StraBe

Allgemein:
In der „Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heigt es im Abschnitt
„Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle fiber die Johann-Sebastian-Bach-Strage
erfolgt. Alternativen hierzu bestUnden keine.

o Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Strage dOnn ist und ein

dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Strage schwer beschadigen wird.

Auch, wenn derzeit keine Stragenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober die Stragenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Stage
bezahlen mUssen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Strage grundhaft erneuert werden muss.

o Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen,

die mOglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen in Planungsentwurf:

O Ein Gutachten soil den derzeitigen Stragenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine
Festlegung iliber die KostenObernahme einer mOglichen grundhaften Erneuerung der Fahrbahn,
verursacht dutch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und Laubacher Burger
sollen dutch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht benachteiligt werden. Dieses
Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

O Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Straiten des Musikerviertels ist begrenzt und
derzeit fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass wahrend
der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Straiten des Musikerviertels entfallen.

O Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens gegentiber heute nicht verringert
werden.

Stellplatzschlussel

Allgemeln:
Im Planentwurf wird kein konkreter StellplatzschlUssel angegeben und ausschlieglich unter „2.
Vorhaben und Erschliegungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hingewiesen. Die



bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die Stellplatzsatzung der
Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.06.2019
aufgehoben. Aktuell besteht keine gOltige Stellplatzsatzung und damit auch keine Festlegung Ober
die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem GrundstOck. Daher ist im aktuellen Entwurf keine
Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen. Dem Planungsburo und dem
Architekten saute bekannt sein, dass Laubach keine giltige Stellplatzsatzung hat.

Die Stellplatze in der Johann-Sebas-tian-Bach-Strage sind durch den Bestand bereits nahezu
erschopft. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an Stellplatzen vollumfanglich auf dem
Grundstick zu schaffen.

Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan drehte sich
u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der Projektgesellschaft bereits
darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem GrundstOck schaffen mOchte.
"Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach vor", (vgl.
Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-
Sebastian-Bach-Strage" Kapitel 2 Vorhaben- und Erschliegungsplan, Seite 10) ist aus meiner Sicht
ein Versuch der Baugesellschaft, einen Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger
Stellplatze zu bekommen.

O Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem GrundstOck
kann man daraus ableiten.

o Die ursprOngliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hate einen Stellplatzschkissel von 1,75.

Dies wurde nicht ohne Grund bei der EinfOhrung der Satzung festgelegt. Die Versorgung mit
OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und nach Giefien waren
ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl PKW je Einwohner noch hiiher als zur Einfiihrung der
Stellplatzsatzung. Ein StellplatzschlOssel unterhalb von 1,75 kann nur dadurch begrOndet
werden, dem Bautrager moglichst welt entgegen zu kommen, urn moglichst viel Quadratmeter
verkaufbare Wohnflache zu schaffen auf Kosten aller Anwohner.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Festlegung des Stellplatzschliissels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des Stellplatzschlussels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan

GrundstOcksfreiflachen

Allgemeln:
Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Ublich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. lnsbesondere der Bestand alter Baurne und Pflanzen soil dabei geschOtzt werden. Der
Bestand an alten Baumen auf und neben dem Grundstikk pragt das derzeitige Bild im oberen
Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direlcte Waldrandlage und Angrenzung an
em n Naturschutzgebiet sollte dabei berikksichtigt werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o mindestens 30% der GrundstOcksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen

O 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben

Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den volistandigen Text meiner Einwendungen an die

Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme zuzuleiten. DarOber hinaus beantrage
ich die Erorterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die
Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue
Erkenntnisse einzubringen.

Datenschutz

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte (z.B.
PlanungsbOro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdrOcklich nicht zu, sofern mein Name oder
meine genaue Anschrift fOr die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.

.;)-T di. 2 (,/,'Y
Ort, Datum Unterschrift



An die

0 Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
FriedrichstraRe 11
35321 Laubach

Absender:

e • 2
-

)
Datum: - • • (.) •

Einwendungen

im Rahmen Beteiligung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans "Wohnanlage
Johann-Sebastian-Bach-StraBe" der Stadt Laubach

Hier: Einwendungen gemaR § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das RUcksichtnahmegebot verletzt werden.

Persdnliche Betroffenheit

Unser Haus befindet sich ca. 20-.Meter Entfernung bis zum ehem. Singalumnat. Durch die
geplante Bebauung bin ich personlich betroffen und mbchte auf folgende Beeintrachtigungen
meiner Rechte hinweisen:

o Durch eine Larm- u. Verkehrsbelastung wahrend der Abrissentsorgung und Neubauarbeiten
O Durch die Anzahl der geplanten Wohnungen und die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner
o Durch den stark zunehmenden ruhenden und flieBenden Verkehr
o Durch zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat
O Durch evtl. entstehende Kosten fOr eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Johann-

Sebastian-Bach-Strage sowie eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Allgemein:
Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die Gebaude

werden welt Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in GesamthOhe
und Geschosszahl ist far das gesamte Musikerviertel unUblich und wird das Erscheinungsbild

deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus weiterer Entfernung nicht
entkom men.

1. Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss angegeben.
Gleichwohl wird angemerIct, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird,
dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird. Damit werden es wohl 3

Voll- und em n Staffelgeschoss.

2. In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse oder eine Firsthohe von mehr als 12,5 Meter zugelassen.

3. Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter O.N.N. Das
referenzierte Nachbargebaude hat eine vergleichbare H6he. Der Entwurf des Bebauungsplanes
sieht nun vor, dass eine maximale HOhe von 238,0 Metern zugelassen werden soil. Das sind fast
3 Meter mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der
Gebaude betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsth6he 13,3 Meter.

lch beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

zu 1: Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
zu 2: Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,5 Meter
zu 3: Festlegung der maximalen Hohe auf 236 Meter O.N.N.

Anzahl Wohnungen

Allgemein:

In der Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben, dass
bis zu 50 Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus. Das bedeutet, dass man mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen kann.

o Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca. 100
Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.

O Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenOber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wiirde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 32



Verdichtung / Grundflachenzahl

Allgemein:
Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach §17
Abs. 1 BauNVO far Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen für Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% iiberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermoglicht bzw. nur noch 40% des Grundstickes
ktinnen gartnerisch angelegt werden.

o Eine Verdichtung in dieser Gragenordnung ist fur Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt) und
speziell fOr das Musikerviertel absolut unublich. Das Plangebiet befindet sich direkt am
Ortsrand in Waldrandlage.

czt Fur die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser Grogenordnung nicht
iiblich.

o Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie

sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mag der baulichen Nutzung
einfOgt.

o Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von augen wahrnehmbare Erscheinung der

Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berticksichtigen.
o Die in Laubacher Wohngebieten Libfiche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

• Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

Allgemein:
In der Begriindung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung gewahrleistet sei
(s. "Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan", Seite 10). Dies wird nur
dadurch begriindet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober die Kapazitat des
Abwassersystems werden keine Angaben gemacht.

Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Strage ist abet miiglicherweise kir
die hohere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.

• Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des Grundshickes versiegelt und fiihren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wurde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).

o Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegeniiber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl an
Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des
Bebauungsplanes soli ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Strage die hohere Abwassermenge aufnehmen kann.

O Alternativ eine AbwasserrOckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen nicht
ausreichend sein sollte.

Bauablaufplanung / StraBenzustand Johann-Sebastian-Bach-StraBe

Allgemein:
In der „Begrandung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heigt es im Abschnitt
„Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-Bach-Stralle
erfolgt. Alternativen hierzu bestunden keine.

O Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Strage diinn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Strage schwer beschadigen wird.

Auch, wenn derzeit keine Stragenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober die Stragenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Strafie
bezahlen mOssen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Strage grundhaft erneuert werden muss.

o Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen,
die moglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Ein Gutachten soil den derzeitigen Stragenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine
Festlegung iiber die Kosteniibernahme einer moglichen grundhaften Erneuerung der Fahrbahn,
verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und Laubacher Barger
sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht benachteiligt werden. Dieses
Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Stragen des Musikerviertels ist begrenzt und
derzeit ftir den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass wahrend
der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Stragen des Musikerviertels entfallen.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens gegeniiber heute nicht verringert
werden.

Stellplatzschlussel

Allgemein:
Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschliissel angegeben und ausschlieglich unter „2.
Vorhaben und Erschliegungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hingewiesen. Die



bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die Stellplatzsatzung der
Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.06.2019
aufgehoben. Aktuell besteht keine giiltige Stellplatzsatzung und damit auch keine Festlegung iiber
die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem Grundstack. Daher ist im alctuellen Entwurf keine
Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen. Dem Planungsbiiro und dem
Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine galtige Stellplatzsatzung hat.

Die Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Strage sind durch den Bestand bereits nahezu
erschOpft. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an Stellplatzen vollumfanglich auf dem
Grundstiick zu schaffen.

Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan drehte sich
u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der Projektgesellschaft bereits
darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem Grundstiick schaffen miichte.
"Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach vor", (vgl.
Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-
Sebastian-Bach-StraRe" Kapitel 2 Vorhaben- und Erschlieflungsplan, Seite 10) ist aus meiner Sicht
em n Versuch der Baugesellschaft, einen Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger
Stellplatze zu bekommen.

o Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem Grundstiick
kann man daraus ableiten.

O Die urspriingliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hate einen Stellplatzschltissel von 1,75.
Dies wurde nicht ohne Grund bei der Einftihrung der Satzung festgelegt. Die Versorgung mit
OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und nach Giegen waren
ausschlaggebend. Heute 1st die Anzahl PKW je Einwohner noch hoher als zur Einfiihrung der
Stellplatzsatzung. Fin Stellplatzschlussel unterhalb von 1,75 kann nur dadurch begriindet
werden, dem Bautrager moglichst weit entgegen zu kommen, urn mifiglichst viel Quadratmeter
verkaufbare Wohnflache zu schaffen auf Kosten aller Anwohner.

ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Festlegung des Stellplatzschllissels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des Stellplatzschliissels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan

Grundstiicksfreiflachen

Allgemein:
Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es iiblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baurne und Pflanzen soil dabei geschtitzt werden. Der
Bestand an alten Baumen auf und neben dem GrundstOck pragt das derzeitige Bild im oberen
Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage und Angrenzung an
em n Naturschutzgebiet sollte dabei beriicksichtigt werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Mindestens 30% der Grundstiicksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen
O 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben

Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen an die
Stadtverordneten der Stadt Laubach kir ihre Stellungnahme zuzuleiten. Dartiber hinaus beantrage
ich die Ertirterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die
Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue
Erkenntnisse einzubringen.

Datenschutz

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte (z.B.
Planungsbiiro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdriicklich nicht zu, sofern mein Name oder
meine genaue Anschrift filir die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.

4.•
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An die

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
FriedrichstraBe 11
35321 Laubach

Absender:

-(

Datum: ?Ll

Einwendungen

im Rahmen Beteillgung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans "Wohnanlage
Johann-Sebastian-Bach-Strafe der Stadt Laubach

Hier: Einwendungen gemaa § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das Rucksichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

Unser Haus befindet sich ca.2 Meter Entfernung bis zum ehem. Singalumnat. Durch die
geplante Bebauung bin ich personlich betroffen und mOchte auf folgende Beeintrachtigungen
meiner Rechte hinweisen:

o Durch eine Larm- u. Verkehrsbelastung wahrend der Abrissentsorgung und Neubauarbeiten
o Durch die Anzahl der geplanten Wohnungen und die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner
o Durch den stark zunehmenden ruhenden und flieBenden Verkehr
o Durch zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat
o Durch evtl. entstehende Kosten far eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Johann-

Sebastian-Bach-Strage sowie eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Allgemein:
Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die Gebaude
werden weit Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in Gesamthohe
und Geschosszahl ist fur das gesamte Musikerviertel unOblich und wird das Erscheinungsbild
deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus weiterer Entfernung nicht
entkommen.

1. Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss angegeben.
Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird,
dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird. Damit werden es wohl 3
Volt- und em n Staffelgeschoss.

2. In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse oder eine Firsth6he von mehr als 12,5 Meter zugelassen.

3. Das bestehende Singalumnat hat eine GebaudehOhe von 235,14 Meter O.N.N. Das
referenzierte Nachbargebaude hat eine vergleichbare HOhe. Der Entwurf des Bebauungsplanes
sieht nun vor, dass eine maximale Halle von 238,0 Metern zugelassen werden soil. Das sind fast
3 Meter mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der
Gebaude betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthohe 13,3 Meter.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

zu 1: Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Volt- und 1 Staffelgeschoss
zu 2: Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,5 Meter
zu 3: Festlegung der maximalen H6he auf 236 Meter O.N.N.

Anzahl Wohnungen

Allgemein:
In der Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben, dass
bis zu 50 Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus. Das bedeutet, dass man mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen kann.

o Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine

Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca. 100
Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.

o Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegentiber dem

aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wOrde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

• Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen out 32



Verdichtung / Grundflachenzahl

Allgemein:
Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach §17
Abs. 1 BauNVO fiir Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen für Abfallbehalter darf diese Grenze um 50% Oberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermaglicht bzw. nur noch 40% des GrundstOckes
konnen gartnerisch angelegt werden.

o Eine Verdichtung in dieser Grogenordnung ist fOr Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt) und
speziell for das Musikerviertel absolut uniiblich. Das Plangebiet befindet sich direkt am
Ortsrand in Waldrandlage.

o Ffir die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser Grogenordnung nicht
Ublich.

O Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mail der baulichen Nutzung
einfUgt.

o Bel Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von augen wahrnehmbare Erscheinung der
Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berOcksichtigen.

o Die in Laubacher Wohngebieten 013fiche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

Allgemein:
In der BegrUndung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung gewahrleistet sei
(s. "BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan", Seite 10). Dies wird nur
dadurch begrundet, dass em n Abwassersystem vorhandenist. Ober die Kapazitat des
Abwassersystems werden keine Angaben gemacht.

Das Kanalsystem im unteren Bereich derJohann-Sebastian-Bach-Strage ist aber mOglicherweise fur
die hohere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.

• Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des Grundstikkes versiegelt und fiihren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wiirde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).

O Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegenCiber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erh6hen, da die Anzahl an
Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des
Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Strage die hohere Abwassermenge aufnehmen kann.

o Alternativ eine AbwasserrOckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen nicht
ausreichend sein sollte.

Bauablaufplanung / Stragenzustand Johann-Sebastian-Bach-Stralle

Allgemein:
In der „BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heigt es im Abschnitt
„Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-Bach-Strage
erfolgt. Alternativen hierzu bestunden keine.

o Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Strage dunn ist und emn

dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Strage schwer beschadigen wird.

Auch, wenn derzeit keine Stragenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober die Stragenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Strage
bezahlen miissen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Strage grundhaft erneuert werden muss.

o Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen,
die mbglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Ein Gutachten soil den derzeitigen Stragenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine
Festlegung Ober die Kostentibernahme einer meglichen grundhaften Erneuerung der Fahrbahn,
verursacht durch Baustellenverkehr soli getroffen werden. Anwohner und Laubacher Burger
sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht benachteiligt werden. Dieses
Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

O Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Stragen des Musikerviertels ist begrenzt und
derzeit fOr den vorhandenen Bedarf ausreichend, Es soil festgehalten werden, dass wahrend
der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Stragen des Musikerviertels entfallen.

O Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens gegenuber heute nicht verringert
werden.

Stellplatzschlussel

Allgemein:

Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschlussel angegeben und ausschliefilich unter „2.
Vorhaben und Erschliegungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hingewiesen. Die



bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die Stellplatzsatzung der
Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.06.2019
aufgehoben. Aktuell besteht keine giiltige Stellplatzsatzung und damit auch keine Festlegung Ober
die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem GrundstOck. Daher ist im aktuellen Entwurf keine
Festlegung Ober die Zahl notwendiger Steliplatze getroffen. Dem PlanungsbOro und dem
Architelcten sollte bekannt sein, dass Laubach keine gultige Stellplatzsatzung hat.

Die Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Strage sind durch den Bestand bereits nahezu
erschOpft. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an Stellplatzen vollumfanglich auf dem

GrundstOck zu schaffen.

Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan drehte sich
u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der Projektgesellschaft bereits
darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem GrundstUck schaffen mochte.
"Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach vor", (vgl.
BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-
Sebastian-Bach-Strage" Kapitel 2 Vorhaben- und Erschliegungsplan, Seite 10) ist aus meiner Sicht
em n Versuch der Baugesellschaft, einen Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger

Stellplatze zu bekommen.

• Das von der Projelctgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem Grundstrick

kann man daraus ableiten.
o Die ursprungliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen StellplatzschlOssel von 1,75.

Dies wurde nicht ohne Grund bei der Einfiihrung der Satzung festgelegt. Die Versorgung mit
OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und nach Giegen waren
ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl PION je Einwohner noch haher als zur Einfiihrung der
Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschltissel unterhalb von 1,75 kann nut dadurch begrandet
werden, dem Bautrager moglichst weit entgegen zu kommen, urn moglichst viel Quadratmeter
verkaufbare Wohnflache zu schaffen auf Kosten aller Anwohner.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Festlegung des Stellplatzschliissels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des Stellplatzschlussels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan

Grundstiicksfreiflachen

Allgemein:
Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es ubiich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baume und Pflanzen soil dabei geschOtzt werden. Der
Bestand an alten Baumen auf und neben dem Grundstiick pragt das derzeitige Bild im oberen
Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage und Angrenzung an

em n Naturschutzgebiet saute dabei beriicksichtigt werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Mindestens 30% der Grundstlicksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen
o 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben

Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und datum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen an die
Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme zuzuleiten. DarOber hinaus beantrage
ich die ErOrterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die
Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mit offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue
Erkenntnisse einzubringen.

Datenschutz

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte (z.B.
Planungsbaro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdrOcklich nicht zu, sofern mein Name oder
meine genaue Anschrift fOr die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.
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An die

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und VVohnen
Friedrichstr. 11
35321 Laubach

Absender:

35321 Laubach

Einwendurigen

18.11.2019

Im Rahmen der Beteiligung der Ctffentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans
„VVohnanlage Johann -Sebastian -Bach Str." der Stadt Laubach

Einwendungen gema8 § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erhebe nachfolgende Einwendungen gegen die genannten Planungen der Stadt
Laubach, da durch den Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG)
sowie das Gebot der Konfliktbewaltigung und das RCicksichtnahmegesetz verletzt werden.

Ganz personlich mochte ich auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte durch die
vorliegende Planung hinweisen:

Mein GrundstOck befindet sich in ca. 75 m Entfemung zum PlanungsgrundstUck. Wenn die
geplante Bebauung wie vorliegend umgesetzt wird, bin ich durch Larm, Luftverschmutzung
und deutlich erhdhtes Verkehrsaufkommen durch Schwerlastverkehr schon wahrend der
Abriss- und der Baumallnahmen unmittelbar betroffen. Meine Wohnqualitat wird erheblich
vermindert sein. Betroffenheit durch entstehende Kosten fur eine Erneuerung des
StraRenbelags und der Abwasserkanale sind ebenfalls zu erwarten.

Amahl der geplangen Ififofrinungen

Laut Planung ist auszugehen von bis zu 50 Wohnungen mit je 2,2 Bewohnem (it.
Verkehrsuntersuchung). Es werden also ca. 110 Menschen, von denen mindestens 60-80 %
em n Kraftfahrzeug besitzen, mehr in unserer StraRe bzw. in meiner unmittelbaren
Nachbarschaft vvohnen. Die Verkehrsbelastung insgesamt aber besonders im Bereich des
Kindergartens „Weltentdecker" wird zu erheblichen Gefahrenquellen fur die Kinder und die
Eltern fuhren.

Bezogen auf das gesamte VVohnviertel (jetzt ca. 200 Wohneinheiten) werden also etwa 25%
neue Wohneinheiten auf engstem Raum geschaffen Taut Planung. Auch mit einer geringeren
Anzahl von Wohneinheiten wOrde dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und
Baden noch ausreichend Rechnung getragen.

Ich beantrage folgende Anderung im Planungsentwurf:

0 Festlegung der zulassigen Wohnungsanzahl auf maximal 32.

Crundaachenzahi

Im Planungsentwurf wird 0,4 als Grundflachenzahl angegeben. Durch Zufahrten, Stellplatze
und Standflachen für Mullcontainer dart die Grenze urn 50 % Oberschritten werden. Es wird
dadurch eine Verdichtung von 60 % moglich. Dies ist fOr das o. g. VVohnviertel untiblich
zumal das beplante GrundstOck sich direld in VValdrandlage befindet. Die in Laubach Obliche
Grundflachenzahl in VVohngebieten auRerhalb der Innenstadt betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderung im Planungsentwurf:

• Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Gyuridoti.tcNsfre:15a:chen

Der Bestand von alten Baumen und Hecken pragt derzett das Bild im oberen Teil des
VVohnviertels angrenzend an den Wald und das daneben lieg,ende Naturschutzgebiet/ die
Streuobstwiese. Die geplante Bebauung des GrundstOckes sollte angeglichen werden an die
derzeit vorhandene Bepflanzung der angrenzenden Flachen.

Ich beantrage folgende Anderung:

O Es soften mind. 35 % der Grundstticksfreiflachen mit Laubgeholzen bepflanzt werden
O 30 % der Bestandbaume sollten erhalten bleiben

Ste!UptalzschEitazet

In der Vergangenheit mussten It. StellplatzschlOssel der Stadt Laubach pro VVohneinheit 1,75
Stellplatze nachgewiesen werden. Diese Stellplatzsatzung besteht aktuell nicht mehr. Im
aktuellen Planungsentwurf gibt es keine Aussage/Festlegung Ober die Zahl der notwendigen
Stellplatze. Die vorhandenen Stellplatze in der Johann Sebastian Bach Str. sind durch die
alduell bestehende Bebauung bereits fast elle belegt. Das heiRt, dass der Bedarf an
Stellplatzen fur die geplanten 50 Wohnungen komplett auf dem GrundstUck geschaffen
werden mussen.

Da der offentliche Nahverkehr schlecht ausgebart ist, Entfernung zum nachsten
Bahnanschluss, zur Autobahn und nach GieRen einen PKW besonders fur berufstatige
Personen noh.vendig machen, ist die Anzahl der Fahrzeuge pro Einvvohner noch higher als
bisher einzuschatzen.

Es ist sogar damit zu rechnen, dass bisher vorhandene Stellplatzmarkierungen auf der
StraRe durch die Verkehrszunahme (It. Gutachten S. 12) wegfallen werden, urn den



Verkehrsfluss zu gewahrleisten. Dies wird ohnehin zu einer deutlichen Verscharfung der
Parkplatzsituation in der Johann -Sebastian -Bach Sir. fOhren.

Urn eine Stellplatznot z.B. fOr Lieferanten, Entsorgungsfahrzeuge, Paketzusteller und
Besucher auf der StraRe und damit verbundene Verkehrsbehinderungen zu vermeiden,
soften auch aus GrUnden der gegenseitigen Rucksichtnahme ausreichende Parkflachen auf
dem PlanungsgrundstOck geschaffen werden.

Ich beantrage folgende Anderung:

• Festlegung des StellplatzschlOssels auf 1,75
o Festlegung dieses Stellplatzschlassels von 1,75 im vorhaben bezogenen

Bebauungsplan

BEcuabEaufplarturig tsrld StraBeraustarad der Johanrc-Setcaztlian-Bach Strafie

Die Anfahrt der Baustelle wird It. „Beignindung zum Entwurf des Bebauungsplans"
ausschlieRlich Uber the Johann -Sebastian -Bach StraRe erfolgen. Hierzu gibt es keine
Alternative.

Mit sehr hoher VVahrscheinlichkeit ist damrt zu rechnen, dass die Asphaltdecke der o. g.
Streik durch den Schwerlastverkehr, den An- und Abtransport von Bauschutt und
Baumaterialien und durch die Baustellenfahrzeuge schwer beschadigt werden wird und nach
dem Ende der BaumaRnahme emeuert werden muss.

Ich beantrage folgende Anderung:

o Der derzeitige Zustand der StraRe sollte in einem Gutachten festgestellt werden.
o Darither hinaus sollte eine Festlegung getroffen werden Uber die zu erwartenden

Kosten kir eine Grundemeuerung der StraRendecke, die durch den
Baustellenverkehr beschadigt sein wird.

O Der Bautrager als Verursacher sollte als Kostentrager der StraRensanierung im
Planungsentvvurf festgelegt werden.

o Anwohner und Burger von Laubach sollten nicht durch die Obemahme von Kosten fOr
Strallensanierung benachteiligt werden.

Ich bitte urn eine Eingangsbestatigung und darum den vollstandigen Text meiner
Einwendungen an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme
zuzuleiten. Daniber hinaus beantrage ich die Entirterung und Beantwortung meiner
Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die
Stellungnahme der Stadt.
Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue En<enntnisse einzubringen.
Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte (z.B.
PlanungsbUro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdrOcklich nicht zu, sofern mein Name
oder meine genaue Anschrift fur die Bearbeitung der Stellungnahme nicht relevant sind.

Laubach, 18.11.2019

An die

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Wohnen
Friedrichstr. 11
35321 Laubach

AST: t

Absender: 25.11.2019

35321 Laubach

Einwetnekongern

Im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans
„Wohnanlage Johann -Sebastian -Bach Str." der Stadt Laubach

Einwendungen gemaR § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erhebe nachfolgende Einwendungen gegen die genannten Planungen der Stadt
Laubach, da durch den Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG)
sowie des Gebot der Konfliktbevvaltigung und das Rucksichtnahmegesetz verletzt werden.

Ganz personlich rnOchte ich auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte durch die
vorliegende Planung hinweisen:

Mein Haus/Grundstuck befindet sich in unmittelbarer Sichtweite (ca. 75 m Entfemung) zum
Planungsgrundstuck. Ich bin von dem geplanten Bauvorhaben somit unmthelbar betroffen.
Die zu eRvartende Staub- und Larrnbelastung und das erhohte Verkehrsaufkommen durch
Schvverlastverkehr besonders wahrend der Abriss- und der BaumaRnahmen werden meine
Lebensqualitat beeintrachtigen. Entsprechend wird meine VVohnqualitat erheblich vermindert
sein
Generell kann man davon ausgehen, dass das verrnehrte Verkehrsaufkommen wahrend der
BaumaRnahme aber auch nach dem Bezug der Wohnungen, das Gefahrdungspotenzial im
VVohngebiet fur Kinder sowie altere und pflegebedarftige IVienschen extrem steigem wird.

Eine Betroffenheit meinerseits durch entstehende Kosten fur eine anschlieRende Emeuerung
des StraRenbelags und der eventuell zu ervvartenden Kapazitatservveiterung der
Abwasserkanale ist ebenfalls zu erwarlen.

Gebaudehdhe land GeschossanzaW

Des geplante Bauvorhaben unterscheidet sich von alien umliegenden Gebauden in der
StraRe. Die Massivitat wird durch die Hanglage noch extrem betont
Die GesamthOhe wird alle umliegenden Gebaude deutlich iiberragen und das
Erscheinungsbild dieses VVohnviertels pragen. Des derzeit noch bestehende Gebaude hat
eine Hale von 235 m O.N.N.. Der Bebauungsplan im Entwurf sieht nun eine HOhe von 233
m vor. Von der Gelandeoberflache bis zur Firsthohe sind 13,30m vorgesehen. Bisher wurde
in Laubach eine maximale HOhe von 12,50 m zugelassen.

ich beantrage folgende Anderung im Planungsentwurf:



o Festlegung der maximalen Hohe auf 236 rya O.N.N.
o Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,50m

GFunclfl6chenahl

Im Planungsentwurf wird 0,4 als Grundflachenzahl angegeben. Durch Zufahrten, Stellplatze
und Standflachen fur MOIlcontainer darf die Grenze urn 50 % Oberschritten werden. Es wird
dadurch eine Verdichtung von 60 % mOglich. Dies 1st für das o. g. Wohnviertel unOblich
zumal das beplante GrundstOck sich direkt in Waldrandlage befindet. Die in Laubach Obliche
Grundflachenzahl in Wohngebreten augerhalb der Innenstadt betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderung im Planungsentwurf:

o Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Oberachertentwasserung urid Abvvasser

Bisher wird von Seiten der Stadt nur vermutet, dass die Abwasseraufnahmekapazitat des
vorhandenen Kanalsystems ausreicht. Es werden keine Aussagen Ober die Kapazitat des
Abwassersystems gemacht. Ob fur 50 zusatzliche VVohneinheiten das Kana!system im
unteren Bereich der Johann -Sebastian -Bach Strage ausreicht, bleibt unklar.
Mit der Verdichtung und der erh6hten Oberflachenversiegelung wird deutlich mehr
Oberflachenwasser anfallen. Es 1st mit einer Verdoppelung der Menge zu rechnen. Die
Menge des Abvvassers wird entsprechend der 25 % Steigerung an Wohneinheiten ebenfalls
urn ca. 25 % steigen.

lch beantrage folgende Anderung im Planungsentwurf:

• Es soil durch em n Gutachten ermittelt werden, ob das vorhandene Kane'system die
erhohte Menge des Abwassers aufnehmen kann.

o Dieses Gutachten soil Bestandteil des Bebauungsplans werden
o Eine Regelung/Festlegung der KostenObemahme, falls eine Erweiterung der

Abwasserkapazitat erforderlich sein sollte.

Steliplatzschlassel

Das vorhandene Sterlplatzangebot 1st im Musikerviertel bereits an semen Grenzen
angekommen. Wahrend der grogen Veranstaftungen im Schlosspark (Villa Cotta, Lichterfest,
Bluesschmus, Herbstzauber, Winterzauber u.a. ) ist eine geanderte Verkehrsfuhrung bereits
notig, urn die zusatzlich geparkten Fahrzeuge und den Verkehrsfluss im Wohngebiet
bewaltigen zu konnen. Mit der geplanten BaumaRnahme wird es durch die
Fahrzeugverdichtung dauerhaft zum alltaglichen Problem
Rettungsfahrzeuge, die sehr haufig das Pflegeheim im Wohngebiet anfahren, sowie
Lieferanten, Entsorgungsfahrzeuge, Paketzusteller und Besucher werden extrem behindert.
An Veranstaltungswochenenden 1st mit einem Verkehrskollaps im Wohngebiet zu rechnen.
Die geplante Anzahl der Stellplatze bleibt weit unter dem Oblichen Stellplatzschlussel 1,75 in
Laubach.

Ich beantrage folgende Anderung:

o Festlegung des Stellplatschlussels auf 1,75
o Festlegung dieses StellplatzschlOssels von 1,75 im vorhaben bezogenen

Bebauungsplan
o Erhalt der momentan vorhandenen Stellplatze in der Johann -Sebastian -Bach- StraRe

Bauatlaufplanung ureel St*.•,-Eenzurtanoi der: Johann-SebasVan-Bach Strage
Es ist davon auszugehen, dass die Strage durch den Schwerlastverkehr, den An- und
Abtransport von Bauschutt und Baumaterialien und durch die Baustellenfahrzeuge schwer
beschadigt werden wird und nach dem Ende der Baumagnahme emeuert werden muss.
Meine BefOrchtung schlieRt auch eine evtl. Beschadigung der Hauszuleitungen fOr die
Wasser- und Gasversorgung durch den Schwerlastverkehr em.
Eine erhebliche Verschmutung Ober langeren Zertraum unseres Hauses und GrundstOcks
ist ebenfalls zu befOrchten sowie Schaden an unserem Haus durch die ErschOtterung, die
durch den Schwerlastverkehr entstehen
Die Anfahrt der Baustelle wird It. „Begrundung zum Entwurf des Bebauungsplansu
ausschlieRlich Ober die Johann -Sebastian -Bach StraRe erfolgen. Hierzu gibt as keine
Alternative.

lch beantrage:

o Der derzeitige Zustand der StraRe sollte in einem Gutachten festgestellt werden.
O DarOber hinaus sollte eine Festlegung getroffen werden Ober die zu emartenden

Kosten fur eine Grundemeuerung der Stragendecke, die durch den
Baustellenverkehr beschadigt sein wird.

o Der Bautrager als Verursacher sollte als Kostentrager der Stragensanierung im
Planungsentwurf festgelegt werden.

o Anwohner und Burger von Laubach sollten nicht durch die Obemahme von Kosten fur
Stragensanierung benachteiligt werden.

Ich bifte urn eine Eingangsbestatigung und darum den vollstandigen Text meiner
Einwendungen an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme
zuzuleiten. DarOber hinaus beantrage ich die Erorterung und Beantwortung meiner
Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die
Stellungnahme der Stadt.
Ich halte mir often, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue Erkenntnisse einzubringen.
Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte (z.B.
Planungsbliro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdrOcklich nicht zu, sofem mein Name
oder meine oenaue Anschrift fur die Bearbeitung der Stellungnahme nicht relevant sind.

Laubach, 25.11.2019



35321 Laubach

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
FriedrichstraBe 11
35321 Laubach

Einwendungen im Rahmen Beteiiigung der offentlichkeit bei der Aufstelluna den
Bebauungsplans „Wohnanlage Johann -Sebastian -Bach -Stalk" der Stadt Laubach, hler:
Einwendungen gernall § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das Rucksichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

25.11.19

Ganz personlich mochte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planung hinweisen (personliche Betroffenheit):

Mein Haus / mein Grundstiick befindet sich in ca. 150 Meter Enffemung zum Plangebiet.
Durch die geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und
die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine Larm- und Verkehrsbelastung
wahrend der Bauarbeiten, durch den zunehmenden ruhenden und fliellenden Verkehr, durch
die zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat unmittelbar
betroffen. Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten fiir eine grundhafte
Erneuerung der Fahrbahn der Johann-Sebastian-Bach-Strafle sowie fur eine
Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

35321 Laubach

Blatt 2 zum Schreiben yam 25.11.19

inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die
Gebaude werden weit Ether alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in
Gesamthohe und Geschosszahl ist fur das gesamte Musikerviertel uniiblich und wird das
Erscheinungsbild deutlich pragen. Dutch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus
weiterer Entfemung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebaude eine vergleichbare Hohe. Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht nun vor,
dass eine maximale Hohe von 238,0 Metem zugelassen werden soli. Das sind fast 3 Meter
mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der Gebaude
betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthohe 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss
angegeben. Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon
ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird (vgl.
Begriindung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2). Damit werden es 3
Voll- und em n Staffelgeschoss.
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine Firsthohe von mehr als 12,50 Meter
zugelassen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der maximalen Hohe auf 236 Meter
o Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
O Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,50 Meter

Anzahl W ohnungen

In der Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind (vgl. Begriindung zum Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan, S. 6. Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3.1). Das bedeutet, dass man
mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen muss.
Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca.
100 Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.
Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenaber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wiirde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet
werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.



35321 Laubach

Blatt 3 zum Schreiben vom 25.11.19

Verdichtung / Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach
§17 Abs. 1 BauNVO für Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen fur Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Oberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermOglicht bzw. nur noch 40% des
GrundstOckes konnen gartnerisch angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser Graaenordnung ist fur Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt
und dem Industriegebiet Geisenwiese) und speziell fur das Musikerviertel absolut
Das Plangebiet befindet sich direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
Fill. die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser Groaenordnung nicht
Oblich.
Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mall der baulichen
Nutzung einfugt.
Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von auflen wahrnehmbare Erscheinung
der Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berticksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten Libfiche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
a Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

In der BegrUndung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung
gewahrleistet sei (s. „Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan",
Seite 10). Dies wird nun dadurch begrundet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober
die Kapazitat des Abwassersystems wird keine Angabe gemacht.
Das Kane!system im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bache-Straae ist aber
moglicherweise kir die hohere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des Grundstuckes versiegelt und fiihren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wiirde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegeraiber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl
an Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
a Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Strafle die h6here Abwassermenge aufnehmen kann.

* Eine Regelung der KostenUbernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich sein wird

• Alternativ eine Abwassernickhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen
nicht ausreichend sein sollte.

35321 Laubach

Blatt 4 zum Schreiben vom 25.11.19

Bauablaufplanung / StraBenzustand Johann-Sebastian-Bach-Strafte

In der „BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heigt es im
Abschnitt „Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-
Bach-Stralle erfolgt. Alternativen hierzu bestOnden keine.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Straae Winn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen. An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Strafte schwer beschadigen wird.
Auch, wenn derzeit keine Straaenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober Straaenausbaubeitrage eine grundhafte Emeuerung der Strafe
bezahlen mOssen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Strafie grundhaft emeuert werden muss.
Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche
Fahrbahnverengungen, die moglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs
behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
a Ein Gutachten soli den derzeitigen Straaenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung iiber die KostenObernahme einer moglichen grundhaften Erneuerung der
Fahrbahn, verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und
Laubacher Burger sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht
benachteiligt werden. Dieses Gutachten soli Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

a Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Straflen des Musikerviertels ist begrenzt
und derzeit fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass
wahrend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Straften des Musikerviertels
enffallen.

a Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.

Stellplatzschliissel

Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschlossel angegeben und ausschliealich unter
2. Vorhaben und Erschlieaungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach

hingewiesen. Die bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die
Stellplatzsatzung der Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell besteht keine gultige Stellplatzsatzung und damit auch
keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem GrundstOck. Daher ist im
aktuellen Entwurf keine Festlegung iiber die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen.
Dem PlanungsbOro und dem Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine gilltige
Stellplatzsatzung hat.
Die bestehenden Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Straae sind bereits nahezu
erschOpft und weitestgehend ausgelastet. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an
Stellplatzen vollumfanglich auf dem GrundstUck zu schaffen.
Die Diskussion von dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
drehte sich u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der
Projektgesellschaft bereits darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem
GrundstUck schaffen m6chte. „Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung
der Stadt Laubach vor", (vgl. Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Stra(e" Kapitel 2 Vorhaben- und
Erschlieaungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der Baugesellschaft, einen
Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu bekommen.



35321 Laubach

Blatt 5 zum Schreiben vom 25.11.19

Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Femer kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem
Grundstuck kann man daraus ableiten.
Die urspriingliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschlussel von
1,75. Nicht ohne Grund wurde bet Einkihrung der Satzung der Schlussel von 1,75 festgelegt.
Die Versorgung mit OPNV. Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und
nach Gieflen waren ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl Pkw je Einwohner noch hoher als
zur Einkihrung der Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschlussel unterhalb von 1,75 kann nur
dadurch begffindet werden, dem Bautrager maglichst weit entgegen zu kommen, urn
moglichst viel Quadratmeter verkaufbare Wohnflache zu schaffen - auf Kosten alter
Anwohner.
Die gegenseitige Rucksichtnahme gebietet es, dass auf dem Grundstfick ausreichend
Stellplatze eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der Strafle und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen u.a. auch fur Rettungsfahrzeuge zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung geht davon aus, dass insbesondere in den Knotenbereichen im
Musikerviertel Stellplatzmarkierungen auf der Stralle wegfallen werden. „Das erlaubte
Strallenparken in markierten Flachen stellt jedoch em n Sichthindemis dar und sollte
insbesondere in Knotenbereichen reduziert werden" (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12).
Die Verkehrsuntersuchung geht in ihrem Fazit zwar davon aus, das „das prognostizierte
Verkehrsaufkommen [...] leistungsfahig abgewickelt werden kann.". Dennoch ist auch im
Verkehrsgutachten unstrittig, dass das Verkehrsaufkommen durch die hohe Zahl an
zusatzlichen Bewohnern und Krafffahrzeugen deutlich zunehmen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen:

a Festlegung des Stellplatzschlbssels von 1,75 je Wohneinheit
a Festlegung des Stellplatzschliissels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
o Schaffung alter erforderlichen Stellplatze auf dem Grundstuck
a Die Zahl der Stellplatzmarkierungen im gesamten Musikerviertel darf nicht durch die

neue Wohnanlage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. durch
neue Grundstuckseinfahrten) muss an anderer Stelle ausgeglichen werden.

a Erganzung des Verkehrsgutachtens urn die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem
Grundstuck des Bauvorhabens (mit wie vielen Pkws ist bei 50 Wohnungen und 2,2
Bewohnern je Wohneinheit zu rechnen).

35321 Laubach

Blatt 6 zum Schreiben vom 25.11.19

Grundstiicksfreiflachen

Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Oblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baume und Pflanzen soil dabei geschatzt
werden. Der Bestand an alten Baumen auf und neben dem Grundstiick pragt das derzeitige
Bild im oberen Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage
und Angrenzung an em n Naturschutzgebiet sate dabei beracksichtigt werden.
Ich beantrage daher folgende Anderungen:

* Mindestens 30% der Grundstucksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen
• Im Bebauungsplan soften zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume

gekennzeichnet werden.
O 30% der Bestandsbaume soften erhalten bleiben.

C. Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme zuzuleiten. Darither
hinaus beantrage ich die Erorterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren

Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue Erkenntnisse einzubringen.

D. Datenschutz

lch berufe mich auf mein Recht auf inforrnationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem
Recht, zu bestimmen, was mit meinen Daten geschieht und woffir sie nicht verwendet
werden &Wen (Art. 1 DSGVO). Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name,
Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse) an Dritte (z.B. Planungsburo,
Gemeindevertretung) stimme ich ausdrucklich nicht zu sofem mein Name oder meine
genaue Anschrift fur die Bearbeitung meiner Stellungname nicht relevant sind.

Laubach, 25.11.2019
Ort, Datum -L-Jnierschrift



35321 Laubach

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstralle 11
35321 Laubach

26.11.2019Einwendungen im Rahman Beteiligung der Offentlichkeit bel der Aufstellung des
Bebauungsplans „Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Stralle" der Stadt Laubach, hien
Einwendungen gernall § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das RUcksichtnahmegebot verletzt werden.

Personfiche Betroffenheit

Ganz perstinlich mochte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planung hinweisen (personliche Betroffenheit):

Mein Haus / mein GrundstUck befindet sich in ca. 120 Meter Entfemung zum Plangebiet.
Durch die geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und
die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine Larm- und Verkehrsbelastung
wahrend der Bauarbeiten, durch den zunehmenden ruhenden und fliellenden Verkehr, durch
die zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohngualitat unmittelbar
betroffen. Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten fUr eine grundhafte
Emeuerung der Fahrbahn der Johann-Sebastian-Bach-StraRe sowie far eine
Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

35321 Laubach

Blatt 2 zum Schreiben vom 26.11.2019

InhaltIiche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die
Gebaude werden weit Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in
Gesamthohe und Geschosszahl ist fUr das gesamte Musikerviertel unOblich und wird das
Erscheinungsbild deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus
weiterer Entfernung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebaude eine vergleichbare Hohe. Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht nun vor,
dass eine maximale Hohe von 238,0 Metern zugelassen werden soil. Das sind fast 3 Meter
mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der Gebaude
betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthahe 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss
angegeben. Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon
ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird (vgl.
BegrUndung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2). Damit werden es 3
Volt- und em n Staffelgeschoss.
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine Firsthohe von mehr als 12,50 Meter
zugelassen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der maximalen Hohe auf 236 Meter 0.N.N.
o Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Volt- und 1 Staffelgeschoss
o Festlegung der maximalen Firsthiihe auf 12,50 Meter

Anzahl Wohnungen

In der BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind (vgl. Begrundung zum Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan, S. 6. Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3.1). Das bedeutet, dass man
mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen muss.
Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca.
100 Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.
Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenuber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wurde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet
werden.

ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.



35321 Laubach

Blatt 3 zum Schreiben vom 26.11.2019

Verdichtung / Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach
§17 Abs. 1 BauNVO f0r Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen fur Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% 0berschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermoglicht bzw. nur noch 40% des
GrundstUckes !carmen gartnerisch angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser Griiflenordnung ist für Laubach (mit Ausnahme der lnnenstadt
und dem Industriegebiet Geisenwiese) und speziell fur das Musikerviertel absolut unublich.
Das Plangebiet befindet sich direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
Fur die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser GrOflenordnung nicht
ublich. •
Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mail der baulichen
Nutzung einfUgt.
Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von aullen wahmehmbare Erscheinung
der Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu beracksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten liche Grundflachenzahl betragt 0,3.

lch beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

In der BegrUndung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung
gewahrleistet sei (s. „BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan",
Seite 10). Dies wird nur dadurch begrUndet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober
die Kapazitat des Abwassersystems wird keine Angabe gemacht.
Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bache-Stratle ist aber
mtiglicherweise fur die hOhere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des Grundsttickes versiegelt und fuhren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wiirde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird such durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegenOber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl
an Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Stralle die hohere Abwassermenge aufnehmen kann.

o Eine Regelung der Kostentibernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich sein wird

o Alternativ eine Abwasserruckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen
nicht ausreichend sein sollte.

35321 Laubach

Blatt 4 zum Schreiben vom 26.11.2019

Bauablaufplanung / Strallenzustand Johann-Sebastian-Bach-StraRe

In der „Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ heat es im
Abschnitt „Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle 0ber die Johann-Sebastian-
Bach-Strafle erfolgt. Alternativen hierzu bestunden keine.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Stralle clUnn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Straae schwer beschadigen wird.
Auch, wenn derzeit keine StraBenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober Straflenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Strafle
bezahlen mOssen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Strafle grundhaft erneuert werden muss.
Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche
Fahrbahnverengungen, die mOglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs
behindern werden.

lch beantrage folgende Anderungen:
o Ein Gutachten soli den derzeitigen Strallenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung Uber die Kostenfibernahme einer mOglichen grundhaften Erneuerung der
Fahrbahn, verursacht durch Baustellenverkehr soll getroffen werden. Anwohner und
Laubacher Burger sollen durch eine erforderliche grundhafte Emeuerung nicht
benachteiligt werden. Dieses Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Straflen des Musikerviertels ist begrenzt
und derzeit fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass
wahrend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Straflen des Musikerviertels
entfallen.

O Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.

Steliplatzschlassel

Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschlussel angegeben und ausschlietIlich unter
„2. Vorhaben und Erschlieflungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach
hingewiesen. Die bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die
Stellplatzsatzung der Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell besteht keine gultige Stellplatzsatzung und damit auch
keine Festlegung Uber die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem Grundstuck. Daher ist im
aktuellen Entwurf keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen.
Dem Planungsb0ro und dem Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine gultige
Stellplatzsatzung hat.
Die bestehenden Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Strafle sind bereits nahezu
erschOpft und weitestgehend ausgelastet. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an
Stellplatzen vollumfanglich auf dem GrundstUck zu schaffen.
Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
drehte sich u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der
Projektgesellschaft bereits darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem
GrundstUck schaffen mOchte. „Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung
der Stadt Laubach vor", (vgl. BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Stralle“ Kapitel 2 Vorhaben- und
Erschliellungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der Baugesellschaft, einen
Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu bekommen.



35321 Laubach

Blatt 5 zum Schreiben vom 26.11.2019

Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Femer kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem
GrundstUck kann man daraus ableiten.
Die ursprOngliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschlussel von
1,75. Nicht ohne Grund wurde bei EinfUhrung der Satzung der SchlUssel von 1,75 festgelegt.
Die Versorgung mit OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und
nach Gieflen waren ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl Pkw je Einwohner noch holier als
zur Einfuhrung der Stellplatzsatzung. Ein StellplatzschlUssel unterhalb von 1,75 kann nur
dadurch begrUndet werden, dem Bautrager mOglichst welt entgegen zu kommen, urn
mOglichst viel Quadratmeter verkaufbare Wohnflache zu schaffen - auf Kosten eller
Anwohner.
Die gegenseitige ROcksichtnahme gebietet es, dass auf dem GrundstOck ausreichend
Stellplatze eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der Strafe und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen u.a. auch fur Rettungsfahrzeuge zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung geht davon aus, dass insbesondere in den Knotenbereichen im
Musikerviertel Stellplatzmarkierungen auf der Strafe wegfallen werden..Das erlaubte
Strallenparken in markierten Flachen stellt jedoch em n Sichthindemis dar und sollte
insbesondere in Knotenbereichen reduziert werden" (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12).
Die Verkehrsuntersuchung geht in ihrem Fazit zwar davon aus, das .das prognostizierte
Verkehrsaufkommen [...] leistungsfahig abgewickelt werden kann.". Dennoch ist auch im
Verkehrsgutachten unstrittig, dass das Verkehrsaufkommen durch die hohe Zahl an
zusatzlichen Bewohnern und Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen:

o Festlegung des StellplatzschlOssels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des StellplatzschlUssels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
O Schaffung eller erforderlichen Stellplatze auf dem Grundstuck
o Die Zahl der Stellplatzmarkierungen im gesamten Musikerviertel darf nicht durch die

neue Wohnanlage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. durch
neue GrundstOckseinfahrten) muss an anderer Stelle ausgeglichen werden.

O Erganzung des Verkehrsgutachtens urn die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem
GrundstUck des Bauvorhabens (mit wie vielen Pkws ist bei 50 Wohnungen und 2,2
Bewohnem je Wohneinheit zu rechnen).

35321 Laubach

Blatt 6 zum Schrelben vom 26.11.2019

Grundstacksfreifiachen

Insbesondere in neueren Bebauungsplanen 1st es Ublich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baurne und Pflanzen soil dabei geschUtzt
werden. Der Bestand an alten Baumen auf und neben dem GrundstUck pragt das derzeitige
Bild im oberen Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage
und Angrenzung an em n Naturschutzgebiet sollte dabei berlicksichtigt werden.
Ich beantrage daher folgende Anderungen:

o Mindestens 30% der GrundstUcksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen
O Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume

gekennzeichnet werden.
o 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben.

C. Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fUr ihre Stellungnahme zuzuleiten. DarOber
hinaus beantrage ich die ErOrterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren
Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue Erkenntnisse einzubringen.

D. Datenschutz

Ich berufe mich auf mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem
Recht, zu bestimmen, was mit meinen Daten geschieht und wofOr sie nicht verwendet
werden dUrfen (Art. 1 DSGVO). Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name,
Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse) an Dritte (z.B. PlanungsbUro,
Gemeindevertretung) stimme ich ausdrucklich nicht zu sofern mein Name oder meine
genaue Anschrift ftir die Bearbeitung meiner Stellungname nicht relevant sind.

et
Ort, Datum Unterschrift



35321 Laubach

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstra8e 11
35321 Laubach

27.11.2019Einwendungen im Rahmen Beteiligung der Offentlichkeit bel der Aufstellung des
Bebauungsplans „Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-StraSe" der Stadt Laubach, hier:
Einwendungen gemaS § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das RUcksichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

Ganz personlich mochte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planung hinweisen (persanliche Betroffenheit):

Mein Haus / mein GrundstOck befindet sich in ca. 120 Meter Enffemung zum Plangebiet.
Durch die geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und
die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine Larm- und Verkehrsbelastung
wahrend der Bauarbeiten, durch den zunehmenden ruhenden und flieflenden Verkehr, durch
die zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat unmittelbar
betroffen. WeiterhIn erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten fUr eine grundhafte
Erneuerung der Fahrbahn der Johann-Sebastian-Bach-Strafle sowie Mr eine
Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

Blatt 2 zum Schreiben vom 27.11.2019

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die
Gebaude werden welt Uber alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in
Gesamthohe und Geschosszahl ist fur das gesamte Musikerviertel unublich und wird das
Erscheinungsbild deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus
weiterer Enffernung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine GebaudehOhe von 235,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebaude eine vergleichbare Hohe. Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht nun vor,
dass eine maximale Hohe von 238,0 Metem zugelassen werden soil. Das sind fast 3 Meter
mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthdhe der Gebaude
betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthahe 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss
angegeben. Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon
ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird (vgl.
Begrundung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2). Damit werden es 3
Volt- und em n Staffelgeschoss.
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine Firsthdhe von mehr als 12,50 Meter
zugelassen.

ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der maximalen Hohe auf 236 Meter U.N.N.
o Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Volt- und 1 Staffelgeschoss
o Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,50 Meter

Anzahl Wohnungen

In der BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind (vgl. Begrundung zum Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan, S. 6. Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3.1). Das bedeutet, dass man
mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen muss.
Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca.
100 Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.
Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenuber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden %Arlie auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet
werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.

Verdichtung / Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach
§17 Abs. 1 BauNVO fOr Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
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Nebenanlagen und Standflachen für Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% tiberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermoglicht bzw. nur noch 40% des
GrundstOckes kOnnen gartnerisch angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser GroRenordnung ist fOr Laubach (mit Ausnahme der lnnenstadt
und dem lndustriegebiet Geisenwiese) und speziell fUr das Musikerviertel absolut unUblich.
Das Plangebiet befindet sich direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
Fir die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser GrOBenordnung nicht

Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mai' der baulichen
Nutzung einfUgt.
Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von auflen wahmehmbare Erscheinung
der Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berUcksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten Obfiche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
0 Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser! Oberflachenentwasserung

In der BegrUndung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung
gewahrleistet sei (s. „BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan",
Seite 10). Dies wird nur dadurch begrOndet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober
die Kapazitat des Abwassersystems wird keine Angabe gemacht.
Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bache-StraRe ist aber
moglicherweise fUr die hOhere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des Grundstuckes versiegelt und fOhren zu einer
Oberfiachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wurde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegenUber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl
an Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil errnittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann -Sebastian -Bach -Strafe die Were Abwassermenge aufnehmen kann.

o Eine Regelung der KostenGbernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der

Abwasserkapazitat erforderlich sein wird
o Alternativ eine AbwasserrUckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen

nicht ausreichend sein sollte.
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Bauablaufplanung / Strallenzustand Johann-Sebastian-Bach-Stralle

In der „Begaindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heat es im
Abschnitt .Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Uber die Johann-Sebastian-
Bach-StraRe erfolgt. Alternativen hierzu bestOnden keine.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Strafle clUnn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Stalk schwer beschadigen wird.
Auch, wenn derzeit keine StraBenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Uber StraBenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der StraRe
bezahlen mussen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-StraRe grundhaft erneuert werden muss.
Dutch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche
Fahrbahnverengungen, die moglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs
behindem werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
o Ein Gutachten soil den derzeitigen StraRenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung ither die KostenUbernahme einer moglichen grundhaften Erneuerung der
Fahrbahn, verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und
Laubacher Burger sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht
benachteiligt werden. Dieses Gutachten soli Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den StraRen des Musikerviertels ist begrenzt
und derzeit fOr den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass
wahrend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Strallen des Musikerviertels
enffallen.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.

SteliplatzschlOssel

lm Planentwurf wird kein konkreter StellplatzschlUssel angegeben und ausschlieRlich unter
.2. Vorhaben und Erschliellungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach
hingewiesen. Die bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die
Stellplatzsatzung der Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell besteht keine gUltige Stellplatzsatzung und damit auch
keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem GrundstOck. Daher ist im
aktuellen Entwurf keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen.
Dem PlanungsbOro und dem Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine gultige
Stellplatzsatzung hat.
Die bestehenden Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-StraRe sind bereits nahezu
ersch6pft und weitestgehend ausgelastet. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedart an
Stellplatzen vollumfanglich auf dem GrundstUck zu schaffen.
Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
drehte sich u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der
Projektgesellschaft bereits darauf hingewiesen, class man lieber weniger Stellplatze auf dem
GrundstUck schaffen m6chte..Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung
der Stadt Laubach vor", (vgl. BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Stralle" Kapitel 2 Vorhaben- und
ErschlieRungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der Baugesellschaft, einen
Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu bekommen.
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Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem
GrundstOck kann man daraus ableiten.
Die ursprOngliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschlussel von
1,75. Nicht ohne Grund wurde bei Einfuhrung der Satzung der Schlussel von 1,75 festgelegt.
Die Versorgung mit OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und
nach Gieflen waren ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl Pkw je Einwohner noch hOher als
zur EinfOhrung der Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschlussel unterhalb von 1,75 kann nur
dadurch begrundet werden, dem Bautrager moglichst weit entgegen zu kommen, urn
moglichst viel Quadratmeter verkaufbare Wohnflache zu schaffen - auf Kosten aller
Anwohner.
Die gegenseitige Rucksichtnahme gebietet es, dass auf dem GrundstOck ausreichend
Stellplatze eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der Strafle und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen u.a. auch fur Rettungsfahrzeuge zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung geht davon aus, dass insbesondere in den Knotenbereichen im
Musikerviertel Stellplatzmarkierungen auf der Strafie wegfallen werden. „Das erlaubte
Straflenparken in markierten Flachen stellt jedoch em n Sichthindernis dar und sollte
insbesondere in Knotenbereichen reduziert werden" (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12).
Die Verkehrsuntersuchung geht in ihrem Fazit zwar davon aus, das „das prognostizierte
Verkehrsaufkommen [...] leistungsfahig abgewickelt werden kann.". Dennoch ist auch im
Verkehrsgutachten unstrittig, dass das Verkehrsaufkommen durch die hohe Zahl an
zusatzlichen Bewohnern und Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen:

o Festlegung des Stellplatzschlussels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des SteliplatzschlOssels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
o Schaffung aller erforderlichen Stellplatze auf dem GrundstOck
o Die Zahl der Stellplatzmarkierungen im gesamten Musikerviertel darf nicht durch die

neue Wohnanlage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. durch
neue GrundstOckseinfahrten) muss an anderer Stelle ausgeglichen werden.

o Erganzung des Verkehrsgutachtens urn die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem
GrundstOck des Bauvorhabens (mit wie vielen Pkws ist bei 50 Wohnungen und 2,2
Bewohnern je Wohneinheit zu rechnen).

Ort, Datum
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GrundstUcksfreiflachen

insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Oblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baume und Pflanzen soil dabei geschOtzt
werden. Der Bestand an alten Baumen auf und neben dem GrundstUck pragt das derzeitige
Bild im oberen Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage
und Angrenzung an em n Naturschutzgebiet sollte dabei berOcksichtigt werden.
Ich beantrage daher folgende Anderungen:

o Mindestens 30% der Grundstucksfreiflachen sind mit LaubgehOlzen zu bepflanzen
o Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume

gekennzeichnet werden.
o 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben.

C. Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fUr ihre Stellungnahme zuzuleiten. Dartiber
hinaus beantrage ich die Erorterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren
Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mir often, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue Erkenntnisse einzubringen.

D. Datenschutz

Ich berufe mich auf mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem
Recht, zu bestimmen, was mit meinen Daten geschieht und wofiir sie nicht verwendet
werden durfen (Art. 1 DSGV0). Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name,
Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse) an Dritte (z.B. Planungsburo,
Gemeindevertretung) stimme ich ausdrucklich nicht zu sofern mein Name oder meine
genaue Anschrift fUr die Bearbeitung meiner Stellungname nicht relevant sind.

, /(1, AC7
Untdrschrift



35321 Laubach

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
FriedrichstraBe 11
35321 Laubach

27.11.2019Einwendungen im Rahmen Beteiligung der offentlichkeit bei der Aufstellung des
Bebauungsplans „Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Stralle" der Stadt Laubach, hier:
Einwendungen genial!. § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das Rucksichtnahmegebot verletzt werden.

Perstinliche Betroffenheit

Ganz personlich mochte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Plan ung hinweisen (personliche Betroffenheit):

Mein Haus / mein GrundstOck befindet sich in ca. 103 Meter Enffemung zum Plangebiet.
Durch die geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und
die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine Larm- und Verkehrsbelastung
wahrend der Bauarbeiten, durch den zunehmenden ruhenden und flieflenden Verkehr, durch
die zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat unmittelbar
betroffen. Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten Mr eine grundhafte
Erneuerung der Fahrbahn der Johann-Sebastian-Bach-StraRe sowie far eine
Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.
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Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Die Lage des Planungsgebietes ist der hachste Punkt im gesamten Musikerviertel, die
Gebaude werden weit Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in
GesamthOhe und Geschosszahl 1st fur das gesamte Musikerviertel unOblich und wird das
Erscheinungsbild deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus
weiterer Entfernung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebaude eine vergleichbare HOhe. Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht nun vor,
dass eine maximale Hale von 238,0 Metern zugelassen werden soli. Das sind fast 3 Meter
mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die GesamthOhe der Gebaude
betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthohe 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss
angegeben. Gleichwohl wird angemerkt, class man im Baugenehmigungsverfahren davon
ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird (vgl.
BegrOndung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2). Damit werden es 3
Vail- und em n Staffelgeschoss.
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine Firsthohe von mehr als 12,50 Meter
zugelassen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der maximalen Hohe auf 236 Meter O.N.N.
0 Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
0 Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,50 Meter

Anzahl Wohnungen

In der Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind (vgl. Begrundung zum Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan, S. 6. Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3.1). Das bedeutet, dass man
mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen muss.
Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca.
100 Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.
Auf engstern Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenUber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wOrde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet
werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
0 Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.
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Verdichtung / Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach
§17 Abs. 1 BauNVO fUr Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen fOr Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Oberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermOglicht bzw. nur noch 40% des
Grundsttickes kOnnen gartnerisch angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser GrOflenordnung ist fur Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt
und dem Industriegebiet Geisenwiese) und speziell far das Musikerviertel absolut unOblich.
Das Plangebiet befindet sich direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
FOr die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser Gr011enordnung nicht
Oblich.
Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem MaR der baulichen
Nutzung einfOgt.
Bet Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von auflen wahmehmbare Erscheinung
der Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berucksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten 01)fiche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
0 Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

In der Begrundung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung
gewahrleistet set (s. „Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan",
Seite 10). Dies wird nur dadurch begrOndet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober
die Kapazitat des Abwassersystems wird keine Angabe gemacht.
Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bache-Strafle ist aber
miiglicherweise fur die hOhere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
1m Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des Grundstikkes versiegelt und fiThren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wOrde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegenOber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl
an Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Strafle die hohere Abwassermenge aufnehmen kann.

O Eine Regelung der KostenObemahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich sein wird

• Alternativ eine AbwasserrOckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen
nicht ausreichend sein sollte.
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Bauablaufplanung / Stragenzustand Johann-Sebastian-Bach-Strage

In der „BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heat es im
Abschnitt „Bauablaufplanung', dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-
Bach-Strafle erfolgt. Alternativen hierzu bestOnden keine.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Stralle &inn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Strafle schwer beschadigen wird.
Auch, wenn derzeit keine Straflenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober Stragenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Stralle
bezahlen mOssen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Strafle grundhaft erneuert werden muss.
Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche
Fahrbahnverengungen, die moglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs
behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
o Ein Gutachten soil den derzeitigen Straflenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung Ober die Kostentibernahme einer mOglichen grundhaften Erneuerung der
Fahrbahn, verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und
Laubacher Burger sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht
benachteiligt werden. Dieses Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

• Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Straflen des Musikervierlels ist begrenzt
und derzeit far den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass
wahrend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Straflen des Musikerviertels
entfallen.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soli im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.

Steliplatzschlussel

Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschlussel angegeben und ausschliefIlich unter
„2. Vorhaben und Erschlieflungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach
hingewiesen. Die bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die
Stellplatzsatzung der Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell besteht keine gultige Stellplatzsatzung und damit auch
keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem GrundstOck. Daher ist im
aktuellen Entwurf keine Festlegung iiber die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen.
Dem Planungsburo und dem Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine gultige
Stellplatzsatzung hat.
Die bestehenden Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Stralle sind bereits nahezu
erschOpft und weitestgehend ausgelastet. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an
Stellplatzen vollumfanglich auf dem GrundstOck zu schaffen.
Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
drehte sich u.a. such urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der
Projektgesellschaft bereits darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem
GrundstOck schaffen mOchte. „Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung
der Stadt Laubach vor", (vgl. Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Strafle" Kapitel 2 Vorhaben- und
Erschlieflungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der Baugesellschaft, einen
Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu bekommen.



Blatt 5 zum Schreiben vom 27.11.2019

Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem
Grundstuck kann man daraus ableiten.
Die ursprOngliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschlussel von
1,75. Nicht ohne Grund wurde bei Einfithrung der Satzung der Schlussel von 1,75 festgelegt.
Die Versorgung mit OPNV. Enffemung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn and
nach Giellen waren ausschlaggebend. Heute 1st die Anzahl Pkw je Einwohner noch hoher als
zur Einfithrung der Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschlussel unterhalb von 1,75 kann nur
dadurch begrUndet werden, dem Bautrager mdglichst welt entgegen zu kommen, urn
moglichst viel Quadratmeter verkaufbare Wohnflache zu schaffen - auf Kosten oiler
Anwohner.
Die gegenseitige Rucksichtnahme gebietet es, dass auf dem Grundstuck ausreichend
Stellplatze eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der Strafle und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen u.a. auch far Rettungsfahrzeuge zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung geht davon aus, dass insbesondere in den Knotenbereichen im
Musikerviertel Stellplatzmarkierungen out der Stralle wegfallen werden. „Das erlaubte
Stral3enparken in markierten Flachen stellt jedoch em n Sichthindernis dar und sollte
insbesondere in Knotenbereichen reduziert werden" (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12).
Die Verkehrsuntersuchung geht in ihrem Fazit zwar davon aus, das „das prognostizierte
Verkehrsaufkommen [...11eistungsfahig abgewickelt werden kann.". Dennoch ist auch im
Verkehrsgutachten unstrittig, dass das Verkehrsaufkommen durch die hohe Zahl an
zusatzlichen Bewohnern und Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen:

o Festlegung des StellplatzschlOssels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des Stellplatzschlussels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
o Schaffung aller erforderlichen Stellplatze auf dem Grundstlick
o Die Zahl der Stellplatzmarkierungen im gesamten Musikerviertel dart nicht durch die

neue Wohnanlage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. durch
neue Grundstuckseinfahrten) muss an anderer Stelle ausgeglichen werdeno

.
Erganzung des Verkehrsgutachtens urn die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem
Grundstuck des Bauvorhabens (mit wie vielen Pkws 1st bei 50 Wohnungen und 2,2
Bewohnern je Wohneinheit zu rechnen).

Blatt 6 zum Schreiben vom 27.11.2019

Grundstiicksfreiflachen

Insbesondere in neueren Bebauungsplanen 1st es Oblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baum und Pflanzen soil dabei geschutzt
werden. Der Bestand an alten Baumen auf und neben dem GrundstOck pragt das derzeitige
Bud im oberen Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage
und Angrenzung an em n Naturschutzgebiet sollte dabei berucksichtigt werden.
Ich beantrage daher folgende Anderungen:

o Mindestens 30% der Grundstucksfreiflachen sind mit Laubgehalzen zu bepflanzen
o lm Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume

gekennzeichnet werden.
O 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben.

C. Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme zuzuleiten. Darither
hinaus beantrage ich die ErOrterung and Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren
Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mir often, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue Erkenntnisse einzubringen.

D. Datenschufz

Ich berufe mich auf mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem
Recht, zu bestimmen, was mit meinen Daten geschieht und wofOr sie nicht verwendet
werden durfen (Art. 1 DSGVO). Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name,
Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse) an Dritte (z.B. PlanungsbOro,
Gemeindevertretung) stimme ich ausdrucklich nicht zu sofem mein Name oder meine
genaue Anschrift fOr die Bearbeitung meiner Stellungname nicht relevant sind.

`10,e,:kd 21.4(,,(3
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35321 Laubach

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
FriedrichstraBe 11
35321 Laubach

27.11.2019Einwendungen im Rahmen Beteiligung der offentlichkeit bei der Aufstellung des
Bebauungsplans „Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-StraBe" der Stadt Laubach, hier:
Einwendungen gemall § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfiiktbewaltigung und das Rucksichtnahmegebot verletzt werden.

Personfiche Betroffenheit

Ganz personlich mochte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planung hinweisen (personliche Betroffenheit):

Mein Haus / mein GrundstOck befindet sich in ca. 11c0Meter Entfemung zum Plangebiet.
Durch die geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und
die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine [Arm- und Verkehrsbelastung
wahrend der Bauarbeiten, durch den zunehmenden ruhenden und flieflenden Verkehr, durch
die zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat unmittelbar
betroffen. Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten kir eine grundhafie
Emeuerung der Fahrbahn der Johann-Sebastian-Bach-SiraRe sowie fur eine
Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

Blatt 2 zum Schreiben vom 27.11.2019

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die
Gebaude werden weit Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in
GesamthOhe und Geschosszahl 1st fur das gesamte Musikerviertel untiblich und wird das
Erscheinungsbild deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus
weiterer Entfernung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebaude eine vergleichbare Holm. Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht nun vor,
dass eine maximale Hdhe von 238,0 Metem zugelassen werden soil. Das sind fast 3 Meter
mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die GesamthOhe der Gebaude
betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthohe 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss
angegeben. Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon
ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird (vgl.
BegrUndung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2). Damit werden es 3
Voll- und em n Staffelgeschoss.
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine Firstheihe von mehr als 12,50 Meter
zugelassen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der maximalen Hohe auf 236 Meter U.N.N.
o Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
• Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,50 Meter

Anzahl Wohnungen

In der Begrandung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind (vgl. BegrUndung zum Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan, S. 6. Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3.1). Das bedeutet, dass man
mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen muss.
Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamfflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca.
100 Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.
Auf engstern Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenuber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wurde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet
werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.



Blatt 3 zum Schreiben vom 27.11.2019

Verdichtung / Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach
§17 Abs. 1 BauNVO fur Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen für Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Oberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermOglicht bzw. nur noch 40% des
GrundstOckes konnen gartnerisch angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser Gralenordnung ist fOr Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt
und dem lndustriegebiet Geisenwiese) und speziell fur das Musikerviertel absolut unOblich.
Das Plangebiet befindet sich direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
Fur die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser GroRenordnung nicht
Oblich.
Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mall der baulichen
Nutzung einfOgt.
Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von auRen wahrnehmbare Erscheinung
der Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berucksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten Obliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

In der Begrundung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung
gewahrleistet sei (s. ,,Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan",
Seite 10). Dies wird nur dadurch begrundet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Uber
die Kapazitat des Abwassersystems wird keine Angabe gemacht.
Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bache-StraRe ist aber
moglicherweise fur die hohere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
Cm Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des GrundstOckes versiegelt und fuhren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wOrde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine ErhOhung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegenOber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhOhen, da die Anzahl
an Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-StraRe die hithere Abwassermenge aufnehmen kann.

o Eine Regelung der Kostenithernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich sein wird

O Alternativ eine AbwasserrOckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen
nicht ausreichend sein sollte.

Blatt 4 zum Schreiben vom 27 11 2019

Bauablaufplanung / StraBenzustand Johann-Sebastian-Bach-Stralle

In der „Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heiRt es im
Abschnitt „Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Ober die Joh?nn-Sebastian-
Bach-Stralle erfolgt. Alternativen hierzu bestunden keine.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-StraRe clunn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die StraRe schwer beschadigen wird.
Auch, wenn derzeit keine StraRenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober StraRenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Strake
bezahlen mOssen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-StraRe grundhaft erneuert werden muss.
Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche
Fahrbahnverengungen, die maglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs
behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
o Em n Gutachten soll den derzeitigen Straflenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung Ober die Kostenribernahme einer mOglichen grundhaften Erneuerung der
Fahrbahn, verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und
Laubacher Burger sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht
benachteiligt werden. Dieses Gutachten soli Bestandteil des Planungsentwurfes seino

.Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Strallen des Musikerviertels ist begrenzt
und derzeit fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass
wahrend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Straflen des Musikerviertels
entfallen.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.

SteliplatzschiLissel

im Planentwurf wird kein konkreter StellplatzschlOssel angegeben und ausschlieRlich unter
„2. Vorhaben und Erschlieflungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach
hingewiesen. Die bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die
Stellplatzsatzung der Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell besteht keine geltige Stellplatzsatzung und damit auch
keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem GrundstOck. Daher ist im
aktuellen Entwurf keine Festlegung iiber die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen.
Dem Planungsbilro und dem Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine gultige
Stellplatzsatzung hat.
Die bestehenden Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-StraRe sind bereits nahezu
erschOpft und weitestgehend ausgelastet. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an
Stellplatzen vollumfanglich auf dem GrundstOck zu schaffen.
Die Diskussion von dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
drehte sich u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der
Projektgesellschaft bereits darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem
GrundstOck schaffen mOchte. „Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung
der Stadt Laubach vor", (vgl. Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Stralle" Kapitel 2 Vorhaben- und
ErschlieRungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der Baugesellschaft, einen
Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu bekommen.



Blatt 5 zum Schreiben vom 27.11.2019

Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2;2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem
Grundstuck kann man daraus ableiten.
Die ursprungliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschlussel von
1,75. Nicht ohne Grund wurde bei Einfahrung der Satzung der Schlussel von 1,75 festgelegt.
Die Versorgung mit OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und
nach Giellen waren ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl Pkw je Einwohner noch höher als
zur EinfOhrung der Stellplatzsatzung. Ein StellplatzschlOssel unterhalb von 1,75 kann nut
dadurch begaindet werden, dem Bautrager moglichst weit entgegen zu kommen, urn
mOglichst viel Quadratmeter verkaufbare Wohnflache zu schaffen - auf Kosten alter
Anwohner.
Die gegenseitige ROcksichtnahme gebietet es, dass auf dem Grundstuck ausreichend
Stellplatze eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der Strafie und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen u.a. auch fur Rettungsfahrzeuge zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung geht davon aus, dass insbesondere in den Knotenbereichen im
Musikerviertel Stellplatzmarkierungen auf der Strafle wegfallen werden. Das erlaubte
Strallenparken in markierten Flachen stellt jedoch em n Sichthindernis dar und sollte
insbesondere in Knotenbereichen reduzieh werden" (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12).
Die Verkehrsuntersuchung geht in ihrem Fazit zwar davon aus, das „das prognostizierte
Verkehrsaufkommen [...] leistungsfahig abgewickelt werden kann.". Dennoch ist auch im
Verkehrsgutachten unstrittig, dass das Verkehrsaufkommen dutch die hohe Zahl an
zusatzlichen Bewohnern und Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen:

o Festlegung des StellplatzschlUssels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des Stellplatzschlussels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
o Schaffung alter erforderlichen Stellplae auf dem Grundstuck
o Die Zahl der Stellplatzmarkierungen im gesamten Musikerviertel darf nicht dutch die

neue Wohnanlage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. dutch
neue GrundstOckseinfahrten) muss an anderer Stelle ausgeglichen werden.

o Erganzung des Verkehrsgutachtens urn die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem
Grundstuck des Bauvorhabens (mit wie vielen Pkws ist bei 50 Wohnungen und 2,2
Bewohnern je Wohneinheit zu rechnen).

Blatt 6 zum Schreiben vom 27.11.2019

Grundstucksfreiflachen

lnsbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Oblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baume und Pflanzen soli dabei gesch0tzt
werden. Der Bestand an alten Baumen auf und neben dem GrundstOck pragt das derzeitige
Bild im oberen Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage
und Angrenzung an em n Naturschutzgebiet sollte dabei behicksichtigt werden.
Ich beantrage daher folgende Anderungen:

o Mindestens 30% der Grundstucksfreiflachen sind mit Laubgehdlzen zu bepflanzen
* Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume

gekennzeichnet werden.
o 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben.

C. Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme zuzuleiten. Dariber
hinaus beantrage ich die Erorterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren
Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mit offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue Erkenntnisse einzubringen.

D. Datenschutz

Ich berufe mich auf mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem
Recht, zu bestimmen, was mit meinen Daten geschieht und woffir sic nicht verwendet
werden di-Jr-fen (Art. 1 DSGVO). Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name,
Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse) an Dritte (z.B. Planungsbriro,
Gemeindevertretung) stimme ich ausdaicklich nicht zu sofem mein Name oder meine
genaue Anschrift fur die Bearbeitung meiner Stellungname nicht relevant sind.

14 • 4
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Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstrafle 11
35321 Laubach

35321 Laubach

25.11.2019
Einwendungen im Rahmen Beteiligung der offentlichkeit bei der Aufstellung des
Bebauungsplans „Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Stratte" der Stadt Laubach, hier:
Einwendungen gemaa § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das RUcksichtnahmegebot verletzt werden.

PersonRohe Betroffenheit

Ganz persOnlich miichte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planung hinweisen (personliche Betroffenheit):

Mein Haus / mein GrundstUck befindet sich in ca. 30 Meter Entfernung zum Plangebiet.
Durch die geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und
die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine Larm- und Verkehrsbelastung
wahrend der Bauarbeiten, durch den zunehmenden ruhenden und flieflenden Verkehr, durch
die zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat unmittelbar
betroffen. Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten fur eine grundhafte
Erneuerung der Fahrbahn der Johann -Sebastian -Bach -Strafe sowie fur eine
Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

35321 Laubach
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Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehiihe

Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die
Gebaude werden weit tiber alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in
Gesamthohe und Geschosszahl ist kir das gesamte Musikerviertel unOblich und wird das
Erscheinungsbild deutlich pregen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus
weiterer Enffernung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebaude eine vergleichbare HOhe. Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht nun vor,
dass eine maximale HOhe von 238,0 Metern zugelassen werden soil. Das sind fast 3 Meter
mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamth6he der Gebaude
betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthohe 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss
angegeben. Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon
ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird (vgl.
Begrundung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2). Damit werden es 3
Volt- und em n Staffelgeschoss.
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine Firsthohe von mehr als 12,50 Meter
zugelassen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der maximalen HOhe auf 236 Meter O.N.N.
o Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
O Festlegung der maximalen FirsthOhe auf 12,50 Meter

Anzahl Wohnungen

In der Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind (vgl. BegrOndung zum Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan, S. 6. Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3.1). Das bedeutet, dass man
mit 110 Bewohnem auf dem Plangebiet rechnen muss.
Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamfflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca.
100 Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.
Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegeniker dem
aktuellen Bestand art Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wurde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet
werden.

lch beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.
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Verdichtung / Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach
§17 Abs. 1 BauNVO fur Wohngebiete maximal zulassige Wert. Dutch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen fur Abfallbehalter dart diese Grenze urn 50% Oberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermoglicht bzw. nur noch 40% des
GrundstOckes kOnnen gartnerisch angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser GrOflenordnung ist fur Laubach (mit Ausnahme der lnnenstadt
und dem lndustriegebiet Geisenwiese) und speziell fur das Musikerviertel absolut unOblich.
Das Plangebiet befindet sich direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
Far die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser Grollenordnung nicht
Oblich.
Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Marl der baulichen
Nutzung einfOgt.
Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von auflen wahrnehmbare Erscheinung
der Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berOcksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten Obliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

In der BegrOndung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung
gewahrleistet sei (s. „BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan",
Seite 10). Dies wird nut dadurch begrundet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Uber
die Kapazitat des Abwassersystems wird keine Angabe gemacht.
Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann -Sebastian -Bache -Strafe ist abet
mOglicherweise kir die hohere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des GrundstOckes versiegelt und fuhren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wOrde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine ErhOhung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegenUber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl
an Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
o Dutch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Strafle die hohere Abwassermenge aufnehmen kann.

o Eine Regelung der Kostenithernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich sein wird

o Altemativ eine Abwasserruckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen
nicht ausreichend sein sollte.

35321 Laubach
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Bauablaufplanung / StraBenzustand Johann-Sebastian-Bach-Strage

In der „BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heat es im
Abschnitt .Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-
Bach-Straae erfolgt. Alternativen hierzu bestUnden keine.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Stralle dOnn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Strarle schwer beschadigen wird.
Auch, wenn derzeit keine StraRenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober Strallenausbaubeitrage eine grundhafte Emeuerung der Strafe
bezahlen mOssen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Strafie grundhaft erneuert werden muss.
Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche
Fahrbahnverengungen, die moglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs
behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
o Ein Gutachten soil den derzeitigen Strallenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung Ober die KostenObemahme einer moglichen grundhaften Erneuerung der
Fahrbahn, verursacht durch Baustellenverkehr soli getroffen werden. Anwohner und
Laubacher Burger sollen durch eine erforderliche grundhafte Emeuerung nicht
benachteiligt werden. Dieses Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Stratien des Musikerviertels ist begrenzt
und derzeit far den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass
wahrend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Stratlen des Musikerviertels
enffallen.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.

Steliplatzschlussel

Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschlussel angegeben und ausschliefilich unter
„2. Vorhaben und Erschlieflungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach
hingewiesen. Die bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die
Stellplatzsatzung der Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell besteht keine gultige Stellplatzsatzung und damit auch
keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem GrundstOck. Daher ist im
aktuellen Entwurf keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen.
Dem PlanungsbUro und dem Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine gOltige
Stellplatzsatzung hat.
Die bestehenden Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Stralle sind bereits nahezu
ersch6pft und weitestgehend ausgelastet. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an
Stellplatzen vollumfanglich auf dem GrundstOck zu schaffen.
Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
drehte sich u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der
Projektgesellschaft bereits darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem
GrundstOck schaffen mochte. „Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung
der Stadt Laubach vor", (vgl. Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-StraRe" Kapitel 2 Vorhaben- und
Erschlieflungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der Baugesellschaft, einen
Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu bekommen.
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Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem
Grundstuck kann man daraus ableiten.
Die ursprUngliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschlussel von
1,75. Nicht ohne Grund wurde bei EinfUhrung der Satzung der SchlUssel von 1,75 festgelegt.
Die Versorgung mit OPNV, Enffernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und
nach GieBen waren ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl Pkw je Einwohner noch heiher als
zur Einfahrung der Stellplatzsatzung. Ein StellplatzschlOssel unterhalb von 1,75 kann nur
dadurch begrundet werden, dem Bautrager mOglichst weit entgegen zu kommen, urn
moglichst viel Quadratmeter verkaufbare Wohnflache zu schaffen - out Kosten aller
Anwohner.
Die gegenseitige RUcksichtnahme gebietet es, dass auf dem Grundstuck ausreichend
Stellplatze eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der Strafle und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen u.a. auch fur Rettungsfahrzeuge zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung geht davon aus, dass insbesondere in den Knotenbereichen im
Musikerviertel Stellplatzmarkierungen auf der Strafe wegfallen werden. „Das erlaubte
StraRenparken in markierten Flachen stellt jedoch em n Sichthindernis dar und sollte
insbesondere in Knotenbereichen reduziert werden" (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12).
Die Verkehrsuntersuchung geht in ihrem Fazit zwar davon aus, das „das prognostizierte
Verkehrsaufkommen [...] leistungsfahig abgewickelt werden kann.". Dennoch ist auch im
Verkehrsgutachten unstrittig, dass das Verkehrsaufkommen durch die hohe Zahl an
zusatzlichen Bewohnem und Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen:

O Festlegung des Stellplatzschlussels von 1,75 je Wohneinheit
O Festlegung des StellplatzschlUssels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
o Schaffung alter erforderlichen Stellplatze auf dem GrundstOck
o Die Zahl der Stellplatzmarkierungen im gesamten Musikerviertel darf nicht durch die

neue Wohnanlage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. durch
neue GrundstUckseinfahrten) muss an anderer Stelle ausgeglichen werden.

O Erganzung des Verkehrsgutachtens urn die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem
Grundstuck des Bauvorhabens (mit wie vielen Pkws ist bei 50 Wohnungen und 2,2
Bewohnern je Wohneinheit zu rechnen).
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Grundstiicksfreiflachen

lnsbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Oblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baurne und Pflanzen soil dabei geschutzt
werden. Der Bestand an alten Baumen auf und neben dem GrundstUck pragt das derzeitige
Bild im oberen Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage
und Angrenzung an em n Naturschutzgebiet sollte dabei berucksichtigt werden.
Ich beantrage daher folgende Anderungen:

O Mindestens 30% der GrundstOcksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen
O Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume

gekennzeichnet werden.
o 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben.

C. Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme zuzuleiten. DarOber
hinaus beantrage ich die ErOrterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren
Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue Erkenntnisse einzubringen.

D. Datenschutz

Ich berufe mich auf mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem
Recht, zu bestimmen, was mit meinen Daten geschieht und wofur sie nicht verwendet
werden dOrfen (Art. 1 DSGVO). Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name,
Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse) an Dritte (z.B. PlanungsbUro,
Gemeindevertretung) stimme ich ausdrucklich nicht zu sofern mein Name oder meine
genaue Anschrift fUr die Bearbeitung meiner Stellungname nicht relevant sind.

Ort, Datum Unterschrift



An die
Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
FriedrichstraBe 11
35321 Laubach

Absender

35321 Laubach

Einwendungen

den, 28.11.2019

Im Rahmen Beteiligung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans
„Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Strafle" der Stadt Laubach

Hier : Einwendungen genii° § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen, da
durch den geplanten Bauleitplan unter anderem das Gebot der Konfliktbewaltigung und das
Riicksichtsnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

Ganz personlich mochte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte durch die
ausliegende Planung hinweisen .
Das Haus mit Grundsttick, dass ich mit meiner Familie bewolute, beftndet sich in unmittelbarer
Nähe (Luftlinie 4-5 Meter) des Singalumnats. Durch die geplante Umsetzung der Bebauung bin ich
als Anwohnerin mehr als beunruhigt und fachte bier urn meine physische sowie psychische
Gesundheit und die meiner Familie mit Katze. Durch die Anzahl der Wohnungen und die hohe
Anzahl der zu erwartenden Bewohner sowie durch Larm- und Verkehrsbelastung wahrend der
Bauphase und durch den zunehmenden ruhenden und fliessenden Verkehr verrnindert sich unsere
Wohn- und Lebensqualitat auf daimassivste!!!
Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kostgn fur eine grundhafte Erneuerung der
Fahrbahn der Johann-Sebastian-Bach-StraBe sowie fdr eine Kapazitatenerweiterung der
Abwasserkanale.

Inhaltliche Einwendungen:

Anzahl Geschosse und Gebaudehiihe
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse oder eine Firsthohe von mehr als 12,50 Meter zugelassen!
Ich beantrage folgende Anderung:
Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,50 Meter.

Anzahl Wohnungen
Auf engstem Raum sollen im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegentiber dem aktuellen
Bestand an Wohneinheiten geschaffen werden?! Dem Gebot zu sparsamen Umgang mit Grund und
Boden wiirde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet werden.

Ich beantrage folgende Anderung im Planungsentvvurf:
Festlegung auf 30 zulassige Wohnungen.

Verdichtung / Grundfliichenzahl
Eine Verdichtung in dieser geplanten GroBenordnung ist ftir Laubach (mit Ausnahme der
Innenstadt) und speziell fur das Musikerviertel absolut unilblich. Das Plangebiet befindet sich direkt
am Ortsrand in Waldrandlage.

lett beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflfichenentwasserung
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten gegentiber
dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25 % erhohen, da die Anzahl an Wohneinheiten
von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des
Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der Johann-
Sebastian-Bach-StraBe die hoheren Abwasserrnengen aufnehmen kann.

Eine Regelung der Kostentibentahme, falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitaten erforderlich sein wird.

Bauablaufplanung / StraBenzustand Johann-Sebastian-Bach-Strafie
Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen, die
moglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den StraBe des Musikerviertels ist begrenzt und derzeit
Mr den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass wahrend der
Bauarbeitcn keine Stellplatzmarkierungen in den StraBe des Musikerviertels entfallen.

Als direkte Betroffene weise ich ausdr iicklich darauf hin, dass ich durch eine
dauerhafte Belastung in der  Abrissphase und der  Bebauunzsphase durch Larm,
Baustellenverkehr  und Feinstaubbelastung durch Abgase sowie eine gesundheitliche
Belastung durch freigesetzten Staub und Schmutz (Schadstoffbelastung) wahrend der
Abr issarbeiten urn das seelische und kiirper liche Wohl meiner  Familie fiirchte!

Stellplatzschliissel
Die gegenseitige Rticksichtnahme gebietet es, dass auf dem Grundsttick ausreichende Stellplatze
eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der StraBe und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen zu vermeiden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
Festlegung des Stellplatzschltissels von 1,75 je Wohneinheit
Festlegung des Stellplatzschlilssels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan



Grundstiicksfreiflachen

Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Oblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. 1nsbesondere der Bestand alter Baurne und Pflanzen soil dabei geschtitzt werden. Der
Bestand an alter Baume auf und neben dem Grundstack pragt das derzeitige Bild im oberen Bereich
des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage und Angrenzung an emn
Naturschutzgebiet sollte dabei berUcksichtigt werden.

Ich beantrage daher folgende Anderungen:
Mindestens 30 %  der Grundstiickfreiflachen sind mit Laubgehiitz zu bepflanzen.

Im Behauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume
gekennzeichnet werden.

Min. 30 %  der Bestandsbatime sollen erhalten bleiben.

Ich bitte urn eine Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen an
die Stadtverordneten der Stadt Laubach fur Ihre Stellungnahme zuzuleiten. Dartiber hinaus
beantrage ich die Enarterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie
die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungsnahme der Stadt.

Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und ich Laufe des Verfahren neue
Erkenntnisse einzubringen.

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte stimme ich ausdnicklich nicht zu sofem
mein Name oder meine genaue Anschrift far die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant
ist.

Laubach. 29.11.2019

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstrage 11
35321 Laubach

35321 Laubach

26.11.2019

Einwerldeorigen

inn Rahman 2eteiCigurug der Cregen2lichhe: bei der Alfisteileang des Bebauungsplains
„141cohnardage Joh.-Seb.-Bach-Straile" der Stadt Laigasch

Hier: Eiritvendunert gem 611§ 3 Abs. 21.3auGS

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich Einwendungen, da
durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG)
sowie das Gebot der Konfliktbewaltigung und das Rucksichtnahmegebot verletzt werden.

Ich wohne in unmittelbarer Nehe des ehemaligen Singalumnats. Geschatzte Entfemung
ca. 30 Meter Luftlinie. Bedingt durch die georgraphischen Gegebenheiten (das ehemalige
Singalumnat befindet sich auf einer Anhohe) wird die geplante Geschosshohe, nicht nur
deutlich hoher als die Wohnbebauung der umstehenden Hauser, sondem auch deutlich
massiger und massiver wirken. Dies wird noch dadurch verstarkt, dass die Bebauung
zudem nah an die Strage reichen soil. Das gesamte Vorhaben weist eine fur dieses Viertel
untypische und viel zu groge Verdichtung auf, ist Oberdimensioniert und nicht
angemessen.
Sollten die Planungen so umgesetz-t werden, wird dies eine deutliche Verminderung
meiner Wohnqualitat darstellen. Dazu kommen zusatzlich Kosten, die u.a. fur
Farbahnsanierung oder Kanalerweiterung zu erwarten sind.

Anzahl Geschosse und GebaudehOhe

Das ehemalige Singalumnat liegt auf einer AnhOhe und ist der hochste Punlct des
VVohngebiets. Die massige/massive Bebauung wird das Musikerviertel negativ pragen.
Die Firsthohe wird im Planungsentvvurf mit 13,30 Metem angegeben. Das sind drei Meter
Hohe mehr als bisher (bei zusatzlich nach vome zur Streik gezogenen Bauwelse!) und
zvvei Meter H6he mehr als die max. FirsthOhe der umstehenden Hauser.

Ich beantrage folgende Anderung im Planungsentwurf:
Eine Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,50 Meter

1



Verdichtunq

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist der fur
Wohngebiete zulassige maximale Wert (nach §17 Abs. 1 BauNVO). Durch Stellplatze,
Nebenanlagen, Zufahrten u.a. kann diese Grenze sogar noch zusat2lich urn 50%
Oberschritten werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermOglicht.
Fur die Lage in einem reinen Wohngebiet vollig unOblich und speziell fur Laubach und das
IViusikerviertel vollig untypisch. Bei der Gestaltung von Bebauungsplanen sollte auch die
Erscheinung der Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung berucksichtigt werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
Eine Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Anzahl der Wohnungen

In der Begnindung des Bebauungsplanentwurfs wird angegeben, dass bis zu 50
Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus. Das bedeutet, dass mit 110 Bevvohnern auf diesem Gelande zu rechnen
sein wird. Das gesamte Musikerviertel besteht derzeit aus ungefahr 200 Wohneinheiten
bei einer Gesamtflache von 13 ha. Das Plangebiet hat rund 5000 qm. Auf diesem
Teilgebiet sollen hochverdichtet 25% neue Wohneinheiten des Viertels entstehen. Ein
sparsamer Umgang mit Grund und Soden kann auch weniger massiv erfolgen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
Eine Festlegung der Anzahl an Wohnungen auf maximal 25

Pauablauf / Stragenzustand Joh.-Seb.-Bach-Strage

Der gesamte Baustellenverkehr dieser Grogbaustelle wird Ober die Johann-Sebastian-
Bach-Strage fuhren. Das bedeutet Ober mehrere Jahre Schwerlastverkehr auf einer
Strafe mit bereits jetzt schon maroder und diinner Asphaltdecke. Durch die
Erschaterungen von Baufahrzeugen zum einen und die der Baumagnahmen zum
anderen, wird as zu Rissen an Hausern kommen. Nach Ende des Bauprojektes kann
davon ausgegangen werden, dass die Stage emeuert werden muss. Wer zahlt fur die
Stragensanierung und wer kommt fur die entstandenen Schaden an Hausern auf?

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf-
In einem Gutachten soil der derzeitige Stragenzustand festgehalten werden
(Beweissicherung). DarOber hinaus soli festgelegt werden, wer die Kosten der
anzunehmenden Fahrbahnsanierung Obernimmt, ebenso, wer f0r die zu erwartenden
RissSchaden an Hausern aufkommt. Besonders der letzte Punkt saute fur alle
geschadigten unburokratisch und schnell erfolgen.
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Stellplatzschlussel

Die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach wurde mit Beschluss der
Stadtverordnetenversammluna am 14.Juni 2019 aufgehoben. Bis dahin veriangte der
StellplatzschlOssel 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Im aktuellen Planungsentwurf wird
keine Festlegung Ober die Zahl moglicher Stellplatze getroffen.
Eine Erweiterung der bestehenden Stellplatze auf der Joh.-Seb.-Bach-Strage ist nur noch
marginal mOglich.
Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus und von 216 Fahrten zu oder von den
Wohnungen inklusive Besuchsverkehr. Es besteht demnach die Notwendigkeit Parkplatze
auf dem PlanungsgrundstOck zu schaffen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf.
Eine Festlegung des Stellplatzschlussels von 1,75 je Wohneinheiten und
eine Festlegung des Stellplatzschlussels im alctuellen Bebauungsplanentwurf

GrundstOoksfreiflachen

Besonders in Bebauungsplanen neueren Datums ist es Oblich, Art und Umpfang der
Bepflanzung anzugeben, wobei ebenso Gewicht auf die Bestandserhaltung gelegt wird.
Auch der obere Bereich des Musikerviertels wird gepragt durch alte Baume auf und neben
dem GrundstOck. Die unmittelbare Nahe zu einem Naturschutzgebiet und die direkte
Waldrandlage sollten berucksichtigt werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf.
iViindestens 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben. Im Bebauungsplan sollen
die festgesetzte Bestandsbaurne gekennzeichnet werden. Mindestens 30% der
GrundstOcksflache ist mit Laubbaumen und Laubgeholzen zu bepflanzen.

Ich bitte urn Eingangsbestatigung dieses Schreibens und darum, dass der gesamte Inhalt
meiner Einwendungen an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fur deren
Stellungnahme tveitergeleitet wird. Zudem mOchte ich, dass meine Einwande und
Bedenken benicksichtigt werden und ich eine Stellungnahme seitens der Stadt erhalte.

Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen oder im weiteren Verlaufe des
Verfahrens ggf. neue Erkenntnisse einzubringen.

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte (z.B.
Planungsburo, Gemeindevertretung) stimme ich ausdnicklich nicht zu, sofem mein Name
oder meine genaue Anschrift fur die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant
sind.

el

Ort, Datum Unterschrift
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An die
Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt

Friedrichstralle 11
35321 Laubach

Absender:

35321 Laubach

Einwendungen

im Rahmen Beteiligung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans
„Wohnanlage Johann-Sebastian-Bachstralle" der Stadt Laubach

Hier: Einwendungen gemaS §3 Abs.2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende
Einwendungen, da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art 14
Abs.1 Satz1GG) sowie das Gebot der Konfliktbewaltigung und das Rucksichtnamegebot
verletzt werden.

Durch die Planung werden fur mich personlich folgende Rechte beeintrachtigt:

Mein GrundstOck befindet sich nur weniger als 10m Enffernung zum geplanten
BaugrundstOck.
Durch die Umsetzung der Bebauung bin ich taglich Larm, Luftverschmutzung und deutlich
erhohtem Verkehrsaufkommen ausgesetzt„ alleine durch den taglichen Schwerlastverkehr
schon wahrend der Abriss-und der BaumaRnahmen stark betroffen.
Meine Wohnqualitat wird dadurch erheblich gemindert sein.
Hinzu kommt, dass Kosten NI- eine Erneuerung des Straflenbelages und der
Abwasserkanale ebenfalls zu erwarten sind, deren ich nicht zustimme.
Ich bewohne mein GrundstUck in dieser Strafe schon seit 32 Jahren, es ist nicht
auszuschlieflen, dass das GrundstOck in den nachsten 10 Jahren aus Altersgrunden
eventuell verkauft werden soli.
Durch den Bau wird der Grundsttickswert erheblich geschmalert, es entsteht hierbei fOr uns
em n persOnlich erheblicher wirtschaftlicher Schaden, den mir hier in dieser Situation von
keinem ersetzt wird.

Anzahl der oeplanten Wohnunoen
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Laut der Planung ist von 50 Wohnungen mit je 2,2 Menschen auszugehen, das bedeutet
von den ca.110 Menschen werden bis zu 80% mindestens em n Kraftfahrzeug besitzen,
zusatzlich in der ohnehin schon schmal gebauten Strafle und unmittelbaren Nachbarschaft
wohnen.
Die Verkehrsbelastung, sowie der steigende allgemeine Larm auf Grund dieser
Veranderungen, ist in diesem Umfang nicht zumutbar. Gerade durch das erhahte
Verkehrsaufkommen entsteht eine unnotige und dazu gefahrliche Larmbelastigung.

Folgende Anderungen werden beantragt:
- Festlegung der zulassigen Wohnungsanzahl auf maximal 32.

Dazu kommt, das ist der Planungsentwurf, die Zahl 0,4 als Grundflachenzahl angibt. Durch
die zusatzlichen Stellflachen und Zufahrten, Platze der MU!container wird die Grenze von
50% Oberschritten. Es wird eine Verdichtung entstehen, die fur unser Wohnviertel nicht
Oblich ist, da sich das Baugelande auch direkt am Waldrand befindet. Die iibliche
Grundflachenzahl der Stadt Laubach liegt bei 0,3 fur Wohngebiete auflerhalb der Stadtlage.

Beantragt wird:
- Festsetzung Grundflachenzahl von 0,3

Gebaudehohe
Das geplante Bauvorhaben unterscheidet sich maIlgebend von alien in der Strafle
umliegenden Gebauden. Die Massivitat wird an der Hanglage noch extrem betont und start
das Sichtfeld in Richtung der Stage. Die Gesamthohe Obertrifft die Hahe aller anderen
Gebaude und wird dort deutlich Oberragen und das Wohngebiet dadurch massiv pragen. Das
derzeitig leer stehende Gebaude hat eine Nestle von 235 m 0.N.N, das geplante Gebaude
soil in einer Hahe von 238m entstehen. Das wOrde eine Gelandeoberflache von 13,30m
vorsehen, bis jetzt wurde in Laubach stets eine maximale Hahe von 12,50m zugelassen.

lch beantrage folgende Anderungen:

1. Festlegung der maximalen Hahe von 236 m 0.N.N
2. Festlegung der maximalen Firsthahe auf 12,50

Abwasser

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wird von Seiten der Stadt nur vermutet, dass die
Abwasseraufnahmekapazitat des vorhandenen Kanalsystems ausreicht. Ob fur die
geplanten 50 zusatzlichen Wohneinheiten im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bach-
Stralle das Kanalsystem ausreicht ist weiterhin unklar. Es ist mit einer Verdoppelung der
Menge zu rechnen, die Menge an Abwasser wird entsprechend der Menge an
Wohneinheiten ebenfalls urn den genannten Prozentsatz steigen.

Folgende Anderungen werden beantragt:
-Ein unabhangiges Gutachten soli erstellt werden, welches die Kapazitaten des
Kanalsystems prOft.
- Das Gutachten muss Bestandteil des Bebauungsplans werden.
- Eine Regelung der Kosten, falls durch eine Erweiterung Kosten entstehen sollten mussen
im Vorhinein geregelt, klar definiert werden. ( Festlegung KostenObernahme)
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Ablaufplan und StraBenzustand der Johann- Sebastian- Bach- StraBe
Die Anfahrt zur Baustelle wird im Bebauungsplan ohne Alternative ausschliefilich Ober die
Johann-Sebastian-Bach-Str erfolgen.

Es ist mit Oberbeanspruchung der Straflenoberflache durch die schweren und die Vielzahl
von Schwerlastfahrzeuge zu rechnen, dies bedeutet Straflenschaden an der Oberflache, in
der gesamten Johann -Sebastian- Bach- Strafe entstehen. Diese mOssen mit hoher
Wahrscheinlichkeit nach der Beendigung der Arbeiten erneuert werden. Und dies
wahrscheinlich auf Kosten der Anwohner, die das Bauvorhaben nicht unterstutzen.

Auszuschliellen ist hierbei auch nicht, dass Beschadigungen an den Hausern der Stralle

entstehen, gerade bei den Gas und Wasserversorgungen. Ebenfalls kiinnen Risse durch
ErschOtterungen der Schwerlasttransporter an den Hauswanden entstehen.
Auch mit Verschmutzung Ober einen langen Zeitraum unseres GrundstOcks und Haus ist zu

rechnen.

Beantragt wird:

- Der derzeitige Zustand der Strafe muss von einem unabhangigen Gutachter

festgestellt werden.
- Eine Festlegung ALLER aufkommenden Kosten bei Beschadigung der Strafe muss

vor Baubeginn festgelegt werden. ( Hierbei sollten die Anwohner der Straae nicht
betroffen werden)

- Der Bautrager sollte als Verursacher und damit Kostentrager bei Schaden der Strafe
im Planungsentwurf festgelegt werden.

- Anwohner und Burger der Stadt Laubach sollten von der Obernahme der Kosten
befreit bleiben.

Hiermit bitte ich urn Eingangsbestatigung und darum den vollstandigen Text meiner
Einwendungen an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fur Ihre Stellungnahme

zuzuleiten.
DarOber hinaus beantrage ich, eine ausfuhrliche Beantwortung meiner aufgefOhrten
Stellungnahme im Verfahren, sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme
der Stadt.
Weitere Erkenntnisse oder Stellungnahmen werde ich mir offen halten, im Laufe des
Verfahrens einzubringen.

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte

(z.B. PlanungsbOro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdrOcklich NICHT zu, sofem mein
Name oder meine genaue Anschrift ftir die Bearbeitung der Stellungnahme nicht relevant
sind.

Laubach, 27.11.2019

An die

Stadt Laubach

Fachbereich Bauen und Umwelt

Friedrichstrafie 11
35321 Laubach

Absender:

35321 Laubach

Einwendungen

Im Rahmen Beteiligung der offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans
„Wohnaniage Johann-Sebastian-BachstraRe" der Stadt Laubach

Hier: Einwendungen gernail §3 Abs.2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende
Einwendungen, da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art.14

Abs.1 Satz1GG), sowie das Gebot der Konfliktbewaltigung und das ROcksichtsnahmegebot
verletzt werden.

Durch die Planung werden fur mich persOnlich folgende Rechte beeintrachtigt:

Da der offentliche Nahverkehr in und rund um Laubach schlecht ausgebaut ist, eine

Enffernung zum nachsten Bahnanschluss ohne Auto unmOglich zu erreichen ist, erledige ich
alle meine Einkaufe in den vorhandenen Einzelhandelsgeschaften in Laubach.

Da ich altersbedingt schlecht zu Full bin, ist es fOr mich unabdingbar, dass ich auch in
Zukunft meine Wege mit dem Fahrrad beschreiten kann. Schon jetzt ist es sehr kritisch in
der Johann -Sebastian -Bach Stralle mit dem Fahrrad zu fahren, da die Strallen zu eng und

zu unObersichtlich sind. Ich selber habe schon die Erfahrung gemacht und bin fast von einem
Auto angefahren worden.
Durch die geplanten BaumaRnahmen sehe ich dieses als noch gefahrlicher an, da sich das
Verkehrsaufkommen deutlich erhohen wird.
Erstens, durch die Schwerlasttransporter sowie zweitens, nach dem Bau durch den
gestiegenen PKW Anteil, auf der bis jetzt ruhigen Stralle. pies wiirde meine Lebensqualitat
weiter einschranken.
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Ich beantrage hiermit:

- Rucksichtnahme auf alle Bewohner der Johann-Sebastian-Bach-Stralle die mit ihrem
Fahrrad mobil in Laubach unterwegs sind. Solite es zu der geplanten BaumaBnahme
kommen, beantrage ich, dass vorher eine Mallnahme bedacht wird, die es den
Radfahrern ermOglicht, sicher im Wohngebiet fahren zu konnen.

- Die Reduzierung der Zulassungen von PKWs in der Wohneinheit urn 50%.

Anzahl der geplanten Wohnungen
Laut der Planung 1st von 50 Wohnungen mit je 2,2 Menschen auszugehen, das bedeutet
von den ca.110 Menschen werden bis zu 80% mindestens em n Kraftfahrzeug besitzen.
Zusatzlich belastet die hohe Anzahl an PKW die bereit jetzt schon schmal gebauten StraRen,
die insbesondere bei der Vielzahl an Veranstaltungen, oft zugeparkt sind.

Die Verkehrsbelastung, sowie der steigende allgemeine Larm auf Grund dieser
Veranderungen, ist in diesem Umfang nicht zumutbar. Gerade durch das erhOhte
Verkehrsaufkommen entsteht eine unnotige und dazu gefehrliche Larmbelastigung.

Folgende Anderungen werden beantragt:
- Festlegung der zulassigen Wohnungsanzahl urn 50% reduzieren.

Umwelt und Gefahr der GrundstEickverseuchung

Mein Grundstuck befindet sich nur weniger als 10m Entfernung zum geplanten
BaugrundstUck.
Durch die Umsetzung der Bebauung bin ich taglich Larm, Luftverschmutzung und deutlich
erhohtem Verkehrsaufkommen ausgesetzt. Alleine durch den taglichen Schwerlastverkehr
schon wahrend der Abriss- und der BaumaRnahmen.
Des Weiteren bereitet mir der Abriss des bestehenden Gebaudes Sorgen, da in dem
Gebaude em n Asbestanteil sowie PCB vorhanden sein kann. Diese mussten Umweltgerecht
sowie der Gesetzeslage entsprechend abgebaut werden, was mit hohen Kosten verbunden
1st.
Durch den nicht fachgerechten Abriss und Abtragung sowie Entsorgung dieser Stoffe,
befurchte ich hohe umweltschadliche Folgen. Erstens Verseuchung meines Grundstucks,
sowie die Verseuchung der angrenzenden Wiesen und Waldboden.

Ich beantrage hiermit:
- Im Planungsentwurf muss em n unabhangiges Gutachten erstellt werden, das die

Anteile der Schadstoffe des Gebaudes festhalt. Ebenso muss die Abtragung
fachgerecht ohne nachtragliche Folgen geplant werden. Dies muss in dem
Planungsentwurf festgelegt und die Kosten vom Bautrager Ubernommen werden,
bevor die Baumaanahmen beginnen.

Erhohtes Verkehrsaufkommen

Wie schon im oberen Tell benannt, wird durch die erhOhte PKW Anzahl in der Johann-
Sebastian- Bach-Str. das Verkehrsaufkommen enorm steigen. Dies hat nicht nur zur Folge
dass es in der jetzt schon beengten Stralle zu erhohter Unfallgefahr kommen kann, sondem
unterhalb der Johann -Sebastian -Bach Str. am Kindergarten „Die Weltentdecker" eine
doppelte Gefahrenstelle entstehen wird. Es ist jetzt schon mehrfach am Tag (mehrfach
Morgens, mehrfach Mittags, sowie Nachmittags) em n sehr hohes, enormes
Verkehrsaufkommen, das fUr die Eltern und Kinder gefahrlich 1st. Auch fOr AusflOge mit den
Kindern, die teilweise an der Stralle entlang fOhren, wird es durch diese
Verkehrsveranderung zu einer erh6hten Unfallgefahr. Sichere AusflUge kir die Kinder sind so
nicht mehr gewahrleistet.

Es wird folgendes beantragt:
- Eine Reduzierung der Verkehrslage in der Johann- Sebastian-Bach-Stralle, durch

Reduzierung der PKWs die zusatzlich genehmigt werden.
- Alternative Vorschlage, damit die Kinder weiterhin gefahrlos AusflUge machen

k6nnen und auch die Eltern sich dort ohne zusatzliche Verkehrsbelastung bewegen
kannen.

- Allgemeine Vorschlage fur die jetzt schon problematische Verkehrslage, die im
Planungsentwurf festgelegt werden mUssen, da dies bis jetzt noch nicht geschehen
ist.

Hiermit bitte ich urn Eingangsbestatigung und darum den vollstandigen Text meiner
Einwendungen an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fur lhre Stellungnahme
zuzuleiten.
DarOber hinaus beantrage ich eine ausfuhrliche Beantwortung meiner aufgefuhrten
Stellungnahme im Verfahren, sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme
der Stadt.
Weitere Erkenntnisse oder Stellungnahmen werde ich mir offen halten, im Laufe des
Verfahrens einzubringen.
Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte
(z.B. PlanungsbUro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdrucklich NICHT zu, sofem mein
Name oder meine genaue Anschrift fur die Bearbeitung der Stellungnahme nicht relevant
sind.

Laubach, 27.11.2019
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An die
Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Wohnen
Friedrichstrage 11 35321 Laubach

Laubach, d. 2811.2019

35321 Laubach

Einwendungen

im Rahmen Beteiligung der Offendichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans „Wohnanlage
Johann -Sebastian -Bach Strage" der Stadt Laubach gema § 3 ABS.2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen, da
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das Riicicsichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit
Ganz personlich miichte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen durch die ausliegende Planung

hinweisen.
Meine Wohnung befindet sich in ca. 10 Meter Entfemung zum Plangebiet. Durch die geplante
Umsetzung der Bebauung bin ich durch eine Larm-und Verkehrsbelastung wahrend der
Bauarbeiten, durch den zunehmenden Verkehr, durch zu hohe Verdichtung und durch eine
Verminderung meiner Wohnqualitat unmittelbar betroffen.

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe
Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebaude eine vergleichbare Halle. Der Entwurf des Bebauungsplans sieht vor, dass eine
maxirnale Halle von 238,0 Metem zugelassen werden soll.Das sind fast 3 Meter mehr als bisher und
2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der Gebaude betragt von der
Gelandeoberflache bis zur FirsthOhe 13,30 Meter. In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach
und insbesondere im Musikerviertel wurden 3 Vollgeschosse oder eine Firsthohe von mehr als

12,50 Meter zugelassen.
Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
Festlegung der maximalen H6he auf 236 Meter
Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,50 Meter

Abwasser/ Oberflachenentwasserung
In der Begriindung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung gewahrleistet sei.
Die wird nur dadurch begriindet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober die Kapazitat des
Abwassersystems werden keine Aussagen gemacht. Das Kanalsystem ist aber mOglicherweise fiir
die hohere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.Die Menge an Abwasser wird sich durch 25% mehr
Wohneinheiten gegeniiber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhOhen, da die
Anzahl an Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.
Ich beantrage folgende Anderungen irn Planentwurf:
Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des
Bebauungsplans soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem irn unteren Bereich der Johann-
Sebastian -Bach StraBe die hOhere Abwassermenge aufnehemen kann.

Bauablaufplanung/StraBenzustand Johann -Sebastian -Bach StraBenzustand

In der „Begrandung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heiBt es im
Abschnitt"Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle iiber die Johann -Sebastian -Bach
StraBe erfolgt.Altemativen hierzu bestiinden keine. Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der
Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen, die moglicherweise den Durchfluss des
Baustellenverkehrs behindem werden.
Ich beantrage folgende Anderungen:
Die Anzahl der Stellplatzmarlderungen auf den Suden des Musikerviertels ist begrenzt und derzeit
fiir den vorhandenen Bedarf ausreichend.Es soil festgehalten werden, dass wahrend der Bauarbeiten
keine Stellplatze in den StraBen des Musikerviertels entfallen.Die Anzahl der
Stellplatzmarlcierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der Bauarbeiten und nach
Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.

Stellplatzschliissel

Die Stellplatze in der Johann -Sebastian -Bach StraBe sind zur Zeit gerade ausreichend.Es besteht
also die Notwendigkeit, den zusatzlichen Bedarf an Stellplatzen auf dem Grundstiick zu schaffen.
Die uespriingliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschliissel von
1,75.Nicht ohne Grund wurde bei Einfarung der Satzung der Schliissel 1,75 festgelegt. Ein
Stellplatzschhissel unterhalb von 1,75 kann nur dadurch begrundet werden,dem Bautrager
moglichst weit entgegen zu kommen, urn moglichst viel Quadratrneter verkaufbare Wohnflache zu
schaffen auf Kosten der Anwohner.
Ich beantrage folgende Anderung:
Festlegung des StellplatzschlOssels von 1,75

Grunstiickfreiflachen
Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es iiblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baume und Pflanzen soli dabei geschiitzt werden. Der
Bestand an alien Baumen auf und neben dem Grundstiick pragt das derzeitige Bild im oberen
Bereich des Musikerviertels. Nicht zuletzt die Waldrandlage und die Angrenzung an emn
Naturschutzgebiet sollte dabei berticksichtigt werden.
Icg beantrage folgende Anderung:
Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume gekennzeichnet
werden. 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben.
Zusammenfassung
Ich bitte um Eingangsbestatigung und datum, den vollstandigen Text meiner einwendungen an die
Stadtverordneten der stadt laubach fiir ihre Stellungnahmen zuzuleiten. Dal-Ober hinaus beantrage
ich die Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verlauf sowie die Aufnahme meiner
Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Datenschutz
Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte stimme ich ausdriicldich nicht zu.

Laubach, d. 28.11.2019



An die
Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstra8e 11
35321 Laubach

Laubach, d.27.11.2019

35321 Laubach

Einwendungen
im Rahmen Beteiligung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans „Wohnanlage
Johann -Sebastian -Bach Stra8e" der Stadt Laubach
Hier: Einwendungen gema8 § 3 Abs.2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen, da
durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigenturn (Art.14 Abs 1 Satz 1 GG) sowie das
Gebot der Konfliktbewaltigung und das Riicksichtnalunegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

Ganz personlich mtichte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte durch die
ausliegende Planung hinweisen:
Mein Grundstiick befindet sich in ca.7 Meter Entfemung zum Plangebiet. Durch die geplante
Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und die hohe Anzahl zu
envartender Bewohner, durch eine Larrn-und Verkehrsbelastung wahrend der Bauarbeiten, durch
den zunehrnenden ruhenden und flie8enden Verkehr, durch die zu hohe Verdichtung und durch eine
Verminderung meiner Wohnqualitat unmittelbar betroffen. Weiterhin erwarte ich Betroffenheit
durch entstehende Kosten fiir eine grundhafte Emeuerung der Fahrbahn der Johann -Sebastian -Bach
Stra8e sowie fiir eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die Gebaude
werden welt fiber alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in GesamthiThe und
Geschosszahl ist fiir das gesamte Musikerviertel unüblich und wird das Erscheinungsbild deutlich
pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus weiterer Entfemung nicht
entkommen.
Das bestehende Sinalumnat hat eine Gebaudehohe von 135,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebaude eine vergleichbare Hiihe. Der Entwurf des Bebauungsplans sieht vor, dass eine
maxirnale Hohe von 238,0Meter zugelassen werden soil. Das sind fast 3 Meter mehr als bisher und
2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthethe der Gebaude betragt von der
Gelandeoberflache bis zur FirsthOhe 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss angegeben.
Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenelunigungsverfahren davon ausgehen wird, dass
das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet‘vird. Damit werden es wohl 3 Vollgeschosse und
em n Staffelgeschoss.
Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

Festlegung der maxirnalen Höhe auf 236 Meter ii.N.N

Anzahl Wohnungen

In der Begnindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben, dass bis
zu SO Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnemje Wohneinheit
aus. Das bedeutet, dass man mit 110 Bewohnem auf dem Plangebiet rechnen kann.
Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegeniiber dem aktuellen
Bestand an Wohneinheitengeschaffen.Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden
wiirde auch mit einer geringeren AnzahlWohnungen Folge geleistet.

Ich beantrage folgende Anderung im Planungsentwurf:
Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 25

Verdichtung / Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach §17
Abs. 1 BauNVO fiir Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen für Abfallbehalter dart these Grenze urn 50% iiberscluitten werden.
Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermriglicht bzw. nur noch 40% des Grunsrtickes konnen
gartnerisch angelegt werden. Fiir die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser
Grri8enordnung nicht Oblich. Die in Laubacher Wohngebieten Obliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

In der Begriindung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung gewahrleistet sei.(
s. „Begnindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan").Dies wird nut dadurch
begnindet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. CJber die Kapazitat des Abwassersystems
werden keine Angaben gemacht. Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann -Sebastian -Bach
Stralk ist aber mriglicherweise fiir die hohere Menge an Abwasser nicht ausgelegt. Die Menge an
Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten gegeniiber dem aktuellen
Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl der Wohneinheiten von derzeit 200
auf 250 steigem wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planenrwurf:
Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des
Bebauungsplans soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der Johann-
Sebastian -Bach Stra8e die hiihere Abwassermenge aufnehmen kann.
Eine Regelung der Kosteraibernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich sein wird

Stellplatzschliissel

Im Planentwurf wird kein konkreter StellplatzschlOssel angegeben und ausschlie8lich unter
„2.Vorhaben und Erschliaungsplan"auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hingewiesen.Die
bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit.Die Stellplatzsatzung der
Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversamrnlung am 14.6.2019 aufgehoben.
Aktuell besteht keine giiltige Stellplatzsatzung und damit auch keine Festlegung iiber die Zahl
notwendiger Stellplatze auf dem Grundstiick.Daher ist im aktuellen Entwurf keine Festlegung iiber



die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen. Dem Planungsbiiro und dem Archtekten sollte bekannt
sein, dass Laubach keine giiltige Stellplatzsatzung hat. Die Diskussion vor dem
Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan drehte sich u.a.auch um die Anzahl
notwendiger Stellplatze. Flier wurde seitens der Projektgesellschaft bereits darauf hingewiesen, dass
man lieber weniger Stellplatze auf dem Grundstiick schaffen mochte. „ Die Zahl der notwendigen
Stellplatze gibt die Stadt Laubach vor(vgl.Begnindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-Sebastian-Bnach Strage"Kapitel 2 Vorhaben-und
Erschlieflungsplan, S.10 ) ist aus meiner Sicht em n Versuch der Baugesellschaft, einen
Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu bekonunen. Die urspriinglithe
Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschliissel von 1,75. Dies nicht ohne Grund
wurde bei Einfiihrung der Satzung der Schltissel von 1,75 festgelegt. Die Versorgung mit OPNV,
Entfemung zum nachsten Balmanschluss, zur Autobahn und nach Giefien waren ausschlaggebend.
Heute ist die Anzahl der PKW je Einwohner noch hither als zur EinfUhrung der Stellplatzsatzung.
Ein Steliplatzschliissel unterhalb von 1,75 kann nur dadurch begnindet werden, dem Bautrager
moglichst weit entgegen zu kommen, urn moglichst vie! Quadratrneter verkaufbare Wohnflache zu
schaffen auf Kosten der Anwohner.

Ich beantrage folgende Anderungen:
Festlegung des Stellplatzschlussels von 1,75 jeWohneinheit
Festlegung des Stellplatzschliissels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan

Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen an die
Stadrverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme zuzuleiten. Dartiber hinaus beantrage
ich die Erbrterung und Beantwortung meiner Stellungnahrne im weiteren Verfaluen sowie die
Aufnahrne meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt. Ich hake mir offen, weitere
Stellungnalunen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.neue Erkenntnisse einzubringen.

Datenschutz

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte stimme ich ausdriicklich nicht zu,
sofem mein Name oder meine genaue Anschrift fur die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht
relevant sind.

Laubach, d. 28.11.2010

An die

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstrae 11
35321 Laubach

Abs.:

35321 Laubach

Einwendungen

Datum: 21.11.2019

im Rahmen Beteiligung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans
„Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Strasse" der Stadt Laubach

Met%  Einwendungen gemall § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen, da
durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie das
Gehot der Konfliictbewaltigung und das Riicksichtnahmegehot verletzt werden.

Perstinlic_he Betroffenheit

ganz persiinlich miichte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planung hinweisen (personliche Betroffenheit):

Mein Grundstiick befindet sich in ca. 60 Meter Entfemung zum Plangebiet. Durch die
geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und die hohe
Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine Larm- und Verkehrsbelastung wahrend der
Bauarheiten, durch den zunehmenden ruhenden und flidenden Verkehr, durch die zu hohe
Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat unminelbar betroffen.
Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten far eine grundhafte
Emeuerung der Falutahn der Johann-Sebastian-Bach-Strasse sowie fiir eine
Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.



Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Allgemein:
Die Lage des Planungsgebietes 1st der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die
Gebaude werden welt Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in
GesamthOhe und Geschosszahl 1st ftir das gesamte Musikerviertel unilblich und wird das
Erscheinungsbild deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus
weiterer Entfernung nicht entkornmen.

1.
Das bestehende Gebaude (Singalumnat) hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter, das
Nachbargebaude hat eine vergleichbare fine. Lt. Entwurf des 13ebauungsplanes wird das
entstehende Gebaude mit maximal 238,0 Meter Hate zugelassen. Also 3 Meter mehr als
bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die gesamte GebaudehOhe betragt von
der Gelandeoberflache his zur Firsthahe 13.30 Meter.

2.
2 Vollgeschosse und 1 Staffelgeschoss wird angegeben. Es wird angemerkt, dass man im
Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als
Vollgeschoss gewertet werden wird. Dann werden es 'ohl 3 \toll- und 1 Staffelgeschoss.

3.
In keinem anderen Laubacher Bebauungsplan und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse oder eine FirsthOhe von mehr als 12,50 Meter zugelassen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
zu 1 Festlegung der max. Hohe auf 236,0 Meter
zu 2 Festlegung der max. Geschosszahl auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
zu 3 Festlegung der max. Firsthohe auf 12,50 Meter

Anzahl der Wohnungcn

Ailgemein:
In der Begriindung zum Entwurf der vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohner

je Wohneinheit aus. Das kann man also mit 110 Bewohner auf dem Plangebiet rechnen.

1.
Das Muskikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine Gesamtflache
von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit. Das
Plangebiet umfasst ca. 5.000 Quadrattneter, also 0,5 ha und 50 Wohneinheiten, was ca. 100
Quadratmeter Boden pro Wohneinheit entspricht.

2.
Auf kleinstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenither dem
aktuellen Bestand gebaut. Dem Gebot des sparsamen Umgang mit Grund und Boden Mimic
man auch mit einer kleineren Anzahl an Wohnungen Folge leisten.

Ids beant rage folgende Anderungen im Planentwurf:
Festlegung der Anzahl max. zulassiger Wohnungen auf 30.

Verdichtung / Grundflachenzahl

Allgemein
Die Grundflachenzahl wird mit 0,4 im Planentwurf angegeben. Dies ist nach § 17 Abs. 1
BauNVO für Wohngebiete der max, zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten und
Standflachen fur Abfallbehalter darf diese Grenze um 50% therschritten werden. Somit wird
eine Verdichtung von 60% ermOglicht oder nur noch 40% des Grundstiickes bleiben ftir
gartnerische Anlagen.

1.
Solche Verdichtung 1st ftir Laubach, mit Ausnahme der Innenstadt, speziell ins
Musikerviertel absolut uniiblich. Das Plangebiet 1st direkt am Ortsrand am Waldrand.

2.
In solcher Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser Graenordnung
nicht Ublich.

3.
Bei sparsamem Umgang mit Grund und Boden 1st auch zu beachren, wie sich solch emn
Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach ma der baulichen Nutzung einhigt.

4.
Zu beachten 1st bei Festlegung in Bebauungsplanen auch wie die wahrnehmbare
Erscheinung der Gebaude ins Verhaltnis zu der Umgebungsbebauung 1st.

5.
Die iibliche Grundflachenzahl betragt in Wohngebieten von Laubach 0,3.

Ich beantrage folgende A.nderungen irn Planentwurf:
Festlegung der Grundflachenzahl auf 0,3.

Ahwasser / Oherflachenentwasserung

Allgemein
In der Begrandung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abl,vasserentsorgung
gewahrleistet sei. Dies wird our damit begriindet, dass em n Abwassersystem vorhanden 1st.
Ober die Kapazitat des Abwassersystems werden keine Angaben gemacht.



Das kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Strasse ist aber vielleicht
nicht fiir die griigere Menge an Abwasser auseelegt.

1.
Derzeit sind ca. 1500 Quadratmeter des Grundstiickes versiegelt und fiihren zu einer
Oberflachenentwasserung. Dutch Umsetzung der angestrebten Planung Nviirde sich abet die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Dadurch verdoppett sich auch Menge an Oberflachenwasser in
diesem Plangebiet. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt.

2.
Die Abwassertnenge im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegenUber dem heutigen Bestand an Wohneinheiten urn 25% erhohen da die Wohneinheiten
von heute ca. 200 auf 250 steigt.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unteriagen zum Entwurf des
Bebauungsplanes soil errnittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich
der Johann-Sebastian-Bach-Strasse die grOBere Abwassermenge aufnehmen kann.

Eine Regelung der Kostentibernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich wird.

A lternativ dazu eine Abwasserruckhalteeinrichtung, falls die kapazitat der
Abwasserleitungen nicht ausreichend sein sollte.

Bauablaufplanung / Strassenzustami Johann-Sebastian-Bach-Strasse

Allgemein
In der Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan hen es im
Abschnitt „Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle ausschlieBlich iiber die
Johann-Sebastian-Bach-Strasse erfolgt. Alternativen hierzu gibt es nicht.

1.
Es ist unstrittig, dass die Asphandecke der Johann-Sebastian-Bach-Strasse &inn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von
Bauschutt und Baumaterialien die Strasse schwer beschadigen wird.
Auch wenn zur Zeit keine Strassenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und SOMit
Anwohner nicht direkt tiber Stassenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Strasse
bezahlen miissen, kann man davon ausgehen, dass nach Ende des Bauprojektes die Johann-
Sebastian-Bach-Strasse grundhaft erneuert werden mug.

2.
Dutch Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen, die
moglichenveise den Durchflug des Baustellenverkehrs behindern werden.
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Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Ein Gutachten soil den heutigen Strassenzustand feststellen (Beweissicherung) und
eine Festlegung iiber die Kostentibernahme ether moglichen grundhaften Erneuerung
der Strasse, verursacht durch Baustellenverkehr, soil getroffen werden. Anwoluier
und Laubacher Burger sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht
benachteiligt werden.
Dieses Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Strassen des Musikerviertel ist
begrenzt und derzeit fiir den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soli festgelialten
werden,dass waluend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen im
Musikerviertel entfallen.
Die Anzahl der Strassenrnarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend und

nach dem Bauvorhaben, der Fertiestellung des Bauvorhabens, nicht verringert
werden.

Stellplatzschhissel

Allgemein
Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschliissel angegeben und ausschlieglich tinter
„2. Vorhaben und Erschliegungsplan" auf die Stellplatzordnung der Stadt Lauhach
hingewiesen. Die seitherige Stellplatzordnung schrieb 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit vor,
diese wurde aber von den Stadtverordneten in der Versammlung am 14.06.2019 aufgehoben.
Aktuell gibt es keine giiltige Steliplatzordnung und somit keine Festlegung ilber notige
Stellplatze auf dem Grundsttick. Somit ist im aktuellen Entwurf keine Festlegung Uber die
Zahl der notwendigen Stellplatze getroffen. Dies Offnet den Planern Tar und Tor an
Stellplatzen auf dem Grundstiick.

Die Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Strasse reichen durch den Bestand bereits
afters nicht aus. Es ist unbedingt erforderlich den Bedarf an Stellplatzen in vollem Umfang
auf dem Grundsttick zu schaffen.

In der Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
ging es u.a. urn die Anzahl der notwendigen Stellplatze. Die Projektgesellschaft hat hier
bereits hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem Grundstiick schaffen
machte. Die Anzahl der Stellplatze gibt die Laubacher Stellplatzsatzung vor. Es sieht nach
einem AnLauf der Baugesellschaft aus, einen Bebauungsplan vollkonlinen ohne Festlegung
Ober erforderliche Stellplatze zu bekommen.

1.
Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht bei einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Das Gutachten konunt auf 216 Fahrten zu oder
von den Wohngebauden inkl. Besucher. Daraus kann die benotigte Anzahl an Stellplatzen
abgeleitet werden.

2.
Die ursprungliche Stellplatzordnung der Stack Laubach hatte 1,75 als Stellplatzschltissel.
Ausschlaaeebende Griinde für diesen Schliissel sind die Versorgung mit OPI\IV, Entfernung
zum nachsten Bahnanschlug und Autobahn, snwie nach Giegen. Heine ist die Anzahl der
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PKW je Wohnung holier wie bei Einfiihrung der Stellplatzordnung. Ein Stellplatzschliissel
kleiner 1,75 kann nur em n Zugestandnis sein dem Bautrager moglichst weit entgegen zu
kommen, urn gratmagliche verkaufbare Wohnflache zu schaffen. Dies darn auf Kosten
Mier Anwohner.

3.
Die gegenseitige Riicksichtnalune gebietet es, dass auf dem Grundstiick ausreichend
Stellplatze geschaffen werden, um eine Not an Stellplatzen ad der Strasse und so
Verkehrsbehinderungen zu vermeiden.

!eh beantrage folgende Anderungen:
Festlegung des Stellplatzschliissel 1,75 je Wohneinheit im vorhabenbezogenen
Bebauungsplan.

G rundstficksfreiflachen

Allgemein
Insbesondere bei neueren Bebauungsplanen 1St es iiblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Altbestand an Baurne und Pflanzen soil so geschtitzt werden.
Der Bestand der alten Baurne auf und neben dem GrundstOck ist pragend filr das heutige
Bild des oberen Musikervienels. Benicksichtigt sollte die direkte Waldrandlage und
Anerenzung an em n Naturschutzgebiet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
Mindestens 30% der Gnmdstiicksfreiflachen sind mit LaubgehOlzen zu bepflanzen.

Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume
gekennzeichnet werden.

30% der Bestandsbaume sollen erhalten werden.

Zusammenfassung

ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme weiterzugeben.Dariiber
hinaus beantrage ich die Erorterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren
Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich hake mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue Erkenntnisse einzubringen.

Datenschutz

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten, wie Name und Anschrift, an Dritte (z.B.
Planungsbiiro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdriicklich NICHT zu sofern mein Name
oder meine genaue Anschrift fiir die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.

•
12,(1/4. /(1

Ort, Datum
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Unterschrift



An die

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstrage 11
35321 Laubach

Abs.:

35321 Laubach

Einwendungen

Datum: 21.11.2019

im Rahmen Beteiligung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans
„Wohnantage Johann-Sebastian-Bach-Strasse" der Stadt Laubach

Hier: Einwendungen gema8 § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen, da
durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz I GG) sowic das
Gebot der Konfliktbewaltigung und das Riicksichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

ganz perstinlich miichte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planung hinweisen (persiinliche Betroffenheit):

Mein Grundstiick befindet sich in ca. 60 Meter Entfernung zum Plangebiet. Durch die
geplante Umsetzung der Fiebauung bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und die hohe
Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine Larm- und Verkehrsbelastung wahrend der
Bauarbeiten, durch den zunehmenden ruhenden und fliegenden Verkehr, durch die zu hohe
Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat unmittelbar betroffen.
Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten fur eine grundhafte
Emeuerung der Fahrbahn der Johann-Sebastian-Bach-Strasse sowie fiir eine
Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

1

Inhaltliche Einwendungen

le

Anzahl Geschosse uncl Gebaudehohe

Allgemein:
Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikervienel, die
Gebaude werden weit tiber alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diesc Massivitat in
Gesamthhhe und Geschosszahl ist ffir das gesamte Musikerviertel unUblich und wird das
Erscheinungsbild deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus
weiterer Entfemung nicht entkommen.

1.
Das bestehende Gebaude (Singalumnat) hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter, das
Nachbargebaude hat eine vergleichbare Hine. U. Entwurf des Bebauungsplanes wird das
entstehende Gebaude mit maximal 238,0 Meter Fine zugelassen. Also 3 Meter mehr als
bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die gesamte Gebaudehohe betragt von
der Gelandeoberflache his zur Firstluahe 13.30 Meter.

2.
2 Vollgeschosse und 1 Staffelgeschoss wird angegeben. Es wird angemerkt. dass man im
Baugenehrnigungsverfahren davon ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als
Vollgeschoss gewertet werden wird. Dann werden es wohl 3 Voll- und I Staffelgeschoss.

3.
In keinem anderen Laubacher Bebauungsplan und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse oder eine Firsthohe von mehr als 12,50 Meter zugelassen.

lch beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
zu 1 Festlegung der max. Halle auf 236,0 Meter U.N.N.
zu 2 Festlegung der max. Geschosszahl auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
zu 3 Festlegung der max. Firsthtihe auf 12,50 Meter

Anzahl der Wohnungen

Allgemein:
In der Begnindung zum Entwurf der vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohner
Wohneinheit aus. Das kann man also mit 110 Bewohner auf dem Plangebiet rechnen.

1.
Das Muskikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine Gesamtflache
von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit. Das
Plangebiet umfasst ca. 5.000 Quadratmeter, also 0,5 ha und 50 Wohneinheiten, was ca. 100
Quadratineter Baden pro Wohneinheit entspricht.
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2.
Auf kleinstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenijber dem
aktuellen I3estand gebaut. Dem Gebot des sparsamen Umgang mit Grund und Boden wiirde
man auch mit einer kleineren Anzahl an Wohnungen Folge leisten.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Festlegung der Anzahl max. zulassiger Wohnungen auf 30.

Verdichtung / Grundflachenzahl

Allgemein
Die Grundflachenzahl wird mit 0,4 im Planentwurf angegeben. Dies ist nach § 17 Abs. 1
BauNVO für Wohngebiete der max. zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten und
Standflachen für Abfallbehalter darf diese Grenze um 50% fiberschritten werden. Somit wird
eine Verdichtung von 60% ennoglicht oder nur nods 40% des Grundstlickes bleiben fUr
gartnerische Anlagen.

1.
Solche Verdichtung ist ftir Laubach, mit Ausnahme der Innenstadt, speziell im
Musikerviertel absolut unijblich. Das Plangebiet ist direkt am Ortsrand am Waldrand.

2.
In solcher Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser Grogenordnung
nicht tiblich.

3.
Bei sparsamem Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie sich solch ein
Objekt in die Eigenan der naheren Umgebung nach Mali der baulichen Nutzung einftigt.

4.
Zu beachten ist bei Festlegung in Bebauungsplanen auch wie die wahrnehmbare
Erscheinung der Gebaude im Verhaltnis zu der Umgebungsbebauung ist.

5.
Die iibliche Grundflachenzahl betragt in Wohngebieten von Laubach 0,3.

Ids beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Festlegung der Grundflachenzahl auf 0,3.

Abwasser / Oberflachenentwasserung

Allgemein
in der Begriindung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserentsorgung
gewahrleistet sei. Dies wird nur damit begnindet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist.
Ober die Kapazitat des Abwassersystems werden keine Angaben gemacht.

Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sehastian-Bach-Strasse ist aber vielleicht
nicht fur die groBere Menge an Abwasser ausgelegt.

1.
Derzeit sind ca. 1500 Quadratmeter des Grundstfickes versiegelt und ftihren zu einer
Oberflachenentwasserung. Durch Umsetzung der angestrebten Planung wiirde sich aber die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadramseter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadramseter verdoppeln. Dadurch verdoppelt sich auch Menge an Oberflachenwasser in
diesem Plangebiet. Erne Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt.

2.
Die Abwassermenge im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegenijber dem heutigen Bestand an Wohneinheiten urn 259'o erhOhen da die Wohneinheiten
von heute ca. 200 auf 250 steigt.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des
Bebauungsplanes soli ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich
der Johann-Sebastian-Bach-Strasse die grefiere Abwassermenge aufnehmen kann.

Eine Regelung der Kostentibernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich wird.

Alternativ dazu eine Abwassernickhalteeinrichtung, Falls die Kapazitat der
Abwasserleitungen nicht ausreichend sein sollte.

Bauablaufplanung / Strassenzustand Johann-Sebastian-Bach-Strasse

Allgemein
In der Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan heigt es ins
Abschnitt „BauablauFplanung", dass die Bedienung der Baustelle ausschlieglich fiber die
Johann-Sebastian-Bach-Strasse erfolgt. Alternativen hierzu gibt es nicht.

1.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Strasse diinn ist und ein
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von
Bauschutt und Baumaterialien die Strasse schwer beschadigen wird.
Auch wenn zur Zeit keine Strassenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober Stassenausbaubeitrage eine grundhafte Emeuerung der Strasse
bezahlen mtissen, kann man davon ausgehen, dass nach Ende des Bauprojektes die Johann-
Sebastian-Bach-Strasse grundhaft erneuert werden muE.

2.
Durch Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen, die
mtiglicherweise den DurchfluE des Baustellenverkehrs behindem werden.



Ich beantrage folgende Anderungen im Planenrwurf:
Ein Gutachten soil den heutigen Strassenzustand feststellen (Beweissicherung) und
eine Festlegung iiber die Kostentibernahme einer moglichen grundhaften Erneuerung
der Strasse, verursacht durch Baustellenverkehr, soil getroffen werden. Anwohner
und Laubacher Burger sullen durch eine erforderliche grundhafte Emeuerung nicht
henachteiligt werden.
Dieses Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Strassen des Musikerviertel ist
begrenzt und derzeit ftlr den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soli festgehalten
werden, dass wahrend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen im
Musikerviertel entfallen.
Die Anzahl der Strassenmarkierungen soil irn gesamten Musikerviertel wahrend und

nach dem Bauvorhaben, der Fertigstellung des Bauvorhabens, nicht verringen
werden.

Stellplatzschliissel

Allgemein
im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschltissel angegeben und ausschlidlich unter
„2. Vorhaben nod Erschliegungsplan" auf die Stellplatzordnung der Stadt Laubach
hingewiesen. Die seitherige Stellplatzordnung schrieb 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit vor,
diese 1,vurde aber von den Stadtverordneten in der Versammlung am 14.06.2019 aufgehoben.
Aktuell gibt es keine gultige Stellplatzordnung und sornit keine Festlegung tiber Midge
Stellpl5tze auf dem Grundstiick. Somit ist im aktuellen Entwurf keine Festlegung fiber die
Zahl der notwendigen Stellplatze getroffen. Dies offnet den Planern TUr und Tor an
Stellplatzen auf dem Grundstiick.

Die Stellplatze in der Johann-Sehastian-Bach-Strasse reichen durch den Bestand bereits
afters nicht aus. Es ist unbedingt erforderlich den Bedarf an Stellplatzen in vollem Umfang
auf dem Grundstfick zu schaffen.

In der Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
ging es u.a. urn die Anzahl der notwendigen Stellplatze. Die Projektgesellschaft hat bier
bereits hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem Grundstiick schaffen
miichte. Die Anzahl der Stellplatze gibt die Laubacher Stellplatzsatzung vor. Es sieht nach
einem Anlauf der Baugesellschaft aus, einen Bebauungsplan vollkommen ohne Festlegung
fiber erforderliche Stellplatze zu bekommen.

1.
Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht bei einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Das Gutachten kommt auf 216 Fahrten zu oder
von den Wohngebauden inkl. Besucher. Daraus kann die benotigte Anzahl an Stellplatzen
abgeleitet werden.

2.
Die urspriingliche Stellplatzordnung der Stadt Laubach hatte 1,75 als Stellplatzschllissel.
Ausschlaggebende Gninde fur diesen Schliissel sind die Versorgung mit OPNV, Entfernung
zum nkhsten Bahnanschld und Autobahn, sowie nach C.;iefien. lieute ist die Anzahl der

PKW je Wohnung hoher wie bei Einfiihrung der Stellplatzordnung. Ein Stellplatzschliissel
kleiner 1,75 kann our em n Zugestandnis sein dent Bautrager moglichst welt entgegen zu
kommen, um gratmogliche verkaufbare Wohnflache zu schaffen. Dies dann auf Kosten
al ler Anwohner.

3.
Die gegenseitige Rticksichtnahme gebietet es, dass auf dem Grundsttick ausreichend
Stellplatze geschaffen werden, urn eine Not an Stellplatzen auf der Srrasse und so
Verkehrsbehinderungen zu venneiden.

[eh beantrage folgende Anderungen:
Festlegung des Stellplatzschliissel 1,75 je Wohneinheit in vorhabenbezogenen
Bebauungsplan.

Grundstucksfreiflachen

Aligemein
Insbesondere bei neueren Bebauungsplanen ist es Oblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Althestand an Baume und Pflanzen soli so geschtitzt werden.
Der Bestand der alten Baume auf und neben dem Gnindstiick ist pragend fiir das heutige
Bild des oheren Musikervienels. Berticksichtigt sollte die direkte Waldrandlage nod
Angrenzung an em Naturschutzgebiet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
Mindestens 30% der Grundstticksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen.

im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume
gekennzeichnet werden.

30% der Bestandsbiiume sullen erhalien werden.

Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fUr ihre Stellungnahme weiterzugeben.Dartiber
hinaus beantrage ich die Eronerung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren
Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue Erkenntnisse einzubringen.
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Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstrafle 11
35321 Laubach

28 11.2019Einwendungen im Rahmen Beteiligung der offentlichkeit bei der Aufstellung des
Bebauungsplans „Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Stratle" der Stadt Laubach, hier:
Einwendungen gemae, § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das ROcksichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

Ganz persOnlich miichte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planting hinweisen (personliche Betroffenheit):

Meine Wohnung befindet sich in ca. 100 Meter Entfernung zum Plangebiet. Durch die
geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und die hohe
Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine Larm- und Ver-kehrsbelastung wahrend der
Bauarbeiten, durch den zunehmenden ruhenden und flieaenden Ver-kehr, durch die zu hohe
Verdichtung und durch eine Verrninderung meiner Wohnqualitat unmittelbar betroffen.
Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten fur eine grundhafte
Erneuerung der Fahrbahn der Johann-Sebastian-Bach-Straae sowie fur eine
Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.
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Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Die Lage des Planungsgebietes ist der htichste Punkt im gesamten Musikerviertel, die
Gebaude werden weit Ober ate anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in
GesamthOhe und Geschosszahl ist fOr das gesamte Musikerviertel unOblich und wird das
Erscheinungsbild deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus
weiterer Entfernung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebaude eine vergleichbare Hohe. Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht nun vor,
dass eine maximale Hohe von 238,0 Metem zugelassen werden soil. Das sind fast 3 Meter
mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthahe der Gebaude
betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthitihe 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss
angegeben. Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon
ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird (vgl.
BegrOndung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2). Damit werden es 3
Voll- und em n Staffelgeschoss.
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine Firsthohe von mehr als 12,50 Meter
zugelassen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der maximalen Halle auf 236 Meter U.N.N.
o Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
O Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,50 Meter

Anzahl Wohnungen

In der BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind (vgl. BegrOndung zum Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan, S. 6. Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3.1). Das bedeutet, dass man
mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen muss.
Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca.
100 Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.
Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenuber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wOrde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet
werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
• Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.
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Verdichtung / Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach
§17 Abs. 1 BauNVO fur Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen fOr Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Oberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermOglicht bzw. nur noch 40% des
GrundstOckes kOnnen gartnerisch angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser Graflenordnung ist fur Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt
und dem Industriegebiet Geisenwiese) und speziell fOr das Musikerviertel absolut
Das Plangebiet befindet sich direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
Ftir die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser GrOflenordnung nicht

Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mall der baulichen
Nutzung einfOgt.
Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von aullen wahrnehmbare Erscheinung
der Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berucksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten Obliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

In der Begrundung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung
gewahrleistet sei (s. „Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan",
Seite 10). Dies wird nur dadurch begrOndet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober
die Kapazitat des Abwassersystems wird keine Angabe gemacht.
Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bache-Strafie ist aber
moglicherweise fur die Were Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des Grundstickes versiegelt und fuhren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wOrde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erht5hung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspfiegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegenOber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl
an Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Stratle die hOhere Abwassermenge aufnehmen kann.

o Eine Regelung der KostenObernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich sein wird

o Altemativ eine AbwasserrOckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen
nicht ausreichend sein sollte.
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Bauablaufplanung / Strallenzustand Johann -Sebastian -Bach -Strafe

In der „Begaindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heiRt es im
Abschnitt „Bauablaufplanung", class die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-
Bach-Stralle erfolgt. Alternativen hierzu bestanden keine.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-StraRe dUnn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die StraRe schwer beschadigen wird.
Auch, wenn derzeit keine Straftenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober Straftenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der StraRe
bezahlen mussen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Strafte grundhaft erneuert werden muss.
Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche
Fahrbahnverengungen, die mdglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs
behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
o Ein Gutachten soli den derzeitigen Strallenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung Ober die Kosten0bemahme einer mOglichen grundhaften Emeuerung der
Fahrbahn, verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und
Laubacher Burger sollen durch eine erforderliche grundhafte Emeuerung nicht
benachteiligt werden. Dieses Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den StraRen des Musikerviertels ist begrenzt
und derzeit fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soli festgehalten werden, class
wahrend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den SU-alien des Musikerviertels
entfallen.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.

Steliplatzschllissel

Im Planentwurf wird kein konkreter StellplatzschlOssel angegeben und ausschlieftlich unter
„2. Vorhaben und Erschlieflungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach
hingewiesen. Die bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die
Stellplatzsatzung der Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell besteht keine gUltige Stellplatzsatzung und damit auch
keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem Grundstack. Daher ist im
aktuelien Entwurf keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen.
Dem Planungsburo und dem Architekten sollte bekannt sein, class Laubach keine gOltige
Stellplatzsatzung hat.
Die bestehenden Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Strafte sind bereits nahezu
erschdpft und weitestgehend ausgelastet. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an
Stellplatzen vollumfanglich auf dem GrundstUck zu schaffen.
Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
drehte sich u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der
Projektgesellschaft bereits darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem
GrundstOck schaffen mochte. „Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung
der Stadt Laubach vor", (vgl. BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Wohnanlage Johann -Sebastian -Bach -Stele" Kapitel 2 Vorhaben- und
Erschlieflungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der Baugesellschaft, einen
Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu bekommen.
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Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem
GrundstOck kann man daraus ableiten.
Die ursprUngliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen StellplatzschlUssel von
1,75. Nicht ohne Grund wurde bei Einfuhrung der Satzung der SchlUssel von 1,75 festgelegt.
Die Versorgung mit OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und
nach GieRen waren ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl Pkw je Einwohner noch holier als
zur Einfuhrung der Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschlussel unterhalb von 1,75 kann nur
dadurch begrUndet werden, dem Bautrager moglichst weit entgegen zu kommen, urn
maglichst viel Quadratmeter verkaufbare Wohnflache zu schaffen - auf Kosten aller
Anwohner.
Die gegenseitige RUcksichtnahme gebietet es, dass auf dem GrundstOck ausreichend
Stellplatze eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der Strafe und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen u.a. auch fOr Rettungsfahrzeuge zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung geht davon aus, dass insbesondere in den Knotenbereichen im
Musikerviertel Stellplatzmarkierungen auf der Stralle wegfallen werden..Das erlaubte
StraBenparken in markierten Flachen stellt jedoch em n Sichthindernis dar und saute
insbesondere in Knotenbereichen reduziert werden" (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12).
Die Verkehrsuntersuchung geht in ihrem Fazit zwar davon aus, das .das prognostizierte
Verkehrsaufkommen [.. leistungsfahig abgewickelt werden kann.". Dennoch ist auch im
Verkehrsgutachten unstrittig, dass das Verkehrsaufkommen durch die hohe Zahl an
zusatzlichen Bewohnern und Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen:

o Festlegung des Stellplatzschlussels von 1,75 je Wohneinheit
O Festlegung des Stellplatzschlussels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
o Schaffung aller erforderlichen Stellplatze auf dem GrundstOck
o Die Zahl der Stellplatzmarkierungen im gesamten Musikerviertel dart nicht durch die

neue Wohnanlage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. durch
neue GrundstOckseinfahrten) muss an anderer Stelle ausgeglichen werden.

* Erganzung des Verkehrsgutachtens urn die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem
Grundstfick des Bauvorhabens (mit wie vielen Pkws ist bei 50 Wohnungen und 2,2
Bewohnern je Wohneinheit zu rechnen).



35321 Laubach

Blatt 6 zum Schreiben vorn 28.11.2019

Grundstucksfreiflachen

Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Oblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. lnsbesondere der Bestand alter Baurne und Rflanzen soil dabei geschutzt
werden. Der Bestand an alten Baumen auf und neben dem Grundstuck pragt das derzeitige
Bild im oberen Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage
und Angrenzung an em n Naturschutzgebiet saute dabei berUcksichtigt werden.
Ich beantrage daher folgende Anderungen:

o Mindestens 30% der GrundstOcksfreiflachen sind mit Laubgehtilzen zu bepflanzen
o Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume

gekennzeichnet werden.
o 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben.

C. Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme zuzuleiten. DarUber
hinaus beantrage ich die Erorterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren
Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

lch halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue Erkenntnisse einzubringen.

D. Datenschutz

lch berufe mich auf mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem
Recht, zu bestimmen, was mit meinen Daten geschieht und wofur sie nicht verwendet
werden durfen (Art. 1 DSGVO). Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name,
Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse) an Dritte (z.B. PlanungsbOro,
Gemeindevertretung) stimme ich ausdrOcklich nicht zu sofern mein Name oder meine
genaue Anschrift kir die Bearbeitung meiner Stellungname nicht relevant sind.

Ort, Datum Unterschrift

35321 Laubacn

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstrafle 11
35321 Laubach

35321 Laubach

17.11.2019
Einwendungen im Rahmen Beteiligung der offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans
„VVohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Stratle" der Stadt Laubach, hier: Einwendungen gema8 § 3
Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen, da durch
den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie dos Gebot der
Konfliktbewaltigung und dos RUcksichtnahmegebot verletzt warden.

Personliche Betroffenheit

Ganz persOnlich mochte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte durch die

ausliegende Planung hinweisen (persOnliche Betroffenheit):

Mein Haus / mein GrundstOck befindet sich in ca. 50 Meter Entfernung zum Plangebiet. Durch die
geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl der VVohnungen und die hohe Anzahl zu
erwartender Bewohner, durch eine [arm- und Verkehrsbelastung wahrend der Bauarbeiten, durch den
zunehmenden ruhenden und flieflenden Ver-kehr, durch die zu hohe Verdichtung und durch eine
Verminderung meiner Wohnqualitat unmittelbar betroffen. Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch
entstehende Kosten fUr eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Johann-Sebastian-Bach-Strafle

sowie kir eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.



, 35321 Laubach

Blatt 2 zum Schreiben vom 17.11.2019

inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehtihe

Die Lage des Planungsgebietes 1st der hOchste Punkt im gesamten Musikerviertel, die Gebaude
werden welt Ober ate anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in GesamthOhe und
Geschosszahl ist kir das gesamte Musikerviertel unOblich und wird das Erscheinungsbild deutlich
pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus weiterer Enffernung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine GebaudehOhe von 235,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebaude eine vergleichbare HOhe. Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht nun vor, dass
eine maximale HOhe von 238,0 Metem zugelassen werden soll. Das sind fast 3 Meter mehr als bisher
und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die GesamthOhe der Gebaude betragt von der
Gelandeoberflache bis zur FirsthOhe 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss angegeben.
Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird, dass das
unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird (vgl. BegrOndung zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2). Damit werden es 3 Voll- und em n Staffelgeschoss.
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine FirsthOhe von mehr als 12,50 Meter zugelassen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Festlegung der maximalen HOhe auf 236 Meter O.N.N.

o Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss

o Festlegung der maximalen FirsthOhe auf 12,50 Meter

35321 Laubach

Blatt 3 zum Schreiben vom 17.11.2019

Anzahl Wohnungen

In der BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben, dass bis
zu 50 Wohnungen zulassig sind (vgl. BegrOndung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan, S. 6.
Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnem je Wohneinheit aus (vgl.
Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3.1). Das bedeutet, dass man mit 110 Bewohnern auf dem
Plangebiet rechnen muss.
Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine Gesamtflache
von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit. Das Plangebiet umfasst
rund 5.000 Quadratrneter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca. 100 Quadratmeter Boden je
Wohneinheit entspricht.
Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegentiber dem aktuellen
Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden
wOrde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.

Verdichtung I Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies 1st zugleich der nach §17
Abs. 1 BauNVO for Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen für Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Oberschritten werden.
Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermOglicht bzw. nur noch 40% des GrundstOckes kOnnen
gartnerisch angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser Gro6enordnung ist far Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt und dem
lndustriegebiet Geisenwiese) und speziell fOr das Musikerviertel absolut unriblich. Das Plangebiet
befindet sich direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
FOr die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser GrOlienordnung nicht Oblich.
Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie sich das
Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mall der baulichen Nutzung einfOgt.
Bei Festlegungen in Bebauungsplanen 1st auch die von auflen wahrnehmbare Erscheinung der
Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berOcksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten Obliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:

o Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3



35321 Laubach

Blatt 4 zum Schreiben vom 17.11.2019

Abwasser I Oberflachenentwasserung

In der BegrUndung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung gewahrleistet sei
(s. „BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplarr, Seite 10). Dies wird nut
dadurch begrOndet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober die Kapazitat des
Abwassersystems wird keine Angabe gemacht.
Das Kana!system im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bache-StraBe 1st aber mOglicherweise für
die hOhere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des GrundstUckes versiegelt und fOhren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetung der angestrebten Planung wOrde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000 Quadratmeter
verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem Plangebiet verdoppeln.
Eine Erhtlhung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den Landschaftspflegerischen
Fachbeitrag bestatigt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten gegerfter dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhOhen, da die Anzahl an Wohneinheiten von
derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
o Dutch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes sot ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der Johann-

Sebastian -Bach -Strafe die Were Abwassermenge aufnehmen kann.
o Eine Regelung der KostenUbemahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der

Abwasserkapazitat erforderlich sein wird
o mernativ eine AbwasserrOckhafteeinrichtung, falls die Kapazi1St der Abwasserleitungen nicht

ausreichend sein sollte.

35321 Laubach

Blatt 5 zum Schreiben vom 17.11.2019

Bauablaufplanung / StraBenzustand Johann-Sebastian-Bach-Stralle

In der „BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heiat es im Abschnitt
„Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-Bach-Strafle
erfolgt. Alternativen hierzu bestUnden keine.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-StraBe claim ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt und
Baumaterialien die &mile schwer beschadigen wird.
Auch, wenn derzeit keine StraBenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit Anwohner
nicht direkt Uber StraBenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der StraBe bezahlen mussen,
kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die Johann-Sebastian-Bach-
Stralle grundhaft erneuert werden muss.
Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen, die
mOglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
o Ein Gutachten soil den derzeitigen StraBenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung Uber die KostenUbemahme einer mOglichen grundhaften Emeuerung der Fahrbahn,

verursacht durch Baustellenverkehr soli getroffen werden. Anwohner und Laubacher Burger sollen

durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht benachteiligt werden. Dieses Gutachten soli

Bestandteil des Planungsentwurfes sein.
o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den &fallen des Musikerviertels ist begrenzt und derzeit

fOr den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass wahrend der

Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den StraBen des Musikerviertels entfallen.
o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der Bauarbeiten

und nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.



35321 Laubach

Blatt 6 zum Schreiben vom 17.11.2019

Stellplatzschlassel

Im Planentwurf wird kein konkreter StellplatzschlOssel angegeben und ausschlieBlich unter„2.
Vorhaben und Erschlieflungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hingewiesen. Die
bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die Stellplatzsatzung der Stadt
Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell
besteht keine gUltige Stellplatzsatzung und damit auch keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger
Stellplatze auf dem GrundstOck. Daher ist im aktuellen Entwurf keine Festlegung Ober die Zahl
notwendiger Stellplatze getroffen. Dem PlanungsbOro und dem Architekten sollte bekannt sein, dass

Laubach keine gUltige Stellplatzsatzung hat.
Die bestehenden Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Stralle sind bereits nahezu erschOpft und
weitestgehend ausgelastet. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an Stellplatzen
vollumfanglich auf dem GrundstUck zu schaffen.
Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan drehte sich
u.a. auch um die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der Projektgesellschaft bereits
darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem GrundstUck schaffen mOchte. „Die
Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach vor, (vgl. Begr(indung
zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-
Strafie" Kapitel 2 Vorhaben- und ErschlieBungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der
Baugesellschaft, einen Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu bekommen.
Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer Bewohnerzahl
von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu oder von den
Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem GrundstUck kann man daraus

ableiten.
Die ursprangliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschliissel von 1,75. Nicht
ohne Grund wurde bei EinfGhrung der Satzung der SchlUssel von 1,75 festgelegt Die Versorgung mit
OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und nach GieBen waren
ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl MON je Einwohner noch hotter als zur EinfOhrung der
Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschliissel unterhalb von 1,75 kann nut dadurch begrOndet werden, dem
Bautrager mOglichst welt entgegen zu kommen, urn moglichst viel Quadratmeter verkaufbare
Wohnflache zu schaffen - auf Kosten aller Anwohner.
Die gegenseitige RUcksichtnahme gebietet es, dass auf dem GrundstUck ausreichend Stellplatze
eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der Stralle und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen u.a. auch flit Rettungsfahrzeuge zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung geht davon aus, dass insbesondere in den Knotenbereichen im
Musikerviertel StellplatzmaNerungen auf der Stralle wegfallen werden. „Das edaubte StraBenparken
in markierten Flachen stellt jedoch em n Sichthindemis dar und sollte insbesondere in Knotenbereichen
reduziert werden" (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12). Die Verkehrsuntersuchung geht in ihrem
Fazit zwar davon aus, das „das prognostizierte Verkehrsaufkommen [...] leistungsfahig abgewickelt
werden kann.". Dennoch ist auch im Verkehrsgutachten unstrittig, dass das Verkehrsaufkommen
dutch die hohe Zahl an zusatzlichen Bewohnern und Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird.

lch beantrage folgende Anderungen:

o Festlegung des StellplatzschlOssels von 1,75 je Wohneinheit

o Festlegung des StellplatzschlUssels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan

o Schaffung alter erforderlichen Stellplatze auf dem GrundstUck

o Die Zahl der Stellplatzmarkierungen im gesamten Musikerviertel dart nicht dutch die neue

Wohnanlage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. dutch neue

GrundstUckseinfahrten) muss an anderer Stelle ausgeglichen werden.
• Erganzung des Verkehrsgutachtens urn die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem GrundstUck

des Bauvorhabens (mit wie vielen Pkws ist bei 50 Wohnungen und 2,2 Bewohnem je

Wohneinheit zu rechnen).

35321 Laubach

Blatt 7 zum Schreiben vom 17.11.2019

Grundshicksfreiflachen

Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Ublich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baume und Pflanzen soli dabei geschtitzt werden. Der
Bestand an alten Baumen auf und neben dem GrundstUck pragt das derzeitige Bild im oberen Bereich
des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage und Angrenzung an emn
Naturschutzgebiet sollte dabei berUcksichtigt werden.
Ich beantrage daher folgende Anderungen:

o Mindestens 30% der GrundstUcksfreiflachen sind mit LaubgehOlzen zu bepflanzen
o Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume gekennzeichnet

werden.
o 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben.

C . Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen an die

Stadtverordneten der Stadt Laubach für ihre Stellungnahme zuzuleiten. DarUber hinaus beantrage ich

die ErOrterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die Aufnahme

meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich hake mit offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue

Erkenntnisse einzubringen.

D . Datenschulz

Ich berufe mich out mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem Recht,
zu bestimmen, was mit meinen Daten geschieht und wofOr sie nicht verwendet werden dUrfen (Art. 1
DSGVO). Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer und
Mailadresse) an Dritte (z.B. PlanungsbUro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdrOcklich nicht zu
sofem mein Name oder meine genaue Anschrift fOr die Bearbeitung meiner Stellungname nicht

relevant sind.

43 -f-f.
Ott, Datum onterschrift
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35321 Lauoach

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstrafie 11
35321 Laubach

20.11.2019
Einwendungen im Rahmen Beteiligung der offentlichkeit bet der Aufstellung des Bebauungsplans
„Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Stralle" der Stadt Laubach,hier: Einwendungen gemail § 3
Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen, da durch
den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1Satz 1 GG) sowie das Gebot der
Konfliktbewaltigung und das Rucksichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

Ganz persOnlich mochte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte durch die

ausliegende Planung hinweisen (personliche Betroffenheit):

Mein Haus / mein GrundstOck befindet sich in ca. 50 Meter Entfernung zum Plangebiet. Durch die
geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl def VUohnungen und die hohe Anzahl zu
erwartender Bewohner, durch eine Larm- und Verkehrsbelastung wahrend der Bauarbeiten, durch den
zunehmenden ruhenden und fliellenden Verkehr, durch die zu hohe Verdichtung und durch eine
Verminderung meiner Wohnqualitat unmittelbar betroffen. Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch
entstehende Kosten fur eine grundhafte Erneuerung der Fahrbah n der Johann-Sebastian-Bach-Strafle

sowie kir eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

, 35321 Laubach

Blatt 2 zum Schreiben vom 20.11.2019

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die Gebaude
werden weit Ober alle anderen Bestandsgebaude hInausragen. Diese Massivitat in GesamthOhe und
Geschosszahl ist fur das gesamte Musikerviertel unüblich und wird das Erscheinungsbild deutlich
pragen. Dutch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus weiterer Entfernung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebaude eine vergleichbare Hale. Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht nun vor, dass
eine maximale Hohe von 238,0 Metern zugelassen werden soil. Das sind fast 3 Meter mehr als bisher
und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der Gebaude betragt von der
Gelandeoberflache bis zur Firsth6he 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss angegeben.
Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird, dass das
unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird (vgl. Begriindung zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2). Damit werden es 3 Voll- und em n Staffelgeschoss.
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine Firsthohe von mehr als 12,50 Meter zugelassen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der maximalen Hohe auf 236 Meter
o Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Volt- und 1 Staffelgeschoss

• Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,50 Meter
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Anzahl Wohnungen

In der Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben, dass bis
zu 50 Wohnungen zulassig sind (vgl. Begnindung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan, S. 6.
Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je Wohneinheit aus (vgl.
Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3.1). Das bedeutet, dass man mit 110 Bewohnern auf dem
Plangebiet rechnen muss.
Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine Gesamtflache
von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit. Das Plangebiet umfasst
rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca. 100 Quadratmeter Boden je
Wohneinheit entspricht.
Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegeniiber dem aktuellen
Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden
wOrde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
• Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.

Verdichtung / Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach §17
Abs. 1 BauNVO fur Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen far Abfallbehalter dart diese Grenze urn 50% Oberschritten werden.
Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermoglicht bzw. nur noch 40% des GrundstOckes konnen
gartnerisch angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser Grogenordnung ist fOr Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt und dem
Industriegebiet Geisenwiese) und speziell fur das Musikerviertel absolut uniiblich. Das Plangebiet
befindet sich direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
FOr die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser Gr011enordnung nicht iiblich.
Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie sich das
Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mart der baulichen Nutzung einfOgt.
Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von auflen wahrnehmbare Erscheinung der
Gebaude im Verha!this zur Umgebungsbebauung zu berUcksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten fibfiche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
O Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3
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Abwasser / Oberflachenentwasserung

In der Begrundung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung gewahrleistet sei
(s. ,,Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan", Seite 10). Dies wird nur
dadurch begrOndet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober die Kapazitat des
Abwassersystems wird keine Angabe gemacht.
Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bache-Straffe ist aber mOglicherweise fur
die hOhere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des Grundstikkes versiegelt und fuhren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wOrde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000 Quadratmeter
verdoppetn. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem Plangebiet verdoppeln.
Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den Landschaftspflegerischen
Fachbeitrag bestatigt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten gegenfiber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erh6hen, da die Anzahl an Wohneinheiten von
derzeit 200 auf 250 steigen wird.

[eh beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandleil der Unteriagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der Johann-
Sebastian-Bach-Strafie die hohere Abwassermenge aufnehmen kann.

o Eine Regelung der Kosteniibernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der

Abwasserkapazitat erforderlich sein wird
o Alternativ eine Abwassernickhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen nicht

ausreichend sein sollte.
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Bauablaufplanung I Strafienzustand Johann -Sebastian -Bach -Strafe

In der „BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heigt es im Abschnitt
„Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle 6ber die Johann-Sebastian-Bach-Strage
erfolgt. Alternativen hierzu bestOnden keine.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Strage &inn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt und
Baumaterialien die Stage schwer beschadigen wird.
Auch, wenn derzeit keine Stragenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit Anwohner
nicht direkt Ober Stragenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Stage bezahlen mussen,
kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die Johann -Sebastian -Bach-
Stage grundhaft erneuert werden muss.
Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen, die
moglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
• Ein Gutachten soil den derzeitigen Stragenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung Ober die Kostenubernahme einer moglichen grundhaften Erneuerung der Fahrbahn,
verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und Laubacher Bitger sollen
durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht benachteiligt werden. Dieses Gutachten soli

Bestandteil des Planungsentwurfes sein.
• Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Stragen des Musikerviertels ist begrenzt und derzeit

fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass wahrend der
Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Stragen des Musikerviertets entfallen.

• Die Anzahl der Steliplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der Bauarbeiten
und nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.
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Stellplatzschliissel

Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschlussel angegeben und ausschlieglich unter .2.
Vorhaben und Erschliegungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hingewiesen. Die
bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die Stellplatzsatzung der Stadt
Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell
besteht keine gOltige Stellplatzsatzung und damit auch keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger
SteliplUtze auf dem Grundstuck. Daher ist im aktuellen Entwurf keine Festlegung iiber die Zahl
notwendiger Stellplatze getroffen. Dem Planungsbaro und dem Architekten saute bekannt sein, dass
Laubach keine giiltige Stellplatzsatzung hat.
Die bestehenden Stellplatze in der Johann -Sebastian -Bach -Stage sind bereits nahezu erschopft und
weltestgehend ausgelastet. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an Stellplatzen
vollumfanglich auf dem Grundstuck zu schaffen.
Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan drehte sich
u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der Projektgesellschaft bereits
darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem GrundstOck schaffen m6chte. „Die
Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach vor, (vgl. BegrUndung
zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-
Strage" Kapitel 2 Vorhaben- und Erschliegungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der
Baugesellschaft, einen Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu bekommen.
Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer Bewohnerzahl
von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu oder von den
Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem Grundstuck kann man daraus
ableiten.
Die ursprungliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschliissel von 1,75. Nicht
ohne Grund wurde bei Einfuhrung der Satzung der Schliissel von 1,75 festgelegt. Die Versorgung mit
OPNV, Entfemung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und nach Gieflen waren
ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl Pkw je Einwohner noch holier als zur Einfuhrung der
Stellplatzsatzung. Em n Stellplatzschlussel unterhalb von 1,75 kann nur dadurch begriindet werden, dem
Bautrager moglichst welt entgegen zu kommen, urn moglichst viel Quadratmeter verkaufbare
Wohnflache zu schaffen - auf Kosten aller Anwohner.
Die gegenseitige Ruckslchtnahme gebietet es, dass auf dem Grundstuck ausreichend Stellplatze
elngerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der Stage und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen u.a. auch Kir Rettungsfahrzeuge zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung geht davon aus, dass insbesondere in den Knotenbereichen im
Musikervierlel Stellplatzmarkierungen auf der Stage wegfallen werden. „Das erlaubte Stragenparken
in markierten Flachen stellt jedoch em n Sichthindernis dar und sollte insbesondere in Knotenbereichen
reduziert werden" (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12). Die Verkehrsuntersuchung geht in ihrem
Fazit zwar davon aus, das „das prognostizierte Verkehrsaufkommen [...] leistungsfahlg abgewickelt
werden kann.". Dennoch ist auch im Verkehrsgutachten unstrittig, dass das Verkehrsaufkommen
durch die hohe Zahl an zusatzlichen Bewohnern und Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen:

• Festlegung des Stellplatzschlussels von 1,75 je Wohneinheit
• Festlegung des Stellplatzschliissels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan

• Schaffung aller erforderlichen Stellplatze auf dem Grundstuck
• Die Zahl der Stellplatzmarkierungen im gesamten Musikerviertel dart nicht durch die neue

Wohnanlage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. durch neue
GrundstOckseinfahrten) muss an anderer Stelle ausgeglichen werden.

• Erganzung des Verkehrsgutachtens urn die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem Grundstuck
des Bauvorhabens (mit wie vielen Pkws ist bei 50 Wohnungen und 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit zu rechnen).
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Grundshicksfreiflachen

Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Oblich. Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. lnsbesondere der Bestand alter Hume und Pflanzen soli dabei geschutzt werden. Der
Bestand an alten Baumen auf und neben dem Grundstuck pragt das derzeitige BiId im oberen Bereich
des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage und Angrenzung an emn
Naturschutzgebiet sollte dabei beriicksichligt werden.
ich beantrage daher folgende Anderungen:

• Mindestens 30% der GrundstOcksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen
* Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume gekennzeichnet

werden.
o 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben.

C. Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen an die
Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme zuzuleiten. DarOber hinaus beantrage ich
die Erbrterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die Aufnahme
meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

!al halte mir often, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue
Erkenntnisse einzubringen.

D. Datenschutz

35321 Laubach

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstrafie 11
35321 Laubach

. f.,

!

35321 Laubach

20.11.2019
Einwendungen im Rahmen Beteiligung der offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans
„Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Strafie" der Stadt Laubach, hier: Einwendungen gernall § 3
Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen, da durch
den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GO) sowie das Gebot der
Konfliktbewaltigung und das RUcksichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

Ganz personlich mochte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte durch die
ausliegende Planung hinweisen (personliche Betroffenheit):

Mein Haus / mein GrundstUck befindet sich in ca. 50 Meter Enffernung zum Plangebiet. Durch die
geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und die hohe Anzahl zu
erwartender Bewohner, durch eine Larm- und Verkehrsbelastung wahrend der Bauarbeiten, durch den
zunehmenden ruhenden und flieflenden Verkehr, durch die zu hohe Verdichtung und durch eine
Verminderung meiner Wohnqualitat unmittelbar betroffen. Weiterhin eiwarte ich Betroffenheit durch
entstehende Kosten fUr eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Johann-Sebastian-Bach-Stralle
sowie Mr eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.
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Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehiihe

Die Lage des Planungsgebietes ist der hOchste Punkt im gesamten Musikerviertel, die Gebaude
werden weit Uber alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in GesamthOhe und
Geschosszahl ist fUr das gesamte Musikerviertel unUblich und wird das Erscheinungsbild deutlich
pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus weiterer Entfemung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehtthe von 235,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebaude eine vergleichbare HOhe. Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht nun vor, dass
eine maximale HOhe von 238,0 Metem zugelassen werden soil. Das sind fast 3 Meter mehr als bisher
und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der Gebaude betragt von der
Gelandeoberflache bis zur Firsthahe 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss angegeben.
Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird, dass das
unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird (vgl. BegrUndung zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2). Damit werden es 3 Volt- und em n Staffelgeschoss.
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine FirsthOhe von mehr als 12,50 Meter zugelassen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
• Festlegung der maximalen HOhe auf 236 Meter U.N.N.
• Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Volt- und 1 Staffelgeschoss
• Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,50 Meter

Blatt 3 zum Schreiben vom 20.11.2019

Anzahl Wohnungen

In der BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben, dass bis
zu 50 Wohnungen zulassig sind (vgl. Begrandung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan, S. 6.
Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je Wohneinheit aus (vgl.
Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3.1). Das bedeutet, dass man mit 110 Bewohnern auf dem
Plangebiet rechnen muss.
Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine Gesamffiache
von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit. Das Plangebiet umfasst
rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca. 100 Quadratmeter Boden je
Wohneinheit entspricht.
Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenUber dem aktuellen
Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden
wUrde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

• Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.

Verdichtung / Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach §17
Abs. 1 BauNVO fUr Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen fOr Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Uberschritten werden.
Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermtiglicht bzw. nur noch 40% des GrundstUckes kOnnen
gartnerisch angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser GrOBenordnung ist fur Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt und dem
Industriegebiet Geisenwiese) und speziell fUr das Musikerviertel absolut unUblich. Das Plangebiet
befindet sich direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
Fur die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser GrORenordnung nicht Oblich.
Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie sich das
Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mall der baulichen Nutzung einfilgt.
Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von aullen wahrnehmbare Erscheinung der
Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berUcksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten Obliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
• Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3
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Abwasser / Oberflachenentwasserung

In der BegrUndung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung gewahrleistet sei
(s. „BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan", Seite 10). Dies wird nur
dadurch begaindet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober die Kapazitat des
Abwassersystems wird keine Angabe gemacht.
Das Kane!system im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bache-Stralle ist aber mbglicherweise fUr
die heihere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
Pm Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des GrundstUckes versiegelt und fahren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wUrde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000 Quadratmeter
verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem Plangebiet verdoppeln.
Eine Erh&lung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den Landschaftspflegerischen
Fachbeitrag bestatigt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten gegenUber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhOhen, da die Anzahl an Wohneinheiten von
derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der Johann-
Sebastian -Bach -Strafe die hOhere Abwassermenge aufnehmen kann.

o Eine Regelung der KostenUbernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der

Abwasserkapazitat erforderlich sein wird
o Altemativ eine AbwasserrOckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen nicht

ausreichend sein sollte.

Blatt 5 zum Schreiben yam 20.11.2019

Bauablaufplanung / StraBenzustand Johann-Sebastian-Bach-StraBe

In der „BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heillt es im Abschnitt
„Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-Bach-Strafte
erfolgt. Alternativen hierzu bestOnden keine.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Strafle &inn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt und
Baumaterialien die &mile schwer beschadigen wird.
Auch, wenn derzeit keine Straaenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit Anwohner
nicht direkt Uber Straflenausbaubeitrage eine grundhafte Emeuerung der Strafe bezahlen mUssen,
kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die Johann -Sebastian -Bach-
Strafe grundhaft erneuert werden muss.
Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen, die
mOglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs behindern werden.

lch beantrage folgende Anderungen:
o Ein Gutachten soil den derzeitigen Strafienzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung Uber die KostenObernahme einer mOglichen grundhaften Erneuerung der Fahrbahn,
verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und Laubacher BUrger sollen
durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht benachteiligt werden. Dieses Gutachten soil

Bestandteil des Planungsentwurfes sein.
o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Strallen des Musikerviertels ist begrenzt und derzeit

fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass wahrend der

Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den StraBen des Musikerviertels entfallen.
o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soli im gesamten Musikerviertel wahrend der Bauarbeiten

und nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.
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Stellplatzschliissel

Im Planentwurf wird kein konkreter StellplatzschlOssel angegeben und ausschliefilich unter 2.
Vorhaben und Erschlieflungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hingewiesen. Die
bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die Stellplatzsatzung der Stadt
Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell
besteht keine Oltige Stellplatzsatzung und damit auch keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger
Stellplatze auf dem GrundstOck. Daher ist Im aktuellen Entwurf keine Festlegung Ober die Zahl
notwendiger Steliplatze getroffen. Dem Planungsburo und dem Architekten sollte bekannt sein, dass
Laubach keine gOltige Stellplatzsatzung hat.
Die bestehenden Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Stralle sind bereits nahezu erschdpft und
weitestgehend ausgelastet Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an Stellplatzen
vollumfanglich auf dem GrundstOck zu schaffen.
Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan drehte sich
u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der Projektgesellschaft bereits
darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem GrundstOck schaffen mOchte..Die
Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach vor, (vgl. BegrOndung
zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-
Stralle" Kapitel 2 Vorhaben- und ErschlieBungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der
Baugesellschaft, einen Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu bekommen.
Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer Bewohnerzahl
von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu oder von den
Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplaten auf dem Grundsteck kann man daraus
ableiten.
Die ursprOngliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatschlussel von 1,75. Nicht
ohne Grund wurde bei Einfuhrung der Satzung der SchlOssel von 1,75 festgelegt. Die Versorgung mit
OPNV, Entfemung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und nach GieBen waren
ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl Pkw je Einwohner noch hOher als zur Einfihrung der
Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschltissel unterhalb von 1,75 kann nur dadurch begrandet werden, dem
Bautrager meglichst welt entgegen zu kommen, urn mOglichst viel Quadratmeter verkaufbare
Wohnflache zu schaffen - auf Kosten aller Anwohner.
Die gegenseitige ROcksichtnahme gebietet es, dass auf dem GrundstOck ausreichend Stellplatze
eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der Stage und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen u.a. auch fOr Rettungsfahrzeuge zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung geht davon aus, dass insbesondere in den Knotenbereichen im
Musikerviertel Stellplatzmarkierungen auf der Stralle wegfallen werden. _Das erlaubte Straflenparken
in markierten Flachen stellt jedoch em n Sichthindernis dar und sollte insbesondere in Knotenbereichen
reduziert werden" (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12). Die Verkehrsuntersuchung geht in ihrem
Fazit zwar davon aus, das „das prognostizierte Verkehrsaufkommen [...] leistungsfahig abgewickelt
werden kann.". Dennoch ist auch im Verkehrsgutachten unstrittig, dass das Verkehrsaufkommen
durch die hohe Zahl an zusatzlichen Bewohnern und Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen:

o Festlegung des SteliplatzschlOssels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des Stellplatzschltissels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
o Schaffung aller erforderlichen Stellplatze auf dem GrundstOck
o Die Zahl der Stellplatzmarkierungen im gesamten Musikerviertel darf nicht durch die neue

Wohnanlage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. durch neue
Grundstockseinfahrten) muss an anderer Stelle ausgeglichen werden.

o Erganzung des Verkehrsgutachtens urn die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem GrundstUck
des Bauvorhabens (mit wie vielen Pkws ist bei 50 Wohnungen und 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit zu rechnen).

35321 Laubach

Blatt 7 zum Schreiben vom 20.11.2019

GrundstUcksfre iflachen

Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Oblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baume und Pflanzen soil dabei geschOtzt werden. Der
Bestand an alten Baumen auf und neben dem GrundstOck pragt das derzeitige Bild im oberen Bereich
des IVIusikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage und Angrenzung an emn
Naturschutzgebiet sollte dabei berOcksichtigt werden.
Ich beantrage daher folgende Anderungen:

o Mindestens 30% der Grundshicksfreiflachen sind mit LaubgehOlzen zu bepflanzen
o Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume gekennzeichnet

werden.
o 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben.

C. Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen an die
Stadtverordneten der Stadt Laubach fOr ihre Stellungnahme zuzuleiten. Dartther hinaus beantrage ich
die ErOrterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die Aufnahme
meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

!oh halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue
Erkenntnisse einzubringen.

D. Datenschutz

Ich berufe mich auf mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem Recht,
zu bestimmen, was mit meinen Daten geschieht und wofiir sie nicht verwendet werden dOrfen (Art. 1
DSGVO). Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer und
Mailadresse) an Dritte (z.B. Planungsbiiro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdrucklich nicht zu
sofern mein Name oder meine genaue Anschrift fOr die Bearbeitung meiner Stellungname nicht
relevant sind.

2. 'ac Cc 25- 4. Oig
Ort, Datum



An die

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstrafte 11
35321 Laubach

Absender:

(ou&IIN

Datum: .2 9. f I„Zed 11

Einwendungen

im Rahmen Beteiligung der offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans "Wohnanlage
Johann-Sebastian-Bach-StraBe" der Stadt Laubach

Hier: Einwendungen gemaR § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das Riicksichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

Unser Haus befindet sich ca..2()()Meter Entfernung bis zum ehem. Singalumnat. Durch die
geplante Bebauung bin ich persiinfich betroffen und mochte auf folgende Beeintrachtigungen
meiner Rechte hinweisen:

o Durch eine Larm- u. Verkehrsbelastung wahrend der Abrissentsorgung und Neubauarbeiten
o Durch die Anzahl der geplanten Wohnungen und die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner
o Durch den stark zunehmenden ruhenden und flieRenden Verkehr

o Durch zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualit6t
o Durch evtl. entstehende Kosten fur eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Johann-

Sebastian-Bach-Strafte sowie eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehiihe

Allgemein:
Die Lage des Planungsgebietes ist der htichste Punkt im gesamten Musikerviertel, die Gebaude
werden weit tiber alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in Gesamthohe
und Geschosszahl ist für das gesamte Musikerviertel uniiblich und wird das Erscheinungsbild
deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus weiterer Entfernung nicht
entkommen.

1. Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss angegeben.

Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird,
dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird. Damit werden es wohl 3
Voll- und em n Staffelgeschoss.

2. In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse oder eine Firsthdhe von mehr als 12,5 Meter zugelassen.

3. Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter U.N.N. Das
referenzierte Nachbargebaude hat eine vergleichbare Haile. Der Entwurf des Bebauungsplanes
sieht nun vor, dass eine maximale Hale von 238,0 Metern zugelassen werden soil. Das sind fast
3 Meter mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die GesamthOhe der
Gebaude betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthohe 13,3 Meter.

ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

zu 1: Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
zu 2: Festlegung der maximalen Firsthahe auf 12,5 Meter
zu 3: Festlegung der maximalen Hiihe auf 236 Meter U.N.N.

Anzahl Wohnungen

Allgemein:
In der Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben, dass
bis zu 50 Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus. Das bedeutet, dass man mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen kann.

O Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca. 100
Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.

O Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegeniiber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wiirde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

• Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen out 32



Verdichtung / Grundflachenzahl

Allgemein:
Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach §17
Abs. 1 BauNVO far Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen fur Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% itherschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermoglicht bzw. nur noch 40% des GrundstOckes
kOnnen gartnerisch angelegt werden.

o Eine Verdichtung in dieser Grogenordnung ist für Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt) und
speziell fur das Musikerviertel absolut uniiblich. Das Plangebiet befindet sich direkt am
Ortsrand in Waldrandlage.

o FLU' die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser Grogenordnung nicht
Ublich.

o Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objelct in die Eigenart der njheren Umgebung nach dem Mag der baulichen Nutzung
einfLigt.

O Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von augen wahrnehmbare Erscheinung der
Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berOcksichtigen.

o Die in Laubacher Wohngebieten Libliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

Allgemein:
In der Begrandung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung gewahrleistet sei
(s. "Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan", Seite 10). Dies wird nur
dadurch begriindet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober die Kapazitat des
Abwassersystems werden keine Angaben gemacht.

Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Strage ist aber moglicherweise fiir
die hohere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.

O Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des GrundstUckes versiegelt und fiihren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wiirde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).

o Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegeniiber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl an
Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des
Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Strafte die hiihere Abwassermenge aufnehmen kann.

o Alternativ eine Abwasserruckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen nicht
ausreichend sein sollte.

Bauablaufplanung / StraBenzustand Johann-Sebastian-Bach-StraBe

Allgemein:
In der „Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heigt es im Abschnitt
„Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Uber die Johann-Sebastian-Bach-Strage
erfolgt. Alternativen hierzu bestiinden keine.

o Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Strage diinn ist und emn

dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Strage schwer beschadigen wird.

Auch, wenn derzeit keine Stragenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober die Stragenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Strage
bezahlen mOssen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Strage grundhaft erneuert werden muss.

o Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen,
die mbglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Fin Gutachten soli den derzeitigen Stragenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine
Festlegung Ober die KostenUbernahme einer moglichen grundhaften Erneuerung der Fahrbahn,
verursacht durch Baustellenverkehr soli getroffen werden. Anwohner und Laubacher Burger
sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht benachteiligt werden. Dieses
Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Straiten des Musikerviertels ist begrenzt und
derzeit fiir den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soll festgehalten werden, dass wahrend
der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Straiten des Musikerviertels entfallen.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens gegenUber heute nicht verringert
werden.

Stellplatzschliissel

Allgemein:
Im Planentwurf wird kein konkreter StellplatzschlUssel angegeben und ausschlieglich unter
Vorhaben und Erschliegungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hingewiesen. Die



bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die Stellplatzsatzung der
Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.06.2019
aufgehoben. Aktuell besteht keine gultige Stellplatzsatzung und damit auch keine Festlegung Ober
die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem Grundshick. Daher 1st im alctuellen Entwurf keine
Festlegung Liber die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen. Dem Planungsbiiro und dem
Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine gultige Stellplatzsatzung hat.

Die Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Strage sind durch den Bestand bereits nahezu
erschopft. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an Stellplatzen vollumfanglich auf dem
GrundstOck zu schaffen.

Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan drehte sich
u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der Projektgesellschaft bereits
darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem Grundstiick schaffen mochte.
"Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach vor", (vgl.
Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-
Sebastian-Bach-Strage" Kapitel 2 Vorhaben- und Erschliegungsplan, Seite 10) ist aus meiner Sicht
em n Versuch der Baugesellschaft, einen Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger
Stellplatze zu bekommen.

o Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Steliplatzen auf dem Grundstuck
kann man daraus ableiten.

O Die urspriingliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hate einen Stellplatzschlussel von 1,75.
Dies wurde nicht ohne Grund bei der Einfiihrung der Satzung festgelegt. Die Versorgung mit
QPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und nach Giegen waren
ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl PKW je Einwohner noch hoher als zur Einftihrung der
Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschliissel unterhalb von 1,75 kann nur dadurch begriindet
werden, dem Bautrager moglichst welt entgegen zu kommen, urn moglichst viel Quadratmeter
verkaufbare Wohnflache zu schaffen auf Kosten aller Anwohner.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Festlegung des Stellplatzschliissels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des Stellplatzschlussels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan

Grundstacksfreiflachen

Allgemein:
Insbesondere in neueren Bebauungsplanen 1st es iiblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baume und Pflanzen soli dabei geschiitzt werden. Der
Bestand an alten Baumen auf und neben dem Grundstilick pragt das derzeitige Bild im oberen
Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direlcte Waldrandlage und Angrenzung an
em n Naturschutzgebiet sollte dabei berUcksichtigt werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o mindestens30% der Grundstiicksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen
o 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben

Zusammenfassung

Ich bine urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen an die
Stadtverordneten der Stadt Laubach für ihre Stellungnahme zuzuleiten. DarOber hinaus beantrage
ich die ErOrterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die
Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue
Erkenntnisse einzubringen.

Datenschutz

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte (z.B.
Planungsbiiro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdriicklich nicht zu, sofern mein Name oder
meine genaue Anschrift fur die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.

tcw,6(t, 21 44. c
Ort, Datum Unterschrift
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Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstrafle 11
35321 Laubach

26.11.2019Einwendungen im Rahmen Beteiligung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des
Bebauungsplans „Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Stralle" der Stadt Laubach, hier:
Einwendungen gernall § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das ROcksichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

Ganz personlich mochte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planung hinweisen (personliche Betroffenheit):

Mein Haus / mein GrundstOck befindet sich in ca. 60 Meter Entfemung zum Plangebiet.
Durch die geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und
die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine Larm- und Verkehrsbeiastung
wahrend der Bauarbeiten, durch den zunehmenden ruhenden und fliefienden Verkehr, durch
die zu hohe Verdichtung und durch eine Vermindening meiner Wohnqualitat unmittelbar
betroffen. Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten fOr eine grundhafte
Erneuerung der Fahrbahn der Johann-Sebastian-Bach-Stralle sowie fur eine
Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die
Gebaude werden welt Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in
Gesamthohe und Geschosszahl 1st fOr das gesamte Musikerviertel unOblich und wird das
Erscheinungsbild deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus
weiterer Entfernung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebaude eine vergleichbare Hobe. Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht nun vor,
dass eine maximale Hohe von 238,0 Meter,, zugelassen werden soil. Das sind fast 3 Meter
mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der Gebaude
betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthohe 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss
angegeben. Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon
ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird (vgl.
BegrOndung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2). Damit werden es 3
Voll- und em n Staffelgeschoss.
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine Firsthtihe von mehr als 12,50 Meter
zugelassen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurfo
:Festlegung der maximalen HOhe auf 236 Meter U.N.N.

o Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
o Festlegung der maximalen FirsthOhe auf 12,50 Meter

Anzahl Wohnungen

In der Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind (vgl. BegrOndung zum Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan, S. 6. Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3.1). Das bedeutet, dass man
mit 110 Bewohnem auf dem Plangebiet rechnen muss.
Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca.
100 Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.
Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenOber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wOrde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet
werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.
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Verdichtung / Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach
§17 Abs. 1 BauNVO far Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standfiachen fUr Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Uberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermaglicht bzw. nur noch 40% des
GrundstOckes konnen gartnerisch angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser GrOISenordnung ist fur Laubach (mit Ausnahme der lnnenstadt
und dem lndustriegebiet Geisenwiese) und speziell kir das Musikerviertel absolut unOblich.
Das Plangebiet befindet sich direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
FOr die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser GroRenordnung nicht
Oblich.
Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem MaR der baulichen
Nutzung
Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von auRen wahrnehmbare Erscheinung
der Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berUcksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten Obliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

A bwasser / Oberflachenentwasserung

In der Begrundung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung
gewahrleistet sei (s. „Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan",
Seite 10). Dies wird nur dadurch begrundet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober
die Kapazitat des Abwassersystems wird keine Angabe gemacht.
Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bache-Stralle ist aber
mtiglicherweise Mr die h6here Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des GrundstOckes versiegelt und fOhren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wOrde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegeniker dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhOhen, da die Anzahl
an Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soli ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Strafle die hOhere Abwassermenge aufnehmen kann.

o Eine Regelung der KostenObernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich sein wird

o Alternativ eine AbwasserrOckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen
nicht ausreichend sein sollte.

Bauablaufplanung / StraBenzustand Johann-Sebastian-Bach-Straae

In der „BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heiRt es im
Abschnitt „Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-
Bach-Strafle erfolgt. Altemativen hierzu bestunden keine.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-StraRe &inn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Strafie schwer beschadigen wird.
Auch, wenn derzeit keine Strailenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober StraRenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der StraRe
bezahlen mussen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Stratle grundhaft erneuert werden muss.
Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche
Fahrbahnverengungen, die mOglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs
behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
o Ein Gutachten soli den derzeitigen StraRenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung Ober die KostenObernahme einer mOglichen grundhaften Erneuerung der
Fahrbahn, verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und
Laubacher Burger sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht
benachteiligt werden. Dieses Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den StraRen des Musikerviertels ist begrenzt
und derzeit fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass
wahrend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den StraRen des Musikerviertels
entfallen.

* Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soli im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.

Steliplatzschitissel

im Planentwurf wird kein konkreter StellplatzschlUssel angegeben und ausschlieRlich unter
.2. Vorhaben und ErschlieRungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach
hingewiesen. Die bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die
Stellplatzsatzung der Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell besteht keine gOltige Stellplatzsatzung und damit auch
keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem GrundstOck. Daher ist im
aktuellen Entwurf keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen.
Dem PlanungsbUro und dem Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine gOltige
Stellplatzsatzung hat.
Die bestehenden Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-StraRe sind bereits nahezu
erschopft und weitestgehend ausgelastet. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an
Stellplatzen vollumfanglich auf dem GrundstOck zu schaffen.
Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
drehte sich u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der
Projektgesellschaft bereits darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem
GrundstOck schaffen mOchte. „Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung
der Stadt Laubach vor", (vgl. BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-StraRe" Kapitel 2 Vorhaben- und
ErschlieRungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der Baugesellschaft, einen
Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu bekommen.
Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
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oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem
Grundstuck kann man daraus ableiten.
Die ursprungliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen StellplatzschlUssel von
1,75. Nicht ohne Grund wurde bei EinfUhrung der Satzung der SchlUssel von 1,75 festgelegt.
Die Versorgung mit OPNV, Enffemung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und
nach Gieflen waren ausschlaggebend. Heute 1st die Anzahl Pkw je Einwohner noch hoher als
zur Einfahrung der Stellplatzsatzung. Ein StellplatzschlUssel unterhalb von 1,75 kann nur
dadurch begrUndet werden, dem Bautrager mbglichst welt entgegen zu kommen, um
mOglichst viel Quadratmeter verkaufbare Wohnflache zu schaffen - auf Kosten alter
Anwohner.
Die gegenseitige RUcksichtnahme gebietet es, dass auf dem Grundstuck ausreichend
Stellplatze eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der Strafle und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen u.a. auch fUr Rettungsfahrzeuge zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung geht davon aus, dass insbesondere in den Knotenbereichen im
Musikerviertel Stellplatzmarkierungen auf der Strafe wegfallen werden. „Das erlaubte
StraBenparken in markierten Flachen stellt jedoch em n Sichthindernis dar und sollte
insbesondere in Knotenbereichen reduziert werden" (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12).
Die Verkehrsuntersuchung geht in ihrem Fazit zwar davon aus, das .das prognostizierte
Verkehrsaufkommen leistungsfahig abgewickelt werden kann.". Dennoch 1st auch im
Verkehrsgutachten unstrittig, dass das Verkehrsaufkommen durch die hohe Zahl an
zusatzlichen Bewohnern und Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird.

[oh beantrage folgende Anderungen:

o Festlegung des StellplatzschlOssels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des StellplatzschlOssels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
0 Schaffung alter erforderlichen Stellplatze auf dem GrundstUck
o Die Zahl der Stellplatzmarkierungen im gesamten Musikerviertel darf nicht durch die

neue Wohnanlage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. durch
neue Grundstuckseinfahrten) muss an anderer Stelle ausgeglichen werden.

o Erganzung des Verkehrsgutachtens urn die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem
Grundstuck des Bauvorhabens (mit wie vielen Pkws 1st bei 50 Wohnungen und 2,2
Bewohnern je Wohneinheit zu rechnen).
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Grundstiicksfreiflachen

insbesondere in neueren Bebauungsplanen 1st es Ublich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. insbesondere der Bestand alter Baume und Pflanzen soil dabei geschOtzt
werden. Der Bestand an alten Baumen auf und neben dem GrundstUck pragt das derzeitige
Bird im oberen Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage
und Angrenzung an em n Naturschutzgebiet sollte dabei berUcksichtigt werden.
Ich beantrage daher folgende Anderungen:

o Mindestens 30% der Grundstucksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen
Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume
gekennzeichnet werden.

O 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben.

C. Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fUr ihre Stellungnahme zuzuleiten. DarOber
hinaus beantrage ich die Eriirterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren
Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue Erkenntnisse einzubringen.

D. Datenschutz

[oh berufe mich auf mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem
Recht, zu bestimmen, was mit meinen Daten geschieht und wofur sie nicht verwendet
werden &Wen (Art. 1 DSGVO). Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name,
Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse) an Dritte (z.B. PlanungsbUro,
Gemeindevertretung) stimme ich ausdrOcklich nicht zu sofern mein Name oder meine
genaue Anschrift fUr die Bearbeitung meiner Stellungname nicht relevant sind.

brt,Datum

?

,
Unterschrift
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=Liu=
Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstrage 11
35321 Laubach

35321 Laubach

26.11.2019
Einwendungen im Rahmen Beteiligung der offentlIchkeit bei der Aufstellung des
Bebauungsplans „Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-StraSe" der Stadt Laubach, hier:
Einwendungen genial!. § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das RUcksichtnahmegebot verletzt werden.

Personfiche Betroffenheit

Ganz personlich milichte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planung hinweisen (personliche Betroffenheit):

Mein Haus / mein Grundstuck befindet sich in ca. 60 Meter Entfernung zum Plangebiet.
Durch die geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und
die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine Larm- und Verkehrsbelastung
wahrend der Bauarbeiten, durch den zunehmenden ruhenden und flieRenden Verkehr, durch
die zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat unmittelbar
betroffen. Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten fur eine grundhafte
Erneuerung der Fahrbahn der Johann-Sebastian-Bach-Stralle sowie fur eine
Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehtihe

Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die
Gebaude werden weit Uber alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in
GesamthOhe und Geschosszahl ist für das gesamte Musikerviertel untiblich und wird das
Erscheinungsbild deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus
weiterer Entfernung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebaude eine vergleichbare Hahe. Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht nun vor,
dass eine maximale H6he von 238,0 Metem zugelassen werden soil. Das sind fast 3 Meter
mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der Gebaude
betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthohe 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss
angegeben. Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon
ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird (vgl.
Begaindung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2). Damit werden es 3
Voll- und em n Staffelgeschoss.
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine Firsth6he von mehr als 12,50 Meter
zugelassen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der maximalen Hale auf 236 Meter 0.N.N.
o Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
O Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12.50 Meter

Anzahl Wohnungen

In der Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind (vgl. Begrundung zum Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan, S. 6. Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3.1). Das bedeutet, dass man
mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen muss.
Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamfflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca.
100 Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.
Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegeraiber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wOrde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet
werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
• Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.

Verdichtung I Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach
§17 Abs. 1 BauNVO fur Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen kir Abfallbehalter dart diese Grenze urn 50% Uberschritten
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werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermOglicht bzw. nur noch 40% des
Grundstuckes k6nnen gartnerisch angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser Graenordnung ist far Laubach (mit Ausnahme der lnnenstadt
und dem Industriegebiet Geisenwiese) und speziell fOr das Musikerviertel absolut unOblich.
Das Plangebiet befindet sich direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
Fur die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser Groflenordnung nicht

Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mall der baulichen
Nutzung einfOgt.
Bel Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von auflen wahrnehmbare Erscheinung
der Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berOcksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten 013fiche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
a Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

In der Begrundung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung
gewahrleistet sei (s. „Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan",
Seite 10). Dies wird nur dadurch begrOndet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober
die Kapazitat des Abwassersystems wird keine Angabe gemacht.
Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bache-Stralle ist aber
mOglicherweise Mr die hohere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des GrundstOckes versiegelt und fOhren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wOrde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine ErhOhung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegentiber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhOhen, da die Anzahl
an Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
a Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann -Sebastian -Bach -Strafe die Where Abwassermenge aufnehmen kann.

a Eine Regelung der Kosteraternahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich sein wird

a Altemativ eine Abwasserruckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen
nicht ausreichend sein sollte.
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Bauablaufplanung / Straftenzustand Johann-Sebastian-Bach-Strafie

In der „Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heat es im
Abschnitt „Bauablaufplanung°, dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann -Sebastian-
Bach -Strafe erfolgt. Alternativen hierzu bestunden keine.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-StraBe dOnn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Stark schwer beschadigen wird.
Auch, wenn derzeit keine Stratlenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober Strafienausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der &mile
bezahlen mussen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Stralle grundhaft erneuert werden muss.
Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche
Fahrbahnverengungen, die moglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs
behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
a Ein Gutachten soil den derzeitigen Straflenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung Ober die KostenObernahme einer mOglichen grundhaften Erneuerung der
Fahrbahn, verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und
Laubacher BUrger sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht
benachteiligt werden. Dieses Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

a Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Staten des Musikerviertels ist begrenzt
und derzeit fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass
wahrend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Straflen des Musikerviertels
entfallen.

a Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.

StellplatzschlOssel

Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschlussel angegeben und ausschliealich tinter
2. Vorhaben und Erschlieflungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach
hingewiesen. Die bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die
Stellplatzsatzung der Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell besteht keine gOltige Stellplatzsatzung und damit auch
keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem GrundstOck. Daher ist im
aktuellen Entwurf keine Festlegung Liber die Zahl notwendiger Stellpfatze getroffen.
Dem Planungsburo und dem Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine gUltige
Stellplatzsatzung hat.
Die bestehenden Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Stralle sind bereits nahezu
erschopft und weitestgehend ausgelastet. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an
Stellplatzen vollumfanglich auf dem GrundstOck zu schaffen.
Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
drehte sich u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der
Projektgesellschaft bereits darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem
GrundstOck schaffen mOchte. „Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung
der Stadt Laubach vor", (vgl. Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Wohnanlage Johann -Sebastian -Bach -Strafe " Kapitel 2 Vorhaben- und
Erschlieflungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der Baugesellschaft, einen
Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu bekommen.
Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu



Blatt 5 zum Schreiben vom 26.11.2019 Blatt 6 zum Schreiben vom 26.11.2019

oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem
Grundstack kann man daraus ableiten.
Die ursprangliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschliissel von
1,75. Nicht ohne Grund wurde bei Einfahrung der Satzung der Schlassel von 1,75 festgelegt.
Die Versorgung mit OPNV, Enffernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und
nach Gieflen waren ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl Pkw je Einwohner noch hOher als
zur Einfahrung der Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschlassel unterhalb von 1,75 kann nur
dadurch begrandet werden, dem Bautrager mOglichst weit entgegen zu kommen, urn
mOglichst viel Quadratmeter verkaufbare Wohnflache zu schaffen - auf Kosten alter
Anwohner.
Die gegenseitige Racksichtnahme gebietet es, dass auf dem Grundstack ausreichend
Stellplatze eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der &mile und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen u.a. auch far Rettungsfahrzeuge zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung geht davon aus, dass insbesondere in den Knotenbereichen im
Musikerviertel Stellplatzmarkierungen auf der Stralle wegfallen werden. „Das erlaubte
Straflenparken in markierten Flachen stellt jedoch em n Sichthindernis dar und sollte
insbesondere in Knotenbereichen reduziert werden" (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12).
Die Verkehrsuntersuchung geht in ihrem Fazit zwar davon aus, das „das prognostizierte
Verkehrsaufkommen [...] leistungsfahig abgewickelt werden kann.". Dennoch ist auch im
Verkehrsgutachten unstrittig, dass das Verkehrsaufkommen durch die hohe Zahl an
zusatzlichen Bewohnem und Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen:

o Festlegung des Stellplatzschlassels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des Stellplatzschftissels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
o Schaffung alter erforderlichen Stellplatze auf dem Grundstack
o Die Zahl der Stellplatzmarkierungen im gesamten Musikerviertel dart nicht durch die

neue Wohnanlage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. durch
neue Grundstackseinfahrten) muss an anderer Stelle ausgeglichen werden.

o Erganzung des Verkehrsgutachtens urn die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem
Grundstack des Bauvorhabens (mit wie vielen Pkws ist bei 50 Wohnungen und 2,2
Bewohnern je Wohneinheit zu rechnen).

GrundstOcksfreiflachen

lnsbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es ablich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. lnsbesondere der Bestand alter Baume und Pflanzen soil dabei geschatzt
werden. Der Bestand an alten Baumen auf und neben dem Grundstack pragt das derzeitige
Bild im oberen Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage
und Angrenzung an em n Naturschutzgebiet sollte dabei beracksichtigt werden.
!di beantrage daher folgende Anderungen:

o Mindestens 30% der Grundstacksfreiflachen sind mit LaubgehOlzen zu bepflanzen
o Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume

gekennzeichnet werden.
o 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben.

C. Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach far ihre Stellungnahme zuzuleiten. Daraber
hinaus beantrage ich die Er6rterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren
Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

lch halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue Erkenntnisse einzubringen.

D. Datenschutz

Ich berufe mich auf mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem
Recht, zu bestimmen, was mit meinen Daten geschieht und wofar sie nicht verwendet
werden darfen (Art. 1 DSGVO). Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name,
Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse) an Dritte (z.B. Planungsburo,
Gemeindevertretung) stimme ich ausdracklich nicht zu sofem mein Name oder meine
genaue Anschrift far die Bearbeitung meiner Stellungname nicht relevant sind.

et, 7Xe ,?;
Ort, Datum



An die

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
FriedrichstraBe 11
35321 Laubach

Absender:

Datum: Z . - '(

Einwendungen

im Rahmen Beteiligung der offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans "Wohnanlage
Johann-Sebastian-Bach-Stralle" der Stadt Laubach

Hier: Einwendungen gema § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der KonfiiIctbewaltigung und das Rilicksichtnahmegebot verletzt werden.

PersonOche Betroffenheit

Unser Haus befindet sich ca. -Meter Entfernung bis zum ehem. Singalumnat. Durch die
geplante Bebauung bin ich personlich betroffen und mochte auf folgende Beeintrachtigungen
meiner Rechte hinweisen:

o Durch eine Larm- u. Verkehrsbelastung wahrend der Abrissentsorgung und Neubauarbeiten
• Durch die Anzahl der geplanten Wohnungen und die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner
O Durch den stark zunehmenden ruhenden und flieRenden Verkehr
o Durch zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat

O Durch evtl. entstehende Kosten fur eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Johann-
Sebastian-Bach-Strage sowie eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Allgemein:
Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die Gebaude

werden welt Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in Gesamthiihe
und Geschosszahl ist kir das gesamte Musikerviertel unüblich und wird das Erscheinungsbild
deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus weiterer Entfernung nicht
entkom men.

1. Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss angegeben.
Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird,
dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird. Damit werden es wohl 3
Volt- und em n Staffelgeschoss.

2. In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse oder eine Firsthohe von mehr als 12,5 Meter zugelassen.

3. Das bestehende Singalumnat hat eine GelAudehohe von 235,14 Meter Ü.N.N. Das
referenzierte Nachbargebaude hat eine vergleichbare Hohe. Der Entwurf des Bebauungsplanes
sieht nun vor, dass eine maximale Hohe von 238,0 Metern zugelassen werden soli. Das sind fast
3 Meter mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der
Gebaude betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthiihe 13,3 Meter.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

zu 1: Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
zu 2: Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,5 Meter
zu 3: Festlegung der maximalen Hahe auf 236 Meter U.N.N.

Anzahl Wohnungen

Allgemein:
In der Begrandung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben, dass
bis zu 50 Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus. Das bedeutet, dass man mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen kann.

o Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine

Gesamtfl5che von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca. 100
Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.

O Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegen(iber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wiirde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 32



Verdichtung / Grundflachenzahl

Allgemein:
Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach §17
Abs. 1 BauNVO fUr Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen fiir Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Oberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermoglicht bzw. nur noch 40% des GrundstOckes
konnen gartnerisch angelegt werden.

O Eine Verdichtung in dieser Grogenordnung ist kir Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt) und

speziell fur das Musikerviertel absolut uniiblich. Das Plangebiet befindet sich direkt am
Ortsrand in Waldrandlage.

o Fur die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser Grolknordnung nicht
Ublich.

o Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mali der baulichen Nutzung
einfUgt.

o Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von auRen wahrnehmbare Erscheinung der
Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berUcksichtigen.

O Die in Laubacher Wohngebieten Libliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

Allgemein:
In der BegrUndung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung gewahrleistet sei
(s. "BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan", Seite 10). Dies wird nur
dadurch begriindet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober die Kapazitat des
Abwassersystems werden keine Angaben gemacht.

Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Strafie ist aber moglicherweise für
die hohere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.

• Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des GrundstOckes versiegelt und fiihren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wOrde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).

O Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegenither dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhiihen, da die Anzahl an
Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des
Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Strafle die hohere Abwassermenge aufnehmen kann.

o Alternativ eine Abwasserriickhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen nicht
ausreichend sein saute.

Bauablaufplanung / Straftenzustand Johann-Sebastian-Bach-Strafle

Allgemein:
In der „BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heillt es im Abschnitt
„Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-Bach-Strafie
erfolgt. Alternativen hierzu bestiinden keine.

o Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-StraRe chinn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Stralle schwer beschadigen wird.

Auch, wenn derzeit keine Strafienbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Uber die Stragenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Strafie
bezahlen mussen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Strafte grundhaft erneuert werden muss.

O Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen,
die meiglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Ein Gutachten soil den derzeitigen Straftenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine
Festlegung Liber die Kostenikernahme einer moglichen grundhaften Erneuerung der Fahrbahn,
verursacht durch Baustellenverkehr soli getroffen werden. Anwohner und Laubacher Burger
sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht benachteiligt werden. Dieses
Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Stragen des Musikerviertels ist begrenzt und
derzeit fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten werden, dass wahrend
der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Strallen des Musikerviertels entfallen.

O Die Anzahl der Steliplatzmarkierungen soli im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens gegeniker heute nicht verringert
werden.

StellplatzschlUssel

Allgemein:
Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschliissel angegeben und ausschliefIlich unter „2.
Vorhaben und Erschliellungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hingewiesen. Die



bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die Stellplatzsatzung der
Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.06.2019
aufgehoben. Aktuell besteht keine gUltige Stellplatzsatzung und damit auch keine Festlegung Ober
die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem Grundstuck. Daher ist im aktuellen Entwurf keine
Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen. Dem Planungsburo und dem
Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine giiltige Stellplatzsatzung hat.

Die Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Strafte sind durch den Bestand bereits nahezu
erschopft. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an Stellplatzen vollumfanglich auf dem
Grundstuck zu schaffen.

Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan drehte sich
u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der Projektgesellschaft bereits
darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem Grundsti.ick schaffen mochte.
"Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach vor", (vgl.
Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-
Sebastian-Bach-Stralle" Kapitel 2 Vorhaben- und Erschliegungsplan, Seite 10) ist aus meiner Sicht
em n Versuch der Baugesellschaft, einen Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger
Stellplatze zu bekommen.

O Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf anStellplatzen auf dem Grundsblick
kann man daraus ableiten.

O Die ursprOngliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschliissel von 1,75.
Dies wurde nicht ohne Grund bei der Einfuhrung der Satzung festgelegt. Die Versorgung mit
OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und nach GieRen waren
ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl PKW je Einwohner noch holler als zur Einfiihrung der
Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschliissel unterhalb von 1,75 kann nur dadurch begriindet
werden, dem Bautrager mOglichst weit entgegen zu kommen, urn moglichst viel Quadratmeter
verkaufbare Wohnflache zu schaffen auf Kosten aller Anwohner.

ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Festlegung des Stellplatzschliissels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des Stellplatzschliissels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan

GrundstOcksfreiflachen

Allgemein:
Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Oblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baurne und Pflanzen soli dabei geschiitzt werden. Der
Bestand an alten Baumen auf und neben dem GrundstOck pragt das derzeitige Bild im oberen
Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage und Angrenzung an
em n Naturschutzgebiet sollte dabei beriicksichtigt werden.

ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Mindestens 30% der GrundstOcksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen

O 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben

Zusammenfassung

ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen an die
Stadtverordneten der Stadt Laubach far ihre Stellungnahme zuzuleiten. DarOber hinaus beantrage
ich die Ereirterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die
Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue
Erkenntnisse einzubringen.

Datenschutz

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte (z.B.
Planungsburo, Gemeindevertretung) stimme ich ausdrUcklich nicht zu, sofern mein Name oder
meine genaue Anschrift ftir die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.

( 2
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An die

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
FriedrichstraRe 11
35321 Laubach

Absender:

Zi •e/ /).)

Datum: 2,7 ,  / / t I
Einwendungen

im Rahmen Beteiligung der offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans "Wohnanlage
Johann-Sebastian-Bach-StraBe" der Stadt Laubach

Hier: Elnwendungen gemall § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das ROcksichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

Unser Haus befindet sich i)cl Meter Entfernung bis zum ehem. Singalumnat. Durch die
geplante Bebauung bin ich persOnlich betroffen und m6chte auf folgende Beeintrachtigungen
meiner Rechte hinweisen:

o Durch eine Larm- u. Verkehrsbelastung wahrend der Abrissentsorgung und Neubauarbeiten
o Durch die Anzahl der geplanten Wohnungen und die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner

o Durch den stark zunehmenden ruhenden und fliegenden Verkehr
o Durch zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat
o Durch evtl. entstehende Kosten far eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn der Johann-

Sebastian-Bach-Strage sowie eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Allgemein:
Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste PunIct im gesamten Musikerviertel, die Gebaude
werden welt Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in Gesamthohe
und Geschosszahl ist far das gesamte Musikerviertel unublich und wird das Erscheinungsbild
deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus weiterer Entfernung nicht
entkommen.

1. Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss angegeben.
Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird,
dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird. Damit werden es wohl 3
Voll- und em n Staffelgeschoss.

2. In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse oder eine Firsthohe von mehr als 12,5 Meter zugelassen.

3. Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter Ü.N.N. Das
referenzierte Nachbargebaude hat eine vergleichbare Hate. Der Entwurf des Bebauungsplanes
sieht nun vor, dass eine maximale Hohe von 238,0 Metern zugelassen werden soli. Das sind fast
3 Meter mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamth6he der
Gebaude betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthohe 13,3 Meter.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

zu 1: Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
zu 2: Festlegung der maximalen FirsthOhe auf 12,5 Meter
zu 3: Festlegung der maximalen HOhe auf 236 Meter U.N.N.

Anzahl Wohnungen

Allgemein:
In der Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben, dass
bis zu 50 Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus. Das bedeutet, dass man mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen kann.

o Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine

Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca. 100
Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.

o Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenOber dem

aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wiirde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 32



Verdichtung / Grundflachenzahl

Allgemein:
Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach §17
Abs. 1 BauNVO fUr Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen far Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Uberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermoglicht bzw. nur noch 40% des GrundstOckes
kOnnen gartnerisch angelegt werden.

O Eine Verdichtung in dieser Grogenordnung ist fur Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt) und
speziell fOr das Musikerviertel absolut unijblich. Das Plangebiet befindet sich direkt am
Ortsrand in Waldrandlage.

O Fur die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser GrOgenordnung nicht
Oblich.

O Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mall der baulichen Nutzung
einfugt.

O Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von augen wahrnehmbare Erscheinung der
Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berucksichtigen.

▪ Die in Laubacher Wohngebieten Ubliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

Allgemein:
In der BegrUndung des Vorhabens wird angegeben, class die Abwasserversorgung gewahrleistet sei
Is. "BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan", Seite 10). Dies wird nur
dadurch begriindet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober die Kapazitat des
Abwassersystems werden keine Angaben gemacht.

Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Strage ist aber mbglicherweise für
die h6here Menge an Abwasser nicht ausgelegt.

O Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des Grundstiickes versiegelt und fijhren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wOrde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).

O Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegeraiber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten um rund 25% erhohen, da die Anzahl an
Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

• Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des
Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Strage die hohere Abwassermenge aufnehmen kann.

• Alternativ eine Abwasserruckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen nicht
ausreichend sein sollte.

Bauablaufplanung / StraBenzustand Johann-Sebastian-Bach-StraBe

Allgemein:
In der „Begriindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heigt es im Abschnitt
„Bauablaufplanung", class die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-Bach-Strage
erfolgt. Alternativen hierzu bestiinden keine.

• Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Strage &inn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Stage schwer beschadigen wird.

Auch, wenn derzeit keine Stragenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober die Stragenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Strage
bezahlen mUssen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Strage grundhaft erneuert werden muss.

o Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen,

die mOglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Ein Gutachten soil den derzeitigen Stragenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine
Festlegung Ober die KostenUbernahme einer moglichen grundhaften Erneuerung der Fahrbahn,
verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und Laubacher Burger
sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht benachteiligt werden. Dieses
Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Stragen des Musikerviertels ist begrenzt und

derzeit fiir den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soli festgehalten werden, class wahrend
der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Stragen des Musikerviertels entfallen.

O Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soli im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens gegenUber heute nicht verringert
werden.

Stellplatzschliissel

Allgemein:
Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschlussel angegeben und ausschlieglich unter „2.
Vorhaben und Erschliegungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hingewiesen. Die



bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die Stellplatzsatzung der
Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.06.2019
aufgehoben. Aktuell besteht keine gultige Stellplatzsatzung und damit auch keine Festlegung iiber
die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem Grundsttick. Daher ist im aktuellen Entwurf keine
Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen. Dem Planungsbliro und dem
Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine gultige Stellplatzsatzung hat.

Die Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Strage sind durch den Bestand bereits nahezu
erschtipft. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an Stellplatzen vollumfanglich auf dem
Grundstiick zu schaffen.

Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan drehte sich
u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der Projektgesellschaft bereits
darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem Grundstiick schaffen mochte.
"Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach vor", (vgl.
BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-
Sebastian-Bach-Strage" Kapitel 2 Vorhaben- und Erschlie(ungsplan, Seite 10) ist aus meiner Sicht
em n Versuch der Baugesellschaft, einen Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger
Stellplatze zu bekommen.

O Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem Grundstuck
kann man daraus ableiten.

o Die ursprungliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschlijssel von 1,75.

Dies wurde nicht ohne Grund bei der Einfijhrung der Satzung festgelegt. Die Versorgung mit
OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und nach Giegen waren
ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl PKW je Einwohner noch Wier als zur Einfiihrung der
Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschlijssel unterhalb von 1,75 kann nur dadurch begrUndet
werden, dem Bautrager moglichst weit entgegen zu kommen, urn moglichst viel Quadratmeter
verkaufbare Wohnflache zu schaffen auf Kosten aller Anwohner.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Festlegung des Stellplatzschkissels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des Stellplatzschliissels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan

GrundstOcksfreiflachen

Allgemeln:
Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Mich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baurne und Pflanzen soil dabei geschtitzt werden. Der
Bestand an alten Baumen auf und neben dem GrundstOck pragt das derzeitige Bild im oberen
Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage und Angrenzung an
em n Naturschutzgebiet saute dabei beriicksichtigt werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Mindestens 30% der Grundstiicksfreiflachen sind mit LaubgehOlzen zu bepflanzen
o 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben

Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen an die
Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme zuzuleiten. Dariiber hinaus beantrage
ich die Ertirterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die
Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich haIte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue

Erkenntnisse einzubringen.

Datenschutz

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte (z.B.
PlanungsbOro, Gemeindevertretung) stimme ich ausdrucklich nicht zu, sofern mein Name oder
meine genaue Anschrift fOr die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.

Z-0/ • < 77
Ort, Datum Unterschrift



An den Magistrat

der Stadt Laubach
Friedrichstrage 11

35321 Laubach

Laubach, den 27. November 2019

Betr.: im Mitteilungsblatt der Stadt Laubach am 16.10.2019 veroffentlichter Bebauungsplan
„Wohnanlage Johann-Seb.-Bach-Str." — ehemals Singalumnat - Bebauungsplan gernag § 13 a BauGB

Hier: Einwendungen nach § 3 BauGB

Sehr geehrter Herr Bargermeister Klug,
sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben naher bezeichnete Bauleitplanung der Stadt Laubach, Kernstadt, vorhabenbezogener
Bebauungsplan „Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Strage>" Bebauungsplan gernag § 13 a BauGB
erhebe ich nachfolgende Einwendungen aufgrund Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG u.a. wegen personlicher

Betroffenheit:

Wenn die so geplante Umsetzung der Bebauung in der durch die Anzahl der Wohnungen (50 WE, je WE
ca. 2,2 Bewohner = 110 Bewohner, zum Vergleich derzeit ca. 200 WE = ca. 440 Bewohner) vergrOgert
wird, steigt der Bedarf an Infrastruktur (Frisch- und Abwasser, Verkehr u.a.) urn em n Viertel (25%)
(Berechnung: 440 Bewohner = 100%, neu 440 + 110 Einwohner = 550 EW = 125 % = em n Viertel) Deur
ist die vorhandene Infrastruktur nicht ausreichend. Dies bedeutet fur mich folgende

Beeintrachtigungen:

1. Die Verkehrs- und Larmbelastung durch den Verkehr steigt urn mindestens em n Viertel. Der

Mehr-Verkehr wird sich nicht im Viertel verteilen, sondern fiihrt komplett an meinem Haus
vorbei. Durch die dort vorhandene Stragenkreuzung besteht em n Gefahrenpunkt dadurch, dass

beim Einbiegen aus der Richard-Wagner-Strage nach links in die Joh.-Sebastian-Bach-Strage
durch parkende Kleinbusse oder Wohnmobile eine Sicht auf den fliegenden Verkehr nicht
moglich ist, wenn PKW parken, ist erhohte Aufmerksamkeit erforderlich, mindestens mUsste das
Fahrzeug stoppen, urn gefahrlos in die Strage einzubiegen.

Das von der Stadt Laubach vorgelegte Verkehrsgutachten erkennt dieses Problem, auch an
anderer Stelle. Es empfiehlt, Parkplatze wegzunehmen. Das bedeutet eine Einschrankung des
derzeitig vorhandenen Parkraums bei Errichtung der Gebaude in dieser Grogenordnung.

- 2 -

2. Die im Bebauungsplan vorgesehenen Parkplatze auf dem GrundstUck fLir die neuen Bewohner
sind viel zu wenig. Wahrend die Stadt Schotten bei solchen Objekten 2 Stellplatze pro Wohnung
vorschreibt, hat die Stadt Laubach die Stellplatzsatzung im Allgemeinen aufgehoben und schreibt
fUr dieses Bauvorhaben 1,1 Stellplatz pro WE vor. Die Stadt Giegen hat mit gleichem Konzept das

Baugebiet „Berg-Kaserne" umgesetzt was jetzt groge Probleme mit parkenden PKW Kir die
Bewohner bringt, die nicht wissen, wohin mit ihren Fahrzeugen. Familien werden mehr als einen

PKW abstellen wollen, wenn diese berufstatig sind. Wenn das auf dem Grundstiick nicht moglich
ist, wird der Parkdruck auf die Strage ausweichen, die jetzt schon keine Kapazitaten fiir den
ruhenden Verkehr hat. Das Verkehrsgutachten hat nur den fliegenden Verkehr untersucht, nicht

den ruhenden Verkehr, zumindest fehlen zu diesem Teilaspekt konkrete Aussagen auRer der
obigen, dass ggf. Parkflachen im offentlichen Bereich zu reduzieren sind. Dieses entstehende

Chaos auf der StraBe ist vorhersehbar und es ist Aufgabe des Planungstragers, Vorkehrungen zu
treffen, damit niemand beeintrachtigt wird. Durch die zu hohe Verdichtung des flieRenden und
ruhenden Verkehrs tritt eine Verminderung meiner Wohnqualitat unmittelbar em.

3. Das Verkehrsgutachten fUhrt welter aus, dass die Strage durch den Bauverkehrs mit schweren

LKW und Baumaschinen so in Mitleidenschaft gezogen wird, dass hernach eine grundhafte
Erneuerung der Strage notwendig sein wird. Zwar hat die Stadt Laubach die
Stragenbeitragssatzung aufgehoben, muss aber hernach die Strage auf eigene Kosten in Stand
setzen, wenn dies nicht im Bauleitverfahren und den folgenden Schritten den Bautrager
aufgegeben wird. Wenn sie dies nicht tut, zahlen alle Laubacher Burger Ober die Grundsteuer die
Neuherstellung der Strage. Ohne Erh6hung der Grundsteuer wird dies nicht moglich sein. Dies
betrifft mich unmittelbar und letztlich alle Einwohner der Stadt.

4. Aus meiner Zeit als Stadtrat () weal ich und es mussen auch Unterlagen in der Stadtverwaltung
dariber vorhanden sein, dass der Abwasserkanal in dem Bereich, der durch den Schlosspark
Kahn und die Abwasser des Musikerviertels, Kurze Hohl und Lange Hohl sammelt, hydraulisch die

Kapazitatsgrenze erreicht hat, damals schon. Wegen der hohen Kosten einer VergrORerung
konnte seinerzeit em n ins Auge gefasste Erweiterung der Siedlungsflache im Bereich „Roter Stahl"
nicht realisiert werden. Abwasser von zusatzlich 50 Wohneinheiten und Regenwasserableitung
der neu versiegelten Flachen werden die Kapazitat der vorhandenen Leitung Uberschreiten, so
dass es zu Ruckstau und Verunreinigungen durch ungeklarte Abwasser bei Austritt an niedrigen
Punkten (Kanal, Keller) kommen muss.

Derzeit sind ungefahr 1.500 qm auf dem GrundstUck Singalumnat versiegelt und an die
Oberflachenentwasserung angeschlossen. Wenn der neue Plan umgesetzt wird, wird sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadrat -meter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000 Quadratmeter
verdoppeln. Damit verdoppelt sich die Menge Oberflachenwasser auf diesem Grundstack. Hinzu
kommen die Abwasser der mindestens 125 zusatzlichen Bewohner. Es ware verantwortungslos,

diese Zahlen zu ignorieren.
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Mit vorstehenden Begriindungen beantrage ich folgende Anderungen im Planungsentwurf:

zu 1) Gutachten iiber die Parksituation im Musikerviertel, genaue Angabe, welche Parkplatze bei

hoherem Verkehrsaufkommen entfernt werden sollen und Aussagen dariiber, welche Anzahl
an Parkmtiglichkeiten vorhanden sind.

Zu 2) Anzahl der Wohneinheiten auf 35 festzusetzen, damit auf dem Grundstiick emn

Stellplatzschliissel von 2 Parkplatzen je Wohneinheit moglich ist und urn alle anderen
Probleme zu losen.

Zu 3) Durch einen ErschlieBungs- oder einen anderen geeigneten Vertrag sicherstellen, dass der

Bautrager durch die Baumaanahme entstehende Schaden im Bereich der offentlichen
infrastruktur (z.B. StraBen) fachgerecht und dauerhaft beseitlgt.

Zu 4) Durch eine hydraulische Berechnung sicherstellen, dass die weiterfiihrende Leitung durch den

Schlosspark bis zum Hauptsammler die zusatzliche Wassermenge ohne Riickstau sicher und
ausreichend abfahren kann.

Information:

Es gibt zwei Knackpunkte: Die in der Johann-Sebastian-Bach-Str. bergab verlegte Abwasserleitung
mUndet an der Einmandung Ecke Grundstiicke Mai / Pesch in die weiterfiihrende Leitung Richtung

Schlosspark im rechten Winkel (!I!) FlieBrichtung in der Leitung ist rechts in Richtung Schlosspark. Das
Abwasser flieSt hier mit groBem Druck wegen des starken Gefalles und staut das Wasser zum einen
zurUck und durch Verwirbelung zum anderen nach links in die Leitung, die durch den Fultweg vom
Spielplatz herkommt. Hier entsteht der erste Riickstau und genau hier miindet meine Abwasserleitung

em, das betrifft mich alleine.

Der zweite Ruckstau: Im weiteren Verlauf in Richtung Schlosspark ist eine SteIle, in der sich die Leitung
verjOngt (III) Seinerzeit (siehe oben) wurde festgestellt, dass es bei starken Regen hier einen Riickstau

gibt. Deswegen wurde seinerzeit das Baugebiet Roter Stahl nicht verwirklicht.
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Einwendungen im Rahmen Beteiligung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des
Bebauungsplans „Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-StraBe" der Stadt Laubach, hier:
Einwendungen gemall § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrle Damen und Herren.

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen.
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliklbewaltigung und das Rucksichtnahmegebot verletzt werden.

Persiinliche Betroffenheit

Ganz personlIch mbchte ich vorab auf tolgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planung hinweisen (persOnliche Betroffenheit):

Mein Hausl mein GrundstUck befindet sich in ca. 180 Meter Entfernung zum Plangebiet.
Dutch die geplante Umsetzung der Bebauting bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und
die hohc Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine Larm- and Verkehrsbelastung
wahrend der Bauarbeiten. dutch den zunehmenden ruhenden und flieflenden Verkehr, dutch
die 7u hohe Verchchtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat unminelbar
betroffen. Weiterhin erwarte ich Betrotfenheit dutch entstehende Kosten fur eine grundharie
Erncuerung der Fahrbalm der Johartn-Sebastian-Bach-StraBe sowie fUr eine
Kapazitalserweiterung der Abwasserkanale.
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Inhattliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Die Lage des Planungsgetheies at der htichste Punkt ni gesamten Musikerviertel. die
Gebaude merrier) wee uber alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese MassivItat in
Gesamthohe und Geschosszahl ist Mr das gesamte Musikervienel unfiblich und wird das
Erschemungsbild cleullich pragen. Durch die exponierte Lege wed marl kern Anblick aus
weiterer Entfernung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehbhe von 235,14 Meter, das referenzierte
Nachbargebatide eine vergleichbare Mitre Der Entwurf des Bebauungsplanes sieht nun V W,
dass eine maxirnale Fine von 23E1,0 Metern zugelassen werden soil. Das sink fast 3 Meter
mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der Gebaude
betragt von der Gelandeoberflache his cur Firstheihe 13.30 Meier.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelyeschoss
angegehen. Gleichwnhl wird angemerkt, dass man im Raugenehmigungsverfahren davon
ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertel mulct] mud (vyl.
Begrundung sum vorhabenbezogenen Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2) Damit veerden es 3
Voll- und ein Staffelyeschoss.
In keinern anderen Betautingsplan in Laubach tin° insbesondere rn Musikerwertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine FirsthOhe von mehr als 12,50 Meter
7tigelassen.

Ich beararage folgende Anderungen irn Planungsenrwurt
• Festlegung der maximalcn Hbfic auf 236 Meter O.N.N.
• Fes!legungder maximalen Zahl Geschosse auf 2 Volt- und 1 Statfelgeschoss
• Festlegungtier maximalen Firsthohe auf 12,50 Meter

Anzahl Wohnungen

in der Begrundung sum EnNrurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben.
dass his zu 50 Wohnungen zulassig sink (vgl. BegrUndung sum Vorhabenbezogenen
Elebauungsplan. S. 6. Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheil aus (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3 13. Das bedeulet, dass man
mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen muss.
Das gesanite Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 1Nolineinheiten und hat erne
Gesamtllache von rund 13 ha. dos entspricht runrf 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) Lind 50 Wohneinheitcn. was ca.
100 Quadratmeter Boden je Wohneinhelt entsprichl.
Auf enystem Raum wcrden irn Musrkerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenubcr kern
aktuellen Bestanci an Wohneinheiten geschaffen Dern Gebot sum sparsamen Umgang mit
Grunc und Boden wurde auch mit einer genngeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet
werden.

Ich beantrage folgende Ander ungen rn Planungsentwurf:
• Festlegung der An7ahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.
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Verdichtung / Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird ini Planungsentwurf mit 0.4 angegeben. Dies ist zugleich der tacit
§17 Abs. 1 BauNVO fur Wohngebiete maximal zulasslge Wert Durch Stellplatze. Zufahnen.
Nebenanlagen und Standflachen fur Abfallbehalter dart diese Grenze um 50% liberschritten
warden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermbglichr Wm. nur noch 40% des
GrundstUckes kbnnen gartncriscli angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser GrbBenordnung ist fUr Laubach (mit Ausnahme der Innenstadi
und deer Industriegebiet Geisenwiese) und speziell fur das Musikerviertel absolut uirbbtich
Das Plangehlet helindet arch direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
Fur die Loge in einem reinen Wolingebiel sink Verdichlungen in dieser GrOBenordnung nicht
()bitch
Neben dem Gebot zum sparsarnen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich tias Objekt in die Eigenart der naheren Unigebung nach dew MaB der baulichen
Nutzung einfugt.
Bei Festlegungen in Bebauungsplanen at auch die von atiften mahrnehmbare Erscheinung
der Gebaude rn Verhalinis zur Umgebungsbehauung zu befficksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten Ubfiche Grundflachenzahl betray! 0.3.

Ich beantraye folgende Anderunyen rn Planentwurf:
* Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser I Oberflachenentwasserung

In der BegrUndung des Vorhabens wed angegeben, dass die Abveasserversorgung
gewahrleistet ser (S. „Begrtindung zum Entwurf des vorhabenbeZogenen Bebautingsplan",
Seite 10). Dies wird nur dadurch begrundet. doss ein Abwassersystem vorhanden ist. Uber
die Kapazital des Abwassersystems wird keine Angabe gernacht.
Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian•Bache-StraRe ist abet
moglicherweise Mr die hdhere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
1m Bestand sind ca. 1.500 Quadraimeter des Grundstiickes versiegelt und fuhren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mil der Umsetzung der anyestrebten Planuny wUrde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grunciflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Dame wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Erne Erh011ung der Oberflachenentvvasserting wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestaligt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich (lurch 25% mehr Wohneinheiren
gegenuber dam alduellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhdhen, da die Anzahl
an Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird

Ich beantrage loigende Anderung nh Planentveurf:
• Durch ein hydraulisches Gulachten als Bestandteil der Unterlagen zum Ent.vurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden. ob das Abwasseisystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Strafle die hbhere Abmassermenge aufnehmen kann

O Erne Regelung der Kostenebernahme falls durch die Bebauung eine Erweilertingder
Abwasserkapazitat erforderlich sein wird

• Alternativ eine Abwassemickhalteeinrichlung, falls die Kapazdat der Abwasserleitungen
nicht ausreichend sein sollte.
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Bauablaufplanung I Straftenzustand Johann-Sebastian-Bach-Stralle

In der .Begrtindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heiRt earn
Abschnitt „Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebaslian-
Bach-StraBe erfolgt. Alternativen hierzu bestenden keine.
Es 1st unstrinig, dass die Asphaltdecke der Johann -Sebastian -Bach -Strafe dOnn ust und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutl
und Baumatenalien die StraBe schwer beschadigen wird
Auch, wenn derzeit keine StraflenbeitragssalZung der Stadt Laubach busteht und somit
Anwohner nicht direkl fiber Suraflenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der StraBe
bezahlen mussen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ernie des Baupiojekles die
Johann -Sebastian -Bach -Simile grundhafl erneuen werden muss.
Durch einzelne Slellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche
Fahrbahnverengungen, die moglicherweise den Durchlluss des Baustelleiwerkehrs
behindern werden.

ich beantrage folgende Anderungen:
• Bin Guiachten soil den derzeitigen StraBenzusiand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung Ober die Kostentibernahnte einer moglichen grundhaften Erneuerung der
Fahrbahn, vertirsachl durch Baustellenverkehr soil gelroffen werden Anwohner und
Laubacher Burger sollen dwelt eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht
benachteiligt werden Dleses Gutachten soil Bestandleil des Planungsentwurfes sein.

• Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den StraRen des Musikerviertels tat begrenzt
und derzeit kir den vorhandenen Seder! ausreichend. Es soil festgehallen werden. class
wahrend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarklerungen in den SlraBen des Musikerviertels
endaffen.

• Die Anzahl der Stellplatzinarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Ferligstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden

SteliplatzschlOssel

im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschltissel angegeben und ausschheBlich unter
.2. Vorhaben und ErschlieBungsplarr auf die Stellplalzsatzung der Stadt Laubach
hingewiesen. Die bisherige Stellplatzsatzung verlangle 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die
Stellplatzsatzung der Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell besteht keine gUltige Slellplatzsatzung und damn auch
keine Fesllegung Ober die Zahl notwencliger Stellplatze auf dem Grundstack. Daher ist im
aktuellen Entwurf keine Festlegung fiber die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen.
Dem Planungstniro und dem Archneklen collie bekannt sein. dass Laubach keine gUlluge
Stellplatzsatzung lint
Die bestehenden Stellplalze in der Johann -Sebastian -Bach -Shane sind bereits nahezu
erschciph und weitestgehend ausgelastet. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an
Stellplatzen vollumfanglich auf dem Grundsttick zu schatlen.
Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
drehte sich u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der
Projektgesellschah bereits darauf hingewiesen. dass man lieber weniger Stellplatze auf dem
GrundstUck schaffen mOchte. ,Dle Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung
der Stadt Laubach var. (vgl. Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Wohnanlage Jolittnn-Sebaslian-Bach-Strafle" Kapitel 2 Vorhaben- und
ErschlieBungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der Baugesellsehah, einen
Bebauungsplan komplett ohne vorgabe notwendiger Steilplatze zu bekommen.

13Ia2 5 /int. Sthrtalwn v4411 26.11.12

Das von der Projektgesellschalt in Auftrag gegeberie Verkehrsgulachlen gehl von einer
Bewohnerzahl von 21 je Wohneinhell aus. Ferner komml das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem
GrundstOck kann man daraus ableiten
Die ursprtingliche Stellplalzsatzung der Sled' Laubach !vette einen SleflplatzschlOssel von
1.75. Nicht ohne Grund wurde bei EinfUltrung der Satzung der SchlOssel von 1,75 festgelegt.
Die Versorgung mit OPNV. Entfernung zum nachsten Bahnanschluss. zur Autobahn und
nach GieBen waren ausschlaggebend. Heutelst die Anzahl Pim je Einwohner noch Kilter als
zur Einftuhrung der Stellplatzsatzung. Ein StellplatzschlUssel unterhalb

v o n 1,75 kann nut
dadurch begifindet werden, dem Bauuager mOglichst welt entgegen zu kommen, urn
mOglichst wet Quadratmeter verkaufbare Wohnflache zu SChaffen - auf Kosuen alter
Anwohner.
Die gegenseitige RUcksichtnahme gebietet as, dass auf dem GrundslOck ausreichend
Stellplatze eingerichtel werden. urn eine Slellplatznol auf der Simile und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen ti.a. auch fOr Renungsfahrzeuge zu vermelden.
Die Verkehrsuntersuchung geht devout aus, class insbesondere in den Knotenbereichen rn
Musikerviertel Stellplatzmarkierungen auf der StraBe wegrallen werden...Das erlaubte
Strallenparken in marldenen Flachen stellt jedoch em Sichthindemis dar und sollte
insbesondere in Knotenberelchen reduzien werdenr (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12)
Die Verkehrsuniersuchung gehl in ihrem Fazil mar davon airs. das _des prognostiziene
Verkehrsaufkommen (...] leistungsfahig abgewickelt werden kann.". Dennoch ist ouch int
verkehrsgulachten unslritlig, dass das Verkehrsaufkommen durch die hohe Zahl an
zusatzlichen Bewohnern und Kraftfahrzeugen detach zunehmen wird.

!eh beantrage folgende Anderungen:

• Festlegung des Stellplatzschlussels von 1.75 je Wohneinheit
• Festlegung ties StellplatzschlUssels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
• Schaffung eller erforderlichen Slellplatze auf dem Grundstuck
• Die Zahl der Stellplatimadeerungen rn gesamten Musikerviertel dad nichi durch die

neue Wohnantage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. dutch
neue GnindstOckseinfahrien) muss an anderer Stelle ausgeglichen werden.

• Erganzung des Verkehrsgulachlens urn die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem

Grundsttick des Bauvorhabens wie vielen Pkws 1st hem SO Wohnungen und 2.2
Bewohnern je Wohneinheit zu rechnen).
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GrundstUcksfreiflachen

Insbesondere in neueren Bebauungsplanen 1st es Ublich. Art und Umfang der Bepllanzting
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baume und Pflanzen soil dabei geschUlzt
werden. Der Bestand an alien Baumen auf und neben dem GrundstUck pragt das derzeilige
Bud im oberen Bereich des MuSikervienels erneblich. Nicht zuletzt clue direkte Waldrandlage
und Angrenzung an em n Naturschutzgebiet suite dabei berUcksichligt werden.
ich heantrage daher folgende Anderungen•
* Mindestens 30% der Grundstucksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepllanzen
* Int Gebauungsplan sullen runt dauerhaften Erhall lestgesetzte Bestandsbaume

gekennzeichnet werden.
• 30% der Bestandsbaume solicit erhallen bleiben.

C. Zusammenfassung

Ich butte um Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Etnwendungen
an die Stadlvernrdnelen der Stadt 1. aubach fur ihre Stellungnahme zuzuleiten ()anther
hinaus beantrage ich die Eronerung und Beanhuortung meiner Stellungnahme im weiteren
Verfahren sowle die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellurignahme der Swill

Ich halte mir often, weilere Stellungnahmen einzureichen und im Laule des Verfahrens ggl
neue Erkenntnisse einzubringen.

D. Datenschutz

Ich berufe mich auf mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem
Recht. zu bestimmen, was init 'miner) Daten geschieht und wolur sic nicht verwendet
werden dUrfen(Art. 1DSGVO). Der Weitergabe meiner personenbezogenen Oaten (Name.
Anschnft, Telefonnummer und Mailadresse) an Dritte (z.B. PlanungsbUro.
Gemeindevertretting) stimme ich ausdnicklich nicht zu solem mein Name oder meine
genaue Anschrift !Lir die Bearbeltung meiner Stellungname nicht relevant sind.

, (7.
art. Datum Unter schrift

Stadt Laubach

FB Bauen u. Umwelt
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Abs.

Laubach

Betr. Offentli. Beteiligung -Bebauungsplan „Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-StraRe" der Stadt
Laubach

-Einwendungen gem. §3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erhebe folgende Einwendungen gegen die o.g. Laubacher Planungen: qua Beeintrachtigungen in

m. Recht auf Eigentum (GG Art 14 Absatz 1 Satz 1) auf Rikksichtnahme.

Personlich betroffen fijhle ich mich vielfach:

Mein Haus + Grundstiick, R.-Wagner-Str. 15, liegt diagonal gemessen ca 200 m vom ehemaligen

Singalumnat entfernt. (Ich konnte zu SA-Obungszeiten auf der Terrasse mith6ren, es war damals emn

nicht zugewachsener Schall-Trichter.) Jetzt macht mich die geplante enorme Anzahl geplanter

Wohnungen + Bewohnern sehr betroffen:

Den Stadtischen Mit-Entscheidungstragern + den Investoren mag es bitte verstehbar (+

entscheidungs-helfend) sein, wenn ich wissen mOchten, wie viele Wohnungskaufer oder Mieter

effektiv feststehen.

Wie die DurchfUhrung der Bebauung praktisch in der Lage der vorhandenen, Musikviertel-

Stralle laufen soil.

Ob EinbahnstraRen — Losung zwingend sein wird.
Ob die Wohnungs-Anzahl des Plans von 25 nicht schon die hier gegebene Lage

Uberstrapaziert (inkl. Fahrzeugen).

Die Gegebenheiten im Wasserhaushalt fur den „Ramsberg"= ehem. Singalumnats-Bereich, WI* Bau- u.
Wohnzeit, Wasser-Zuleitung u. -Wasserleitung erscheinen mir nur durch erhebliche Erweiterung der

Leitungen moglich.

—Das in Mitleidenschaft-gezogene Strallen- Belags- System, im Vollzug bis danach, dass grundhaft zu
erneuern sein wird, bedeutet ebenso- hohe Kosten.

Soil das (I und II) auf uns Anliegerumgelegt werden? Dagegen lege ich jetzt schon Beschwerde em.

Ich danke furs miThsame Oberprijfen der komplexen Sachlage.
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Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstraae 11
35321 Laubach

25.11.2019
Einwendungen im Rahmen Beteitigung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des
Bebauungsplans „Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-StraSe" der Stadt Laubach, hier:
Einwendungen gemaa § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das RUcksichtnahmegebot verletzt werden.

Personfiche Betroffenheit

Ganz persiinlich mochte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planung hinweisen (personliche Betroffenheit):

Mein Haus / mein GrundstUck befindet sich in ca. 70 Meter Enffemung zum Plangebiet.
Durch die geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die zu grofle Anzahl der
geplanten Wohnungen und die da durch hohe Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine
erhOhte Larm- und Verkehrsbelastung durch den zunehmenden ruhenden und flieaenden
Verkehr, durch die zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat
unmittelbar betroffen. Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten fur eine
grundhafte Emeuerung der Fahrbahn der Johann-Sebastian-Bach-Stralle sowie fur eine
Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.
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Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Die Lage des Planungsgebietes ist der hachste Punkt im gesamten Musikerviertel. Die
Gebaude werden weit Ober ate anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in
GesamthOhe und Geschosszahl ist fur das gesamte Musikerviertel unublich und wird das
Erscheinungsbild deutlich negativ pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick
aus weiterer Enffernung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter Uber NN, das
referenzierte Nachbargebaude eine vergleichbare Hohe. Der Entwurf des Bebauungsplanes
sieht nun vor, dass eine maximale HOhe von 238,0 Metern zugelassen werden soil. Das sind
fast 3 Meter mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die GesamthOhe
der Gebaude betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsth6he 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss
angegeben. Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon
ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird (vgl.
Begrandung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2). Damit werden es 3
Vail- und em n Staffelgeschoss.
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine Firsth6he von mehr als 12,50 Meter
zugelassen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der maximalen Hohe auf 236 Meter 0.N.N.
o Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Volt- und 1 Staffelgeschoss
o Festlegung der maximalen Firsthohe auf 12,50 Meter

Anzahl Wohnungen

In der BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind (vgl. BegrOndung zum Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan, S. 6. Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3.1). Das bedeutet, dass man
mit 110 Bewohnem auf dem Plangebiet rechnen muss.
Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamfflthche von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca.
100 Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.
Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenUber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wiirde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet
werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.
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Verdichtung I Grundflachenzaht

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach
§17 Abs. 1 BauNVO für Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen fur Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Uberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermOglicht bzw. nur noch 40% des
GrundstUckes !carmen gartnerisch angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser Grogenordnung ist fur Laubach (mit Ausnahme der lnnenstadt
und dem Industriegebiet Geisenwiese) und speziell fur das Musikerviertel absolut unablich.
Das Plangebiet befindet sich direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
Fur die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser GrOgenordnung nicht
Oblich.
Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mali der baulichen
Nutzung einfugt.
Bei Festlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von augen wahrnehmbare Erscheinung
der Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berOcksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten Obliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
0 Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

In der Begrundung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung
gewahrleistet sei (s. „Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan",
Seite 10). Dies wird nur dadurch begrundet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober
die Kapazitat des Abwassersystems wird keine Angabe gemacht.
Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann -Sebastian -Bache -Strafe ist aber
mOglicherweise fur die hahere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des Grundstuckes versiegelt und fuhren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wurde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erh6hung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegentiber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhiihen, da die Anzahl
an Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
O Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann -Sebastian -Bach -Stage die hahere Abwassermenge aufnehmen kann.

o Eine Regelung der Kostenithernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich sein wird

o Alternativ eine AbwasserrUckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen
nicht ausreichend sein sollte.
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Bauablaufplanung / Stragenzustand Johann-Sebastian-Bach-StraRe

In der „BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes" heigt es im
Abschnitt Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-
Bach-Strage erfolgt. Alternativen hierzu bestOnden keine.
Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Strage &inn ist und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Stage schwer beschadigen wird.
Auch, wenn derzeit keine Stragenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober Stragenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Stage
bezahlen mussen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Strage grundhaft erneuert werden muss.
Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche
Fahrbahnverengungen, die mOglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs
behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
o Ein Gutachten soll den derzeitigen Stragenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung Ober die KostenUbernahme einer moglichen grundhaften Erneuerung der
Fahrbahn, verursacht durch Baustellenverkehr soll getroffen werden. Anwohner und
Laubacher Burger sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht
benachteiligt werden. Dieses Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Stragen des Musikerviertels ist begrenzt
und derzeit fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soli festgehalten werden, dass
wahrend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Skagen des Musikerviertels
entfallen.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soll im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.

Stellplalzschliissel

Im Planentwurf wird kein konkreter StellplatzschlUssel angegeben und ausschlieglich unter
„2. Vorhaben und Erschliegungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach
hingewiesen. Die bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die
Stellplatzsatzung der Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell besteht keine gUltige Stellplatzsatzung und damit auch
keine Festlegung Uber die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem GrundstOck. Daher ist im
aktuellen Entwurf keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen.
Dem Planungsbito und dem Architekten saute bekannt sein, dass Laubach keine gultige
Stellplatzsatzung hat.
Die bestehenden Stellplatze in der Johann -Sebastian -Bach -Strafe sind bereits nahezu
erschOpft und weitestgehend ausgelastet. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an
Stellplatzen vollumfanglich auf dem Grundstuck zu schaffen.
Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
drehte sich u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der
Projektgesellschaft bereits darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem
Grundstuck schaffen m6chte. „Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung
der Stadt Laubach vor", (vgl. BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Strage" Kapitel 2 Vorhaben- und
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Erschliellungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der Baugesellschaft, einen
Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu bekommen.
Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem
GrundstOck kann man daraus ableiten.
Die ursprOngliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen StellplatzschlOssel von
1,75. Nicht ohne Grund wurde bet EinfOhrung der Satzung der Schlussel von 1,75 festgelegt.
Die Versorgung mit OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und
nach Giellen waren ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl Pkw je Einwohner noch hdher als
zur Einfuhrung der Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschlussel unterhalb von 1,75 kann nur
dadurch begrundet werden, dem Bautrager moglichst welt entgegen zu kommen, um
mOglichst viel Quadratmeter verkaufbare Wohnflache zu schaffen - auf Kosten aller
Anwohner.
Die gegenseitige Rucksichtnahme gebietet es, dass auf dem GrundstUck ausreichend
Stellplatze eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der Strafe und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen u.a. auch fur Rettungsfahrzeuge zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung geht davon aus, dass insbesondere in den Knotenbereichen im
Musikerviertel Stellplatzmarkierungen auf der Strafe wegfallen werden. „Das erlaubte
Strallenparken in markierten Flachen stellt jedoch em n Sichthindernis dar und sollte
insbesondere in Knotenbereichen reduziert werden" (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12).
Die Verkehrsuntersuchung geht in ihrem Fazit zwar davon aus, das „das prognostizierte
Verkehrsaufkommen [...11eistungsfahig abgewickelt werden kann.". Dennoch ist auch im
Verkehrsgutachten unstrittig, dass das Verkehrsaufkommen durch die hohe Zahl an
zusatzlichen Bewohnern und Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen:

o Festlegung des Stellplatzschltissels von 1,75 je Wohneinheit
O Festlegung des Stellplatzschlussels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
o Schaffung alter erforderlichen Stellplatze auf dem GrundstOck
O Die Zahl der Stellplatzmarkierungen im gesamten Musikerviertel darf nicht durch die

neue Wohnanlage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. durch
neue GrundstOckseinfahrten) muss an anderer Stelle ausgeglichen werden.

o Erganzung des Verkehrsgutachtens um die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem
Grundshick des Bauvorhabens und mit wie vielen Pkws bei 50 Wohnungen und 2,2
Bewohnern je Wohneinheit zu rechnen ist.

35321 Laubach

Blatt 6 zum Schreiben vom 25.11.2019

GrundstOcksfreiflachen

Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Oblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baume und Pflanzen soil dabei geschOtzt
werden. Der Bestand an alten Baumen auf und neben dem Grundstuck pragt das derzeitige
Bild im oberen Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage
und Angrenzung an em n Naturschutzgebiet sollte dabei berucksichtigt werden.
Ich beantrage daher folgende Anderungen:

o Mindestens 30% der GrundstOcksfreiflachen sind mit Laubgehblzen zu bepflanzen
o Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume

gekennzeichnet werden.
o 33% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben.

C. Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fOr ihre Stellungnahme zuzuleiten. DarOber
hinaus beantrage ich die ErOrterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren
Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue Erkenntnisse einzubringen.

D. Datenschutz

Ich berufe mich auf mein Recht auf inforrnationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem
Recht, zu bestimmen, was mit meinen Daten geschieht und wofur sie nicht verwendet
werden dOrfen (Art. 1 DSGVO). Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name,
Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse) an Dritte (z.B. Planungsburo,
Gemeindevertretung) stimme ich ausdrucklich nicht zu, sofern mein Name oder meine
genaue Anschrift ftir die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.

7/0'.6((< a 1,21)19
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Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
FriedrichstraRe 11
35321 Laubach

25.11.2019
Einwendungen im Rahmen Beteiligung der offentlIchkeit bei der Aufstellung des
Bebauungsplans „Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-StraBe" der Stadt Laubach, bier:
Einwendungen gema § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das Rucksichtnahmegebot verletzt werden.

Personfiche Betroffenheit

Ganz personlich mochte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planung hinweisen (personliche Betroffenheit):

Mein Haus / mein GrundstOck befindet sich in ca. 70 Meter Enffernung zum Plangebiet.
Durch die geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die zu groBe Anzahl der
geplanten Wohnungen und die do durch hohe Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine
erhohte Larm- und Verkehrsbelastung durch den zunehmenden ruhenden und flieRenden
Verkehr, durch die zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat
unmittelbar betroffen. Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten V eine
grundhafte Emeuerung der Fahrbahn der Johann-Sebastian-Bach-Stralle sowie fur eine
Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

35321 Laubach

Blatt 2 zum Sthreiben vom 25.11.2019

Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Die Loge des Planungsgebietes 1st der h6chste Punkt im gesamten Musikerviertel. Die
Gebaude werden welt Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in
GesamthOhe und Geschosszahl 1st fur das gesamte Musikerviertel unOblich und wird das
Erscheinungsbild deutlich negativ pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick
aus weiterer Entfernung nicht entkommen.
Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter Ober NN, das
referenzierte Nachbargebaude eine vergleichbare HOhe. Der Entwurf des Bebauungsplanes
sieht nun vor, dass eine maximale Hohe von 238,0 Metern zugelassen werden soli. Das sind
fast 3 Meter mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die GesamthOhe
der Gebaude betragt von der Gelandeoberflache bis zur FirsthOhe 13,30 Meter.
Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss
angegeben. Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon
ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird (vgl.
Begrundung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan S. 7, Punkt 3.2.2). Damit werden es 3
Voll- und em n Staffelgeschoss.
In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse plus einem Staffelgeschoss oder eine Firsthdhe von mehr als 12,50 Meter
zugelassen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der maximalen Hale auf 236 Meter u.N.N.
o Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
o Festlegung der maximalen FirsthOhe auf 1250 Meter

Anzahl Wohnungen

In der BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind (vgl. BegrOndung zum Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan, S. 6. Punkt 3.1). Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 4, Punkt 3.1). Das bedeutet, dass man
mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen muss.
Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamfflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca.
100 Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.
Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegenuber dem
aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wOrde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet
werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:
o Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 30.
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Blatt 3 zum Schreiber vom 25.11.2019

Verdichtung / Grundflachenzahl

Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies 1st zugleich der nach
§17 Abs. 1 BauNVO fur Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen fur Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Oberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermoglicht bzw. nur noch 40% des
GrundstOckes !carmen gartnerisch angelegt werden.
Eine Verdichtung in dieser GrOtlenordnung 1st für Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt
und dem lndustriegebiet Geisenwiese) und speziell für das Musikerviertel absolut unOblich.
Das Plangebiet befindet sich direkt am Ortsrand in Waldrandlage.
Fur die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser GraRenordnung nicht
Oblich.
Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie
sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mali der baulichen
Nutzung einfOgt.
Bei Festlegungen in Bebauungsplanen 1st auch die von auflen wahrnehmbare Erscheinung
der Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berOcksichtigen.
Die in Laubacher Wohngebieten Obliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

In der BegrOndung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung
gewahrleistet sei (s. „BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan",
Seite 10). Dies wird nur dadurch begrundet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober
die Kapazitat des Abwassersystems wird keine Angabe gemacht.
Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bache-Stralle 1st aber
moglicherweise fur die hbhere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.
Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des GrundstUckes versiegelt und fOhren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wOrde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erh6hung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegenOber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl
an Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-StraRe die hohere Abwassermenge aufnehmen kann.

O Eine Regelung der KostenObernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich sein wird

o Alternativ eine AbwasserrOckhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen
nicht ausreichend sein sollte.

35321 Laubach

Blatt 4 zum Schreiben vom 25.11.2019

Bauablaufplanung / Straftenzustand Johann-Sebastian-Bach-StraRe

In der „BegrOndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes" heat es im
Abschnitt „Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle Ober die Johann-Sebastian-
Bach-StraRe erfolgt. Alternativen hierzu bestunden keine.
Es 1st unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sebastian-Bach-Strafle clunn 1st und emn
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die StraRe schwer beschadigen wird.
Auch, wenn derzeit keine Strallenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt Ober StraBenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Stralle
bezahlen mussen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-StraRe grundhaft emeuert werden muss.
Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche
Fahrbahnverengungen, die mOglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs
behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:
o Ein Gutachten soil den derzeitigen StraRenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung Ober die KostenObernahme einer mOglichen grundhaften Erneuerung der
Fahrbahn, verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und
Laubacher Burger sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht
benachteiligt werden. Dieses Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den StraRen des Musikerviertels 1st begrenzt
und derzeit fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soli festgehalten werden, dass
wahrend der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den StraRen des Musikerviertels
enffallen.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht verringert werden.

Steliplatzschhissel

Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschlussel angegeben und ausschlieRlich unter
„2. Vorhaben und Erschlieflungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach
hingewiesen. Die bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die
Stellplatzsatzung der Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
am 14.06.2018 aufgehoben. Aktuell besteht keine gOltige Stellplatzsatzung und damit auch
keine Festlegung Ober die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem Grundstrick. Daher 1st im
aktuellen Entwurf keine Festlegung iiber die Zahl notwendiger Steliplatze getroffen.
Dem Planungsburo und dem Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine gultige
Stellplatzsatzung hat.
Die bestehenden Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-StraRe sind bereits nahezu
erschOpft und weitestgehend ausgelastet. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an
Stellplatzen vollumfanglich auf dem Grundstock zu schaffen.
Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
drehte sich u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der
Projektgesellschaft bereits darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem
GrundstOck schaffen mochte. „Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung
der Stadt Laubach vor", (vgl. Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-StraRe" Kapitel 2 Vorhaben- und



, 35321 Laubach

Blatt 5 zum Schreiben vom 25.11.2019

Erschlieflungsplan, Seite 10), ist aus meiner Sicht em n Versuch der Baugesellschaft, einen
Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger Stellplatze zu bekommen.
Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Femer kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem
GrundstUck kann man daraus ableiten.
Die ursprUngliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen StellplatzschlUssel von
1,75. Nicht ohne Grund wurde bei EinfUhrung der Satzung der Schlussel von 1,75 festgelegt.
Die Versorgung mit OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und
nach Giellen waren ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl Pkw je Einwohner noch haher als
zur EinfOhrung der Stellplatzsatzung. Ein StellplatzschlUssel unterhalb von 1,75 kann nur
dadurch begrUndet werden, dem Bautrager moglichst welt entgegen zu kommen, urn
mriglichst viel Quadratmeter verkaufbare Wohnflache zu schaffen - auf Kosten alter
Anwohner.
Die gegenseitige Rucksichtnahme gebietet es, dass auf dem GrundstUck ausreichend
Stellplatze eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der Strafle und damit verbundene
Verkehrsbehinderungen u.a. auch fur Rettungsfahrzeuge zu vermeiden.
Die Verkehrsuntersuchung geht davon aus, dass insbesondere in den Knotenbereichen im
Musikerviertel Stellplatzmarkierungen auf der Strafe wegfallen werden. „Das erlaubte
Strallenparken in markierten Flachen stellt jedoch em n Sichthindernis dar und sollte
insbesondere in Knotenbereichen reduziert werden" (vgl. Verkehrsuntersuchung, Seite 12).
Die Verkehrsuntersuchung geht in ihrem Fazit zwar davon aus, das „das prognostizierte
Verkehrsaufkommen (.. leistungsfahig abgewickelt werden kann.". Dennoch ist auch im
Verkehrsgutachten unstrittig, dass das Verkehrsaufkommen durch die hohe Zahl an
zusatzlichen Bewohnem und Kraftfahrzeugen deutlich zunehmen wird.

Ich beantrage folgende Anderungen:

o Festlegung des StellplatzschlUssels von 1,75 je Wohneinheit
O Festlegung des StellplatzschlUssels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
o Schaffung alter erforderlichen Stellplatze auf dem GrundstUck
O Die Zahl der Stellplatzmarkierungen im gesamten Musikerviertel dart nicht durch die

neue Wohnanlage reduziert werden, der Wegfall einzelner Stellplatze (z.B. durch
neue GrundstUckseinfahrten) muss an anderer Stelle ausgeglichen werden.

o Erganzung des Verkehrsgutachtens urn die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem
Grundstuck des Bauvorhabens und mit wie vielen Pkws bei 50 Wohnungen und 2,2
Bewohnern je Wohneinheit zu rechnen ist.

35321 Laubach
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Grundstiicksfreiflachen

Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es Oblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. lnsbesondere der Bestand alter Baurne und Pflanzen soil dabei geschlitzt
werden. Der Bestand an alien Baumen auf und neben dem GrundstOck pragt das derzeitige
Bild im oberen Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage
und Angrenzung an em n Naturschutzgebiet sollte dabei berUcksichtigt werden.
Ich beantrage daher folgende Anderungen:

o Mindestens 30% der GrundstOcksfreiflachen sind mit LaubgehOlzen zu bepflanzen
O Im Bebauungsplan sollen zum dauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume

gekennzeichnet werden.
o 33% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben.

C. Zusammenfassung

Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme zuzuleiten. DarOber
hinaus beantrage ich die Ercirterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren
Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
neue Erkenntnisse einzubringen.

D. Datenschutz

Ich berufe mich auf mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem
Recht, zu bestimmen, was mit meinen Daten geschieht und wofur sie nicht verwendet
werden durfen (Art. 1 DSGVO). Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name,
Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse) an Dritte (z.B. PlanungsbOro,
Gemeindevertretung) stimme ich ausdrUcklich nicht zu, sofern mein Name oder meine
genaue Anschrift fUr die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.

61„„4 2,6; 4. cih q
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An die

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstrafie 11
35321 Laubach

Abs.:

35321 Laubach

Datum: 27.11.2019

Einwendungen

im Rahmen Beteiligung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungspians
„Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Strasse" der Stadt Laubach

Hier: Einwendungen gemä § 3 Abs. 2 BauGB

Schr geehrte Damen und Herren,
gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen, da
durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie das
Gebot der Konfliktbewaltigung und das Rticksichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

ganz persiinlich miichte ich vorab auf folgende Beeintrachtigungen meiner Rechte
durch die ausliegende Planung hinweisen (persiinliche Betroffenheit):

Mein Grundsttick befindet sich in ca. 65 Meter Enifernung zum Plangebiet. Dutch die
geplante Umsetzung der Bebauung bin ich durch die Anzahl der Wohnungen und die hohe
Anzahl zu erwartender Bewohner, durch eine Larm- und Verkehrsbelastung wahrend der
Bauarbeiten, durch den zunehmenden ruhenden und flielienden Verkehr, durch die zu hohe
Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wotmqualitat unmittelbar betroffen.
Weiterhin erwarte ich Betroffenheit durch entstehende Kosten ftir eine grundhafte
Erneuerung der Fahrbahn der Johann -Sebastian -Bach Srrasse / Beethoven Strasse sowie fiir
eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.

Inhaitliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und GebaudehOhe

Allgemein:
Die Lage des Planungsgehietes 1st der htichste Pwikt im gesamten Nlusikerviertel, die
Gebaude werden welt tiber alle anderen liestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in
GesamthOhe und Geschosszahl 1st für das gesamte Musikerviertel untiblich und wird das
Erscheinungsbild deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick at's
weiterer Entfernung nicht entkommen.

1.
Das bestehende Gehaude (Singalumnat) hat eine Gebaudehiihe von 235,14 Meter, das
Nachbargebaude hat eine vergleichbare Hohe. Lt. Entwurf des Rebauungsplanes wird das
entstehende Gebaude mit maximal 238,0 Meter Hiihe zugelassen. Also 3 Meter mehr als
bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die gesamte Gebaudehdhe betragt von
der Gelandeoberflache big zur Firsthohe 13.30 Meter.

2.
Durch die zu erwartende Mlle von 238,0 Meter befiirchte ich den Einblick in mein gesamtes
Grundstfickes. Unser Kind kann dort mit Freunden nicht mehr unbeobachtet spielen.
Audi eine freie Sicht in den privaten Bereich wie Kinderzimmer und Bad ist moglich.
Was daraus entstehen kann bekornmt man taglich in Zeitungen, Fernsehen und Internet zu
sehen.

3.
2 Vollgeschosse und 1 Staffelgeschoss wird angegeben. Es wird angemerkt, dass man im
Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird, dass das unterste Geschoss als
Vollgeschoss gewertet werden wird. Dann werden es wohl 3 Voll- und 1 Staffelgeschoss.

4.
In keinem anderen Laubacher Bebauungsplan und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse oder eine Firsthtihe von mehr als 12,50 Meter zugelassen.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planenrwurf:
zu 1 Festlegung der max. Halle auf 236,0 Meter Ü.N.N.
zu 2 Festlegung der max. Geschosszahl auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
zu 3 Festlegung der max. Firsthohe auf 12,50 Meier

Anzahl der Wohnungen

Allgemein:
In der Begriindung zum Entwurf der vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben,
dass bis zu 50 Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2.2 Bewohner
je Wohneinheit aus. Dos kann man also mit 110 Bewohner auf dem Plangebiet rechnen.



1.
Das Muskikervienel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine Gesamtflache
von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit. Das
Plangebiet umfasst ca. 5.000 Quadratmeter, also 0,5 ha und 50 Wohneinheiten, was ca. 100
Quadratmeter Boden pro Wohneinheit entspricht.

2.
Auf ldeinstem Rautn werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegentiber dem
aktuellen Bestand gebaut. Dem Gebot des sparsamen Umgang mit Grund und Roden wiirde
man auch mit einer kleineren Anzahl an Wohnungen Folge leisten.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planenrwurf:
Festlegung der Anzahl max. zulassiger Wohnungen out 33.

Verdichtung / Grundflachenzahl

Aligemein
Die Grundflachenzahl wird mit 0,4 im Planentwurf angegeben. Dies 1st nach § 17 Abs. 1
BauNVO fiir Wohngebiete der max. zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten und
Standflachen fiir Abfallbehalter dart diese Grenze urn 50% Oberschritten werden. Somit
wird eine Verdichtung von 60% ermOglicht oder nut noch 40% des Grundstiickes bleiben
fiir garmerische Anlagen.

1.
Solche Verdichtung 1st für Laubach, mit Ausnahme der Innenstadt, speziell im
Musikerviertel absolut uniiblich. Das Plangebiet 1st direkt am Ortsrand am Waldrand.

2.
In solcher Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser Graenordnung
nicht tiblich.

3.
Bei sparsamem Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie sich solch emn
Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach Mall der baulichen Nutzung einfilgt.

4.
Zu beachten 1st bei Festlegung in Bebauungsplanen auch wie die wahmehmbare
Erscheinung der Gebaude im Verhaltnis zu der Umgebungsbebauung 1st.

5.
Die tibliche Grundflachenzahl betragt in Wohngebieten von Laubach 0,3.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Festlegung der Grundflachenzahl auf 0,3.

Abwasser I Oberflachenentwasserung

Aligemein
In der Begnindung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserentsorgung
gewahrleistet sei. Dies wird nur dam it begriindet, dass em n Abwassersystem vorhanden 1st.
Ober die Kapazitat des Abwassersystems werden keine Angaben gemacht.
Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Strasse 1st aber vielleicht
nicht fiir die graere Menge an Abwasser ausgelegt.

1.
Derzeit sind ca. 1500 Quadrarmeter des Grundsnickes versiegelt und fiihren zu drier
Oberflachenentwasserung. Durch Umsetzung der angestrebten Planung wiirde sich aber die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Gnindflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Dadurch verdoppelt sich auch Menge an Oberflachenwasser in
diesem Plangebiet. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt.

2.
Die Abwassermenge im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegentiber dem heutigen Bestand an Wohneinheiten um 25% erhiihen da die Wohneinheiten
von heute ca. 200 auf 250 steigt.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planentwurf:
Durch ein hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des
Behauungsplanes soli ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich
der Johann-Sebastian-Bach-Strasse die grogere Abwassermenge aufnehmen kann.

Eine Regelung der Kostentibernahme falls durch die Bebauung eine Erweiterung der
Abwasserkapazitat erforderlich wird.

Alternariv dazu eine Abwasserrtickhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der
Abwasserleitungen nicht ausreichend sein sollte.

Bauablaufplanung / Strassenzustand Johann-Sebastian-Bach-Strasse

Allgemein
In der Begnindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan heiEt es im
Abschnitt „Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle ausschlialich fiber die
Johann-Sebastian-Bach-Strasse erfolgt. Alternativen hierzu gibt es nicht.

1.
Es 1st unstrittig, dass die Asphaltdecke der Johann-Sehastian-Bach-Strasse &inn isr und ein
dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von
Bauschutt und Baumaterialien die Strasse schwer beschadigen wird.
Auch wenn zur Zeit keine Strassenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direkt abet- Stassenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Strasse



bezahlen mussen, kann man davon ausgehen, dass nach Ende des Bauprojektes die Johann-
Sebastian-Bach-Strasse grundhaft emeuert werden mug.

2.
Durch Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbalm gibt es etliche Fahrbahnverengungen, die
mOglicherweise den Durchflug des Baustellenverkehrs behindem werden.

Ich beaturage folgende Anderungen im Planentwurf:
Ein Gutachten soil den heutigen Strassenzustand feststellen (Beweissicherung) und
eine Festlegung fiber die Kostentibernatune einer moglichen grundhaften Erneuerung
der Strasse, verursacht durch Baustellenverkehr, soli getroffen werden. Anwohner
und Laubacher Burger sollen durch eine erforclerliche grundhafte Erneuerung nicht
benachteiligt werden.
Dieses Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Strassen des Musikervienel ist
begrenzt und derzeit fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soil festgehalten
werden, dass wahrend der Bauarheiten keine Stellplatzmarkierungen im
Musikerviertel entfallen.
Die Anzahl der Strassenmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend und
nach dem Bauvorhaben, der Fertigstellung des Bauvorhabens, nicht verringert
werden.

Stellplatzschliissel

Allgemein
Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschltissel angegeben und ausschlieglich unter
„2. Vorhaben und Erschliegungsplan" auf die Stellplatzordnung der Stadt Laubach
hingewiesen. Die seitherige Stellplatzordnung schrieb 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit vor.
diese wurde aber von den Stadtverordneten in der Versammlung am 14.06.2019 aufgehoben.
Aktuell gibt es keine giihige Stellplatzordnung und somit keine Festlegung Ober netige
Stellplatze auf dem Grundstiick. Somii ist im aktue1len Enrwurf keine Festlegung tiller die
Zahl der notwendigen Stellplatze getroffen. Dies Offnet den Planern Tiir und Tor an
Stellplatzen auf dem Grundstiick.

Die Stellplatze in der Johann-Sebastian-Bach-Strasse reichen durch den Bestand bereits
afters nicht aus. Es ist unbedingt erforderlich den Bedarf an Stellplatzen in vollem Umfang
auf dem Grundstiick zu schaffen.

In der Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
g,ing es u.a. urn die Anzahl der norwendigen Stellplatze. Die Projektgesellschaft hat hier
hereits hingewiesen, dass man tither weniger Stellplatze auf dem Grundsttick schaffen
mOchte. Die Anzahl der Stellplatze gibt die Laubacher Stellplatzsatzung vor. Es sieht nach
einem Anlauf der Baugesellschaft aus, einen Bebauungsplan vollkommen ohne Festlegung
tiber erforderliche Stellplatze zu bekommen.

1.
Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht bei einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Das Gutachten kommt auf 216 Fahrten zu oder
von den Wohngebauden ink!. Besucher. Daraus kann die bentitigte Anzahl an Stellphitzen
abgeleitet werden.
Daraus ableiten kann man auch das der Schulweg fiir die jiingsten Schulkinder unsicherer
und gefahrlicher wird, wegen dem vermehrten Verkehrsaufkommen. Da die Kinder die
Geschwindigkeit heranfahrender Autos sehr schnell unterschatzen und somit das
Reaktionsvertndgen der Kinder nicht so schnell reagieren kann wie hei uns Erwachsenen.

2.
Die ursprtingliche Steltplatzordnung der Stadt Laubach hatte 1,75 aIs Stellplatzschltissel.
A usschlaggehende Griinde fur diesen Schliissel sind die Versorgung mit OPNV, F.ntfernung
zum nachsten Bahnanschlu13 und Autobahn, sowie nach Giegen. Heute ist die Anzahl der
PKW je Wohnung libber wie bei Einftihrung der Stellplatzordnung. Ein Stellplatzschhissel
kleiner 1,75 kann nur em n Zugestandnis sein dem Bautrager mOglichst welt entgegen zu
kommen, urn grOgtmogliche verkaufbare Wohnflache zu schaffen. Dies dann auf Kosten
alter Anwohner.

3.
Die gegenseitige Rticksichtnahme gebietet es, dass auf dem Grundsttick ausreichend
Stellplatze geschaffen werden, urn eine Not an Stellplatzen auf der Strasse und so
Verkehrsbehinderungen zu vermeiden.

lch heantrage folgende Anderungen:
Festlegung des Stellplatzschltissel 1,75 je Wohneinheit im vorhabenbezogenen
Bebauungsplan.

Grundstficksfreiflac_hen

Allgemein
Insbesondere bei neueren Bebauungsplanen ist es iiblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Altbestand an Baume und Pflanzen soil so geschtitzt werden.
Der Bestand der alten Baurne auf und neben dem Grundsttick ist pragend ftir das heutige
Bild des oberen Musikerviertels. Berticksichtigt sollte die direkte Waldrandlage und
A ngrenzung an ein Naturschutzgebiet werden.

lch beantrage folgende Anderungen:
Mindestens 30% der Grundsnicksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu hepflanzen.

Im Bebauungsplan sollen zwn dauerhaf ten Erhalt festgesetzte Bestandsbaume
gekennzeichnet werden.

30% der Bestandsbaume sollen erhalten werden.



Zusammenfassung

1ch bike urn Eingangsbestatigung und datum, den volistandigen Text meiner Einwendungen
an die Stadtverordneten der Stadt Laubach fin ihre Stellungnahme weiterzugeben.Dartiber
hinaus beantrage ich die Erorterung und Beantwortung meiner Stellungnahme irn weiteren
Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich hake mir offen, weitere Srellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf.
»eue ErkennMisse einzubringen.

Datenschutz

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Damn, wie Name und Anschrift, an Dritte (z.F3.
Planungsbtiro, Gemeindevertrerung) stimme ich ausdriicklich NICHT zu sofem mein Name
oder meine genaue Anschrift fur die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.

, 1 . 4'9

Ott, Datum Unterschrift

33321..8M

An die Stadtverwaltung Laubach
- Magistrat und Bauabteilung -
Friedrichstrafte 11

35321 Laubach

Laubach, den 27. November 2019

Betr.: Bebauungsplan „WohnanlageJohann-Seb.-Bach-Str. gernag 5 13 a BauGB
hier: Einwendungen nach § 3 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben naher bezeichnete Bauleitplanung der Stadt Laubach, Kernstadt, vorhabenbezogener
Bebauungsplan „Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-Strafie" Bebauungsplan gemail § 13 a BauGB
erhebe ich nachfolgende Einwendungen auf der Grundlage des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG u.a. wegen

personlicher Betroffenheit:

Die jetzt geplante Umsetzung der Bebauung 1st noch viel groBer als die vorige Planung. Seinerzeit waren
meines Wissens 42 Wohnungen geplant, wogegen wit (die meisten Bewohner des Gombach-Viertels)
em n Biirgerbegehren initiiert haben mit dem Ziel, die Anzahl der Wohneinheiten zu verringern und eine
niedrigere Gebaudehohe zu erreichen, damit sich die Anlage in die Umgebung einfiigt.

Die Stadtverordneten der Stadt Laubach sind wohl einstimmig diesem Begehren beigetreten bzw.
haben sich dieser Forderung angeschlossen.

Wie kann es jetzt sein, dass eine Mehrheit der Stadtverordneten einen neuen Bebauungsplan
(Bauleitplanung) auflegt, deren Anzahl der Wohneinheiten noch grafter, die Gebaude noch hbher und
die Anzahl der Parkplatze fur noch mehr Bewohner deutlich geringer ist also vorher?

Aus diesem Grund beantrage ich

den Planungsentwurf so zu verAndern, dass er auf den Stand kommt,
den das Biirgerbegehren seinerzeit zur Abstimmung gestellt hat

und dem alle Stadtverordneten beigetreten sind.



An die
Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstr.11
35321 Laubach

Absender

35321 Laubach den 25.11.2019

Einwendungen

Im Rahmen Beteiligung der Offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans
„Wohnanlage Johann-Sebastian-Bach-StraRe" der Stadt Laubach.

Hier: Einwendungen gernae. §3 Abs.2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende
Einwendungen, da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art
14 Abs. 1 Satz GG) sowie das Gebot der Konfliktbewaltigung und das
ROcksichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit
Mein Haus befindet sich in ca. 800-1000 Meter Luftlinie bis zum Singalumnat. Ich bin
nicht unmittelbar betroffen, aber mochte mich mit den Anwohnern des Musikerviertels
solidarisieren.

Inhaltliche Einwendungen
Anzahl Geschosse und Gebaudehohe
Die Lage des Planungsgebietes ist der heichste Punkt im gesamten Musikerviertel,
die Gebaude werden weit Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese
Massivitat in Gesamthohe und Geschosszahl ist fur das gesamte Musikerviertel
unOblich und wird das Erscheinungsbild deutlich pragen.

Ich beantrage folgende Anderungen:
Festlegung der maximalen Hohe auf 326 Meter Ober N.N.
Festlegung der maximalen Zahl der Geschosse out 2 Vollgeschosse und emn
Staftelgeschoss.

Anzahl Wohnungen
Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue gegenOber dem aktuellen
Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wOrde auch mit einer geringeren Anzahl von Wohnungen Folge
geleistet werden.

Ich beantrage folgende Anderung im Entwurf:
Festlegung auf 30 zulassiger Wohnungen.

Verdichtung
Die Grundflachenzahl von 0,4 darf im Musikerviertel nicht itherschritten werden. Der
sparsame Umgang mit Grund und Boden ist unbedingt einzuhalten!

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3.

Abwasser/ Oberflachenentwasserung
Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegenOber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die
Anzahl der Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigern wird.

Ich beantrage folgende Anderung im Planentwurf:
Ein Gutachten soil erstellt werden, ob das System die hohere Menge an Abwasser in
der J-S-B-Stralle aufnehmen kann.
Eine Regelung der KostenObernahme muss erstellt werden.

Bauablaufplanung/ Stragenzustand der J_S_B_StraIle
Es ist nicht zu bestreiten, dass die Asphaltdecke der J_S_B_StraRe &inn ist und
durch Baustellenfahrzeuge und andere Schwerlaster beschadigt werden wird.

Ich beantrage folgende Anderungen:
Ein Gutachten soil den derzeitigen Straflenzustand feststellen und eine Festlegung
Ober die KostenObernahme einer moglichen Erneuerung der Fahrbahn soil getroffen
werden.
Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Viertel wahrend der

Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens gegenliber heute nicht
verringert werden.

StellplatzschlOssel
Derzeit gibt es im Musikerviertel kaum noch freie Stellplatze. Es mussen somit
Stellplatze auf dem GrundstOck geschaffen werden.
Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von
einer Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf
216 Fahrten zu oder von den Wohngebauden inklusive Besucher. Den Bedarf an
Stellplatzen auf dem GrundstOck kann man daraus ableiten.
Die gegenseitige Rucksichtnahme gebietet es, dass auf dem GrundstOck
ausreichend Stellplatze eingerichtet werden, urn eine Stellplatznot auf der Strage
und damit verbundene Verkehrsbehinderungen zu vermeiden.

Ich beantrage folgende Anderung:
Festlegung des Stellplatzschlussels von 1,75 je Wohneinheit.

GrundstOcksfreiflachen
Der Bestand an alten Baumen auf und neben dem GrundstOck pragt das derzeitige
Bild rund urn die Gebaude des alten Singalumnats. Die direkte Waldrandlage und die
Angrenzung an em n Naturschutzgebiet soil dabei berOcksichtigt werden.

Ich beantrage folgende Anderungen:



Fm Bebauungsplan sollen zumdauerhaften Erhalt festgesetzte Bestandsbaume
gekennzeichnet werden. Auch Hecken sollten erhalten werden, urn Brutplatze fur
Vogel bereitzustellen.
So viel wie moglich sollen Bestandsbaume erhalten werden und es sollen weitere
Laubgeholze gepflanzt werden.

Zusammenfassung
Ich bitte urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner
Einwendungen an die Stadtverordnetender Stadt Laubach fOr ihre Stellungnahme
zuzuleiten. Dartiber hinaus beantrage ich die Ertirterung und Beantwortung meiner
Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die Aufnahme meiner Bedenken in die
Stellungnahme der Stadt.

Ich halte mu r offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des
Verfahrens ggf. neue Erkenntnisse einzubringen.

Datenschutz

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte
stimme ich ausdnicklich nicht zu, sofern mein Name oder meine genaue Anschrift
fur die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.

Ort, Datum I Intprce.hrift

An die

Stadt Laubach
Fachbereich Bauen und Umwelt
Friedrichstrafie 11
35321 Laubach

Absender:

Datum: 2,g, W, 43

Einwendungen

im Rahmen Beteiligung der offentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans "Wohnanlage
Johann-Sebastian-Bach-StraRe" der Stadt Laubach

Hier: Einwendungen gernaR § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannten Planungen der Stadt Laubach erhebe ich nachfolgende Einwendungen,
da durch den geplanten Bauleitplan meine Rechte auf Eigentum (Art. 1.4 Abs. 1 Satz 1 GG) sowie
das Gebot der Konfliktbewaltigung und das Rilicksichtnahmegebot verletzt werden.

Personliche Betroffenheit

Unser Haus befindet sich caZb Meter Entfernung bis zum ehem. Singalumnat. Durch die
geplante Bebauung bin ich persOnlich betroffen und mOchte auf folgende Beeintrachtigungen
meiner Rechte hinweisen:

o Durch eine Larm- u. Verkehrsbelastung wahrend der Abrissentsorgung und Neubauarbeiten
o Durch die Anzahl der geplanten Wohnungen und die hohe Anzahl zu erwartender Bewohner
o Durch den stark zunehmenden ruhenden und fliefSenden Verkehr
o Durch zu hohe Verdichtung und durch eine Verminderung meiner Wohnqualitat
o Durch evtl. entstehende Kosten filr eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn derJohann-

Sebastian-Bach-Strage sowie eine Kapazitatserweiterung der Abwasserkanale.



Inhaltliche Einwendungen

Anzahl Geschosse und Gebaudehohe

Allgemein:
Die Lage des Planungsgebietes ist der hochste Punkt im gesamten Musikerviertel, die Gebaude
werden weit Ober alle anderen Bestandsgebaude hinausragen. Diese Massivitat in Gesamth6he
und Geschosszahl ist fur das gesamte Musikerviertel untiblich und wird das Erscheinungsbild
deutlich pragen. Durch die exponierte Lage wird man dem Anblick aus weiterer Entfernung nicht
entkommen.

1. Die Anzahl der Geschosse wird mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss angegeben.
Gleichwohl wird angemerkt, dass man im Baugenehmigungsverfahren davon ausgehen wird,
dass das unterste Geschoss als Vollgeschoss gewertet werden wird. Damit werden es wohl 3
Voll- und em n Staffelgeschoss.

2. In keinem anderen Bebauungsplan in Laubach und insbesondere im Musikerviertel wurden 3
Vollgeschosse oder eine Firsthahe von mehr als 12,5 Meter zugelassen.

3. Das bestehende Singalumnat hat eine Gebaudehohe von 235,14 Meter O.N.N. Das
referenzierte Nachbargebaude hat eine vergleichbare Hbhe. Der Entwurf des Bebauungsplanes
sieht nun vor, dass eine maximale Mlle von 238,0 Metern zugelassen werden soil. Das sind fast
3 Meter mehr als bisher und 2 Meter mehr als das Nachbargebaude. Die Gesamthohe der
Gebaude betragt von der Gelandeoberflache bis zur Firsthohe 13,3 Meter.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

zu 1: Festlegung der maximalen Zahl Geschosse auf 2 Voll- und 1 Staffelgeschoss
zu 2: Festlegung der maximalen FirsthOhe auf 12,5 Meter
zu 3: Festlegung der maximalen Hohe auf 236 Meter O.N.N.

Anzahl Wohnungen

Allgemein:
In der Begnindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird angegeben, dass
bis zu 50 Wohnungen zulassig sind. Die Verkehrsuntersuchung geht von 2,2 Bewohnern je
Wohneinheit aus. Das bedeutet, dass man mit 110 Bewohnern auf dem Plangebiet rechnen kann.

O Das gesamte Musikerviertel besteht aktuell aus ca. 200 Wohneinheiten und hat eine
Gesamtflache von rund 13 ha, das entspricht rund 650 Quadratmeter Boden je Wohneinheit.
Das Plangebiet umfasst rund 5.000 Quadratmeter (0,5 ha) und 50 Wohneinheiten, was ca. 100
Quadratmeter Boden je Wohneinheit entspricht.

o Auf engstem Raum werden im Musikerviertel 25% neue Wohneinheiten gegeniiber dem

aktuellen Bestand an Wohneinheiten geschaffen. Dem Gebot zum sparsamen Umgang mit
Grund und Boden wOrde auch mit einer geringeren Anzahl Wohnungen Folge geleistet werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

O Festlegung der Anzahl maximal zulassiger Wohnungen auf 32

Verdichtung / Grundflachenzahl

Allgemein:
Die Grundflachenzahl wird im Planungsentwurf mit 0,4 angegeben. Dies ist zugleich der nach §17
Abs. 1 BauNVO fiir Wohngebiete maximal zulassige Wert. Durch Stellplatze, Zufahrten,
Nebenanlagen und Standflachen fur Abfallbehalter darf diese Grenze urn 50% Oberschritten
werden. Dadurch wird eine Verdichtung von 60% ermoglicht bzw. nur noch 40% des GrundstOckes
konnen gartnerisch angelegt werden.

O Eine Verdichtung in dieser GroRenordnung ist fur Laubach (mit Ausnahme der Innenstadt) und
speziell far das Musikerviertel absolut untiblich. Das Plangebiet befindet sich direkt am
Ortsrand in Waldrandlage.

o Flit' die Lage in einem reinen Wohngebiet sind Verdichtungen in dieser GrbRenordnung nicht

o Neben dem Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden ist auch zu beachten, wie

sich das Objekt in die Eigenart der naheren Umgebung nach dem Mali der baulichen Nutzung
einftigt.

o Bei Fes-tlegungen in Bebauungsplanen ist auch die von augen wahrnehmbare Erscheinung der

Gebaude im Verhaltnis zur Umgebungsbebauung zu berOcksichtigen.
O Die in Laubacher Wohngebieten iibliche Grundflachenzahl betragt 0,3.

lch beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

• Festsetzung der Grundflachenzahl auf 0,3

Abwasser / Oberflachenentwasserung

Allgemein:
In der Begnindung des Vorhabens wird angegeben, dass die Abwasserversorgung gewahrleistet sei
(s. "Begnindung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan", Seite 10). Dies wird nur
dadurch begnindet, dass em n Abwassersystem vorhanden ist. Ober die Kapazitat des
Abwassersystems werden keine Angaben gemacht.

Das Kanalsystem im unteren Bereich der Johann-Sebastian-Bach-StraRe ist aber maglicherweise für
die hohere Menge an Abwasser nicht ausgelegt.

• Im Bestand sind ca. 1.500 Quadratmeter des Grundstiickes versiegelt und ftihren zu einer
Oberflachenentwasserung. Mit der Umsetzung der angestrebten Planung wOrde sich die
Oberflachenversiegelung (5.000 Quadratmeter x Grundflachenzahl 0,6) auf 3.000
Quadratmeter verdoppeln. Damit wird sich auch die Menge Oberflachenwasser in diesem
Plangebiet verdoppeln. Eine Erhohung der Oberflachenentwasserung wird auch durch den
Landschaftspflegerischen Fachbeitrag bestatigt (s. 10).

• Die Menge an Abwasser im Musikerviertel wird sich durch 25% mehr Wohneinheiten
gegentiber dem aktuellen Bestand an Wohneinheiten urn rund 25% erhohen, da die Anzahl an
Wohneinheiten von derzeit 200 auf 250 steigen wird.



Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Durch em n hydraulisches Gutachten als Bestandteil der Unterlagen zum Entwurf des

Bebauungsplanes soil ermittelt werden, ob das Abwassersystem im unteren Bereich der
Johann-Sebastian-Bach-Strage die hohere Abwassermenge aufnehmen kann.

o Alternativ eine Abwasserrtickhalteeinrichtung, falls die Kapazitat der Abwasserleitungen nicht
ausreichend sein sollte.

Bauablaufplanung / StraBenzustand Johann-Sebastian-Bach-Stralle

Allgemein:
In der „BegrUndung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplan" heigt es im Abschnitt
„Bauablaufplanung", dass die Bedienung der Baustelle iiber die Johann-Sebastian-Bach-Strage
erfolgt. Alternativen hierzu bestiinden keine.

o Es ist unstrittig, dass die Asphaltdecke derJohann-Sebastian-Bach-Strage &inn ist und emn

dauerhafter Schwerlastverkehr mit Baustellenfahrzeugen, An- und Abtransport von Bauschutt
und Baumaterialien die Strage schwer beschadigen wird.

Auch, wenn derzeit keine Stragenbeitragssatzung der Stadt Laubach besteht und somit
Anwohner nicht direlct ;her die Stragenausbaubeitrage eine grundhafte Erneuerung der Strage
bezahlen mOssen, kann davon ausgegangen werden, dass nach Ende des Bauprojektes die
Johann-Sebastian-Bach-Strage grundhaft erneuert werden muss.

o Durch einzelne Stellplatzmarkierungen auf der Fahrbahn gibt es etliche Fahrbahnverengungen,
die moglicherweise den Durchfluss des Baustellenverkehrs behindern werden.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Ein Gutachten soil den derzeitigen Stragenzustand feststellen (Beweissicherung) und eine

Festlegung Ober die Kostenithernahme einer moglichen grundhaften Erneuerung der Fahrbahn,
verursacht durch Baustellenverkehr soil getroffen werden. Anwohner und Laubacher Urger
sollen durch eine erforderliche grundhafte Erneuerung nicht benachteiligt werden. Dieses
Gutachten soil Bestandteil des Planungsentwurfes sein.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen auf den Stragen des Musikerviertels ist begrenzt und
derzeit fur den vorhandenen Bedarf ausreichend. Es soli festgehalten werden, dass wahrend
der Bauarbeiten keine Stellplatzmarkierungen in den Stragen des Musikerviertels entfallen.

o Die Anzahl der Stellplatzmarkierungen soil im gesamten Musikerviertel wahrend der
Bauarbeiten und nach Fertigstellung des Bauvorhabens gegenuber heute nicht verringert
werden.

Stellplatzschliissel

Allgemein:
Im Planentwurf wird kein konkreter Stellplatzschliissel angegeben und ausschlieglich unter „2.
Vorhaben und Erschliegungsplan" auf die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hingewiesen. Die

bisherige Stellplatzsatzung verlangte 1,75 Stellplatze pro Wohneinheit. Die Stellplatzsatzung der
Stadt Laubach wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.06.2019
aufgehoben. Aktuell besteht keine gfiltige Stellplatzsatzung und damit auch keine Festlegung Ober
die Zahl notwendiger Stellplatze auf dem Grundstack. Daher ist im aktuellen Entwurf keine
Festlegung Ciber die Zahl notwendiger Stellplatze getroffen. Dem Planungsbiiro und dem
Architekten sollte bekannt sein, dass Laubach keine gultige Stellplatzsatzung hat.

Die Stellplatze in derJohann-Sebastian-Bach-Strage sind durch den Bestand bereits nahezu
erscheipft. Es besteht also die Notwendigkeit, den Bedarf an Stellplatzen vollumfanglich auf dem
Grundsttick zu schaffen.

Die Diskussion vor dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan drehte sich
u.a. auch urn die Anzahl notwendiger Stellplatze. Hier wurde seitens der Projektgesellschaft bereits
darauf hingewiesen, dass man lieber weniger Stellplatze auf dem Grundstuck schaffen mochte.
"Die Zahl der notwendigen Stellplatze gibt die Stellplatzsatzung der Stadt Laubach vor", (vgl.
Begrundung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Wohnanlage Johann-
Sebastian-Bach-Strage" Kapitel 2 Vorhaben- und Erschliegungsplan, Seite 10) ist aus meiner Sicht
em Versuch der Baugesellschaft, einen Bebauungsplan komplett ohne Vorgabe notwendiger
Stellplatze zu bekommen.

• Das von der Projektgesellschaft in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten geht von einer
Bewohnerzahl von 2,2 je Wohneinheit aus. Ferner kommt das Gutachten auf 216 Fahrten zu
oder von den Wohngebauden inkl. Besucher. Den Bedarf an Stellplatzen auf dem Grundstuck
kann man daraus ableiten.

O Die urspriingliche Stellplatzsatzung der Stadt Laubach hatte einen Stellplatzschlussel von 1,75.
Dies wurde nicht ohne Grund bei der Einfiihrung der Satzung festgelegt. Die Versorgung mit
OPNV, Entfernung zum nachsten Bahnanschluss, zur Autobahn und nach Giegen waren
ausschlaggebend. Heute ist die Anzahl PKW je Einwohner noch healer als zur Einfiihrung der
Stellplatzsatzung. Ein Stellplatzschlussel unterhalb von 1,75 kann nur dadurch begrundet
werden, dem Bautrager mitiglichst weit entgegen zu kommen, urn moglichst viel Quadratmeter
verkaufbare Wohnflache zu schaffen auf Kosten aller Anwohner.

Ich beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:

o Festlegung des Stellplatzschlussels von 1,75 je Wohneinheit
o Festlegung des Stellplatzschliissels im vorhabenbezogenen Bebauungsplan

Grundshicksfreiflichen

Allgemein:
Insbesondere in neueren Bebauungsplanen ist es iiblich, Art und Umfang der Bepflanzung
festzulegen. Insbesondere der Bestand alter Baurne und Pflanzen soil dabei geschiitzt werden. Der
Bestand an alten Baumen auf und neben dem Grundstiick pragt das derzeitige Bild im oberen
Bereich des Musikerviertels erheblich. Nicht zuletzt die direkte Waldrandlage und Angrenzung an
em n Naturschutzgebiet saute dabei beriicksichtigt werden.

lch beantrage folgende Anderungen im Planungsentwurf:



0 Mindestens 30% der Grundstticksfreiflachen sind mit Laubgeholzen zu bepflanzen
0 30% der Bestandsbaume sollen erhalten bleiben

Zusammenfassung

Ich bine urn Eingangsbestatigung und darum, den vollstandigen Text meiner Einwendungen an die
Stadtverordneten der Stadt Laubach fur ihre Stellungnahme zuzuleiten. Dartiber hinaus beantrage
ich die Ertirterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die
Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Stadt.

Ich hake mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue
Erkenntnisse einzubringen.

Datenschutz

Der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Name und Anschrift) an Dritte (z.B.
Planungsburo, Gemeindevertretung) stimme ich ausdrucklich nicht zu, sofern mein Name oder
meine genaue Anschrift far die Bearbeitung meiner Stellungnahme nicht relevant sind.
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